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  4  Vorwort 

Vorwort  

Liebe Leserinnen und Leser,  

 

ich freue mich, Ihnen den 1. Bildungsbericht des Landkreises 

Wittenberg vorstellen zu können.  

 

Bildung ist für jede Bürgerin und jeden Bürger ein soziales 

Grundrecht. Sie ist Voraussetzung für gelingende 

Bildungsbiografien, sie sichert gesellschaftliche Teilhabe und 

stärkt die Zukunftsfähigkeit unserer Region. Gleichzeitig ist 

Bildung aber auch eine gesamtgesellschaftliche Verpflichtung. 

Die zunehmende Globalisierung und Digitalisierung fordert von 

uns, neue Wege bei der Weiterentwicklung des 

Bildungssystems zu gehen.  

 

Um den Zugang zur Grundbildung allen Menschen in unserem Landkreis gleichermaßen garantieren 

zu können, haben wir uns frühzeitig mit den Herausforderungen an ein zukunftsweisendes 

Bildungsmanagement auseinandergesetzt. Seit 2005 versuchen wir, konsequent die unterschiedlichen 

Bereiche unseres kommunalen Bildungssystems aufeinander abzustimmen sowie Bildungsübergänge 

f¿r alle Altersstufen mit Blick auf ein ĂLebenslanges Lernenñ leichter zu ermºglichen. Diese 

strategische Ausrichtung unseres Handelns zielte im Besonderen darauf ab, alle Potenziale zu 

erschließen, um dem zunehmenden Fachkräftemangel entgegenzuwirken.  

 

Unser Landkreis steht in der Folge der demografischen Entwicklung und seiner Siedlungsstruktur vor 

großen Herausforderungen. Das betrifft eine nutzerorientierte und ausgeglichene Bildungslandschaft 

ebenso wie die Sicherstellung der Erreichbarkeit von Bildungsangeboten im ländlichen Raum. Die 

Mobilität insbesondere von Kindern und Jugendlichen ist aufgrund der vorhandenen 

Verkehrsinfrastruktur, der Erwerbstätigkeit der Eltern oder fehlender finanzieller Ressourcen oftmals 

eingeschränkt.  

 

Mit der Erstellung dieses Bildungsberichtes ergibt sich für uns die Chance, durch eine detaillierte 

Analyse aller Bildungsbeteiligten und -akteure eine Gesamtsicht auf die Bildungssituation in unserem 

Kreisgebiet zu erhalten. Eine verbesserte und umfangreichere Erhebung über die bisherige 

Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung hinaus ermöglicht einen erweiterten 

Interpretationsrahmen, die genauere Betrachtung von Randzielgruppen sowie die Feststellung von 

neuen Handlungsfeldern und -bedarfen. Darauf gestützt, sollen zukünftig zielgerichtete und 

praxisorientierte Bildungsangebote gestaltet werden. Die Angebote sollen sich sowohl an den 

wirtschaftlichen Anforderungen orientieren als auch flexibel vorgehalten sowie Doppelstrukturen 

ausgeschlossen werden. 

 

 

Foto: Landkreis Wittenberg  
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Vorwort 

Um die Entwicklungen und die Leistungsfähigkeit des Bildungssystems unseres Landkreises im 

zeitlichen Verlauf zu erfassen, zu beobachten und abzubilden, bedarf es einer kontinuierlichen und 

aussagekräftigen Bildungsberichterstattung. Durch die Förderung im Rahmen des Bundesprogramms 

ĂBildung integriertñ konnten sich die Mitarbeiterinnen des Projektes ĂBildungsmanagement im 

Landkreis Wittenbergñ seit 2016 intensiv dem Aufbau eines kommunalen Bildungsmonitorings und 

datenbasierten Bildungsmanagements widmen. Für diese finanzielle Unterstützung des 

Bundesministeriums für Bildung und Forschung und aus dem Europäischen Sozialfonds der 

Europäischen Union möchte ich an dieser Stelle danken. 

 

Nun kann ein intensiver Prozess der gemeinsamen Auseinandersetzung mit den vorliegenden 

Bildungsdaten starten, um Handlungsbedarfe zu ermitteln, die auf eine Verbesserung der 

Bildungssituation aller in unserem Landkreis lebenden Menschen zielen.  

Alle Interessierten sind herzlich dazu eingeladen.  

 

 

Jürgen Dannenberg 

Landrat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  6  Vorwort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7                   

 

Inhalt 

Inhalt  

Impressum ............................................................................................................................................. 2 

Vorwort ................................................................................................................................................... 4 

Inhalt ....................................................................................................................................................... 7 

Einleitung ............................................................................................................................................. 10 

A. Rahmenbedingungen von Bildung ............................................................................................... 15 

A 1 Einführung ................................................................................................................................... 15 

A 2 Der Landkreis im Überblick ......................................................................................................... 16 

A 3 Demografische Entwicklung ........................................................................................................ 17 

A 3.1 Bevölkerungsstand und -struktur ......................................................................................... 17 

A 3.2 Bevölkerungsentwicklung..................................................................................................... 20 

A 3.3 Geburtenentwicklung und Wanderungsbewegungen .......................................................... 22 

A 3.4 Prognose zur Bevölkerungsentwicklung .............................................................................. 26 

A 3.5 Bevölkerung mit Migrationshintergrund ............................................................................... 30 

A 4 Wirtschaftsstruktur und Arbeitsmarkt .......................................................................................... 33 

A 5 Soziale Lage und Arbeitslosigkeit ............................................................................................... 39 

A 5.1 Familien- und Lebensformen ............................................................................................... 39 

A 5.2 Einkommenssituation ........................................................................................................... 42 

A 5.3 Arbeitslosigkeit ..................................................................................................................... 42 

A 6 Zusammenfassung ...................................................................................................................... 47 

B. Frühkindliche Bildung .................................................................................................................... 50 

B 1 Einführung ................................................................................................................................... 50 

B 1.1 Rechtliche Rahmenbedingungen ......................................................................................... 51 

B 1.2 Bildungsprogramm für Kindertageseinrichtungen in Sachsen-Anhalt ................................. 53 

B 2 Angebotsstruktur in der frühkindlichen Bildung .......................................................................... 54 

B 3 Bildungsbeteiligung in Kindertagesstätten und Tagespflege ...................................................... 60 

B 3.1 Bildungsbeteiligung nach Altersgruppen .............................................................................. 62 

B 3.2 Bildungsbeteiligung nach Betreuungszeiten ........................................................................ 67 

B 3.3 Bildungsbeteiligung in der Tagespflege ............................................................................... 72 

B 3.4 Auslastungsquoten in Kindertagesstätten............................................................................ 73 

B 4 Integration und Inklusion in der frühkindlichen Bildung .............................................................. 75 

B 5 Personal in Kindertagesstätten und Kindertagespflege .............................................................. 85 

B 5.1 Personalausstattung ............................................................................................................ 85 

B 5.2 Qualifikation des Personals ................................................................................................. 87 

B 5.3 Alter des Personals .............................................................................................................. 88 

B 5.4 Beschäftigungsumfang des Personals ................................................................................. 89 

B 5.5 Exkurs: Erzieherausbildung im Landkreis Wittenberg ......................................................... 90 



  8  Inhalt 

B 6 Frühe Hilfen und Kinderschutzfachstelle .................................................................................... 93 

B 7 Übergang in die Grundschule ..................................................................................................... 94 

B 7.1 Ergebnisse der Schuleingangsuntersuchung ...................................................................... 96 

B 7.2 Exkurs: Schulreihenuntersuchungen und gesundheitsbezogene Projekte im Landkreis .. 102 

B 7.3 Einschulungen .................................................................................................................... 104 

B 8 Zusammenfassung .................................................................................................................... 106 

C. Allgemeinbildende Schulen ......................................................................................................... 109 

C 1 Einführung ................................................................................................................................. 109 

C 2 Allgemeinbildendes Schulsystem in Sachsen-Anhalt ............................................................... 112 

C 3 Angebotsstruktur der allgemeinbildenden Schulen .................................................................. 117 

C 4 Grundschullandschaft ............................................................................................................... 122 

C 4.1 Entwicklung der Schülerzahlen .......................................................................................... 122 

C 4.2 Datenerhebung und Analyse zu Bildungsverläufen ........................................................... 123 

C 4.3 Übergänge von der Grundschule zur weiterführenden Schule ......................................... 124 

C 5 Weiterführende allgemeinbildende Schulen ............................................................................. 130 

C 5.1 Entwicklung der Schülerzahlen .......................................................................................... 130 

C 5.2 Ganztagsschulen ............................................................................................................... 132 

C 5.3 Bildungsverläufe in der Sekundarstufe I und II .................................................................. 133 

C 5.4 Bildungserfolg: Schulabgänger und allgemeinbildende Schulabschlüsse ........................ 142 

C 6 Integration und Inklusion an allgemeinbildenden Schulen ....................................................... 154 

C 7 Schulsozialarbeit im Landkreis Wittenberg ............................................................................... 164 

C 8 Exkurs: Jugendbildung im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe ............................................ 170 

C 9 Übergang Schule - Beruf .......................................................................................................... 173 

C 10 Zusammenfassung ................................................................................................................. 178 

D. Berufliche Bildung ........................................................................................................................ 181 

D 1 Einführung ................................................................................................................................. 181 

D 2 Berufsbildendes Schulsystem in Sachsen-Anhalt .................................................................... 183 

D 3 Angebotsstruktur der berufsbildenden Schulen ........................................................................ 185 

D 4 Bildungsbeteiligung ................................................................................................................... 187 

D 5 Berufsbildende Schulen des Landkreises Wittenberg ï Europaschule .................................... 192 

D 6 Duales Ausbildungssystem ....................................................................................................... 193 

D 6.1 Auszubildende nach Ausbildungsbereichen ...................................................................... 193 

D 6.2 Daten der Bundesagentur für Arbeit .................................................................................. 195 

D 6.3 Daten der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau .................................................. 205 

D 7 Erfolge beim Abschluss beruflicher Bildungsgänge ................................................................. 209 

D 7.1 Abschluss an berufsbildenden Schulen ............................................................................. 209 

D 7.2 Abschluss an Schulen für Gesundheitsberufe ................................................................... 212 



 9                   

 

Inhalt 

D 7.3 Vertragsauflösungen in der dualen Ausbildung ................................................................. 212 

D 8 Integration und Inklusion in der beruflichen Bildung ................................................................. 216 

D 9 Zusammenfassung ................................................................................................................... 221 

E. Weiterbildung und lebenslanges Lernen .................................................................................... 224 

E 1 Einführung ................................................................................................................................. 224 

E 2 Berufliche Weiterbildung ........................................................................................................... 227 

E 2.1 Förderung der beruflichen Weiterbildung durch die Bundesagentur für Arbeit und die 

Jobcenter ..................................................................................................................................... 227 

E 2.2 Ergebnisse der Einrichtungsbefragung .............................................................................. 228 

E 3 Lebenslanges Lernen und non-formale Bildungsangebote ...................................................... 237 

E 3.1 Kreisvolkshochschule Wittenberg ...................................................................................... 237 

E 3.2 Kreismusikschule Wittenberg ............................................................................................. 251 

E 3.3 Bibliotheken ........................................................................................................................ 254 

E 4 Wissenschaftliche Bildung ........................................................................................................ 258 

E 4.1 Evangelische Akademie ..................................................................................................... 258 

E 4.2 Campus Wittenberg e. V. ................................................................................................... 259 

E 4.3 Leucorea ............................................................................................................................ 260 

E 5 Zusammenfassung .................................................................................................................... 261 

Literaturverzeichnis .......................................................................................................................... 264 

Verzeichnis ......................................................................................................................................... 280 

I. Abbildungsverzeichnis .................................................................................................................. 280 

II. Tabellenverzeichnis ..................................................................................................................... 286 

III. Abkürzungsverzeichnis............................................................................................................... 289 

Anhang ............................................................................................................................................... 293 

I. Abbildungsverzeichnis Anhang .................................................................................................... 293 

II. Tabellenverzeichnis Anhang ....................................................................................................... 294 

Anhang Rahmenbedingungen von Bildung ..................................................................................... 296 

Anhang frühkindliche Bildung .......................................................................................................... 304 

Anhang allgemeinbildende Schulen ................................................................................................ 307 

Anhang berufliche Bildung............................................................................................................... 309 

Anhang Weiterbildung und lebenslanges Lernen ........................................................................... 314 

 

 

 

 



  10  Einleitung 

Einleitung  

Bildungsmonitoring 

Unter Bildungsmonitoring Ăwird ein umfassendes und systematisches Sammeln, Analysieren, 

Interpretieren und Bewerten von Daten und Befunden zum Zwecke der Information über und der 

Überwachung, Planung und Steuerung von Entwicklungen im Bildungswesen verstandenñ.1 

Erfolgreiches Bildungsmonitoring erfordert einen regelmäßigen Beobachtungs- und Analyseprozess 

und dient als Grundlage für Steuerungs- und Entscheidungsprozesse im Bildungsmanagement.2 

Grundlage für das kommunale Bildungsmonitoring sind datenbasierte Indikatoren, welche sich aus 

verschiedenen Kennziffern zusammensetzen. ĂUnter Indikatoren werden [é] quantitativ erfassbare 

Größen für einen bestimmten Zustand verstanden, die als Stellvertretergrößen für komplexe, in der 

Regel mehrdimensionale Gefüge einen möglichst einfachen und verständlichen Statusbericht über die 

Qualitªt eines Zustandes liefernñ.3 

Das Bildungsmonitoring im Landkreis Wittenberg wird seit 2016 im Rahmen des Projektes 

ĂBildungsmanagement im Landkreis Wittenbergñ aufgebaut. Das Projekt wird gefºrdert vom 

Bundesministerium für Bildung und Forschung und dem Europäischen Sozialfonds der Europäischen 

Union. Die ĂTransferagentur Mitteldeutschlandñ begleitet das Projekt mit ihrer umfangreichen 

Fachexpertise, organisiert Fortbildungen und fördert den Austausch der Kommunen.  

Auf der Grundlage des Kreistagsbeschlusses vom 30. April 2014 wurde der politische Auftrag erteilt, 

einen kommunalen Bildungsbericht für den Landkreis Wittenberg zu erarbeiten. Die Zielstellung des 

Kreistagsbeschlusses war darauf ausgerichtet, durch die Einrichtung eines kommunalen 

Bildungsmonitorings ein datenbasierendes Bildungsmanagement einzuführen, um eine 

Bildungslandschaft zu schaffen, die den modernen Ansprüchen der Bürger nach Bildung gerecht wird, 

die allen Bildungsbeteiligten Entwicklungsperspektiven ermöglicht und die vorhandenen Ressourcen 

sinnvoll einsetzt und miteinander vernetzt. 

Bildungsbüro 

Die Erarbeitung des Bildungsberichtes erfolgte mit dem Ziel, eine Arbeitsgrundlage zur Feststellung 

von Problemlagen und zur Erarbeitung von Handlungsempfehlungen zu erstellen. Um dieser 

Zielstellung gerecht zu werden, wurden im Landkreis die erforderlichen Strukturen für den Aufbau 

eines datenbasierten Bildungsmanagements geschaffen. 

Beim Fachdienst Jugend und Schule wurde die Abteilung ĂBildung und Planungñ eingerichtet, in deren 

ĂBildungsbüroñ der Bildungsmanager und der Bildungsmonitorer im Rahmen des Bundesprogramms 

ĂBildung integriertñ tªtig sind. Dar¿ber hinaus werden in diesem Bereich weitere Projekte mit 

Bildungsbezug betreut, wie das Bundesprogramm ĂKommunale Koordinierung der Bildungsangebote 

f¿r Neuzugewanderteñ, die ¿ber das Landes- und ESF-Programm geförderte Netzwerkstelle 

ĂSchulerfolg sichernñ und die mit Landes- und ESF-Förderung geschaffene Koordinierungsstelle 

RÜMSA.  

Unter Nutzung der bereits vorhandenen Datenbestände aus der Jugendhilfe-, Sozial- und 

Schulentwicklungsplanung soll eine auf Dauer angelegte Bildungsberichterstattung entstehen. 

 

                                                      
1 Hetmeier, Schneider, Wolf u. a. 2014, S.9 
2 Vgl. Döbert 2007, S.9  
3 Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Förderung 2007, S.36 
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Abb. 1: Organigramm der Abteilung Bildung und Planung des Landkreises Wittenberg (2016) 

 

Quelle: Landkreis Wittenberg, Fachdienst Jugend und Schule 

Zielgruppe 

Die Bildungsberichterstattung gestaltet sich je nach bildungspolitischem Schwerpunkt und 

Erkenntnisinteresse der Auftraggeber sowie gewählter Produktform sehr vielfältig. Der Landkreis 

Wittenberg hat sich dafür entschieden, zunächst einen kommunalen Bildungsbericht zu erarbeiten, der 

die Bürger, die Öffentlichkeit und politische Entscheidungsträger über die Situation unserer 

Bildungsangebote informiert.  

Der vorliegende erste Bildungsbericht betrachtet im Sinne des Ălebenslangen Lernensñ zunächst 

ausgewählte Teilbereiche unserer Bildungslandschaft von der frühkindlichen Bildung bis zur 

allgemeinen und beruflichen Weiterbildung und erhebt dabei noch keinen Anspruch auf eine 

vollständige Abbildung aller Bildungsbereiche. Bei der Erstellung der Datenanalyse wurde deutlich, 

dass noch nicht alle erforderlichen Daten zur Verfügung stehen, die eine genauere Beurteilung der 

regionalen Bildungsbedingungen erlauben. Die Gründe hierfür liegen u. a. in Stichtagsregelungen der 

Daten, der Nichterfassung von Datenlagen und dem hohen Bearbeitungsaufwand von Fragebögen, 

dem eine kleine Anzahl von Bildungsakteuren gegenübersteht. Die Abbildung weiterer non-formaler 

Bildungsbereiche und kultureller Lernwelten, wie z. B. Museen und Seniorenbildung ist daher im 

Rahmen einer Fortschreibung des Bildungsberichtes vorgesehen. 

Die Ergebnisse des Bildungsberichtes werden gemeinsam mit Akteuren der Bildungslandschaft sowie 

politischen Gremien ausgewertet und interpretiert, um Handlungsbedarfe abzuleiten. Daraus sollen in 

einem nächsten Schritt Handlungsziele, Bildungsstrategien und konkrete Maßnahmen erarbeitet und 

ggf. zum politischen Beschluss gebracht werden. Grundstruktur für die Erarbeitung konkreter 

Maßnahmen in geeigneten Beteiligungsformaten bilden dabei folgende Themenschwerpunkte: 
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Á Lebenslanges Lernen als Selbstverständlichkeit 

Á Familien als Bildungspartner 

Á Zugang zu Bildung für alle 

Á Gestaltung einer koordinierten Bildungslandschaft 

Á Einführung eines kommunalen Bildungsmanagements 

Á Übergangsmanagement für erfolgreiche Bildungsbiographien 

Datenquellen  

Der Bildungsbericht des Landkreises Wittenberg 2017 bedient sich unterschiedlicher Datenquellen. 

Ein großer Teil der dargestellten Informationen wurde vom Statistischen Landesamt Sachsen-Anhalt 

bezogen. Dies hatte einerseits den Vorteil, dass standardisierte und einer Qualitätskontrolle 

unterzogene Daten über den Zeitverlauf vorliegen. Andererseits liegen auch Daten für die 

umliegenden Landkreise und das Land Sachsen-Anhalt vor, die methodisch in gleicher Weise 

erhoben wurden und somit die überregionale Vergleichbarkeit verbessern. 

Darüber hinaus wurden weitere Daten vom Statistischen Bundesamt und der Bundesagentur für 

Arbeit, dem Deutschen Institut für Erwachsenenbildung und der Landesfachstelle für öffentliche 

Bibliotheken des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt bezogen. Zusätzlich zu den bereits 

genannten Datenlieferanten wurden Onlinerecherchen beispielsweise bei der Deutschen 

Bibliotheksstatistik und der Volkshochschulstatistik durchgeführt. Beide Statistiken bieten 

standortbezogene, regionale und überregionale Datensammlungen zur öffentlichen Nutzung. 

Ausgewählte Organisationen, Einrichtungen und Träger wurden mittels Fragebogen zu Struktur- und 

Teilnehmerdaten befragt. Bei der Datenbereitstellung haben zudem die Kreismusikschule Wittenberg, 

die Kreisvolkshochschule Wittenberg und die Fachdienste Gesundheit sowie Jugend und Schule und 

bei der Erstellung von Karten der Fachdienst Organisation, IT und Personal der Kreisverwaltung des 

Landkreises Wittenberg mitgewirkt. 

Nationale Bildungsberichterstattung 

Der erste Nationale Bildungsbericht ĂBildung in Deutschlandñ wurde 2006 verºffentlicht und wird 

seither alle zwei Jahre mit jeweiligem Schwerpunkt publiziert. Sachsen-Anhalt hat bisher zwei 

Bildungsberichte vorgelegt: im Jahre 2010 und 2015. Seit dem Erscheinen des 1. Bildungsberichtes 

auf kommunaler Ebene 2004 wurden bisher über 150 ähnliche Formen der Berichterstattung 

deutschlandweit veröffentlicht.  

Der Bildungsmonitor ist eine Vergleichsstudie, welche seit 2004 vom Institut der deutschen Wirtschaft 

Köln (IW) im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) erstellt wird. Es geht um einen 

Bildungscheck der 16 Bundesländer auf Grundlage von 12 Handlungsfeldern und 93 Indikatoren. 

Diese beziehen sich bspw. auf Infrastruktur, Zugang zu Bildung, Qualität der schulischen Leistung und 

Bildungsgerechtigkeit. Sachsen-Anhalt erlangte 2016 mit 50,7 Punkten Platz sieben 4 und im Jahr 

2017 mit 51,2 Punkten Rang neun im Bildungsvergleich der Länder.  

Die Stärken unseres Landes liegen in den Handlungsfeldern Schulqualität (Platz 4) und 

Betreuungsbedingungen (Platz 4): 

Á Sachsen-Anhalt erreichte bei den IQB-Schulleistungstests 5  im Fach Mathematik, den 

Naturwissenschaften und im Lesen den 4. Platz im Bundesvergleich. 

Á Sachsen-Anhalt erreichte hinsichtlich der Betreuungsrelationen an Grundschulen, der 

Sekundarstufe I (ohne Gymnasium), Gymnasien der Sekundarstufe I, an der Sekundarstufe II 

und den Teilzeit- und Ganztags-Berufsschulen überdurchschnittliche Werte, da auf eine 

                                                      
4 Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft 2016 
5 Das IQB ist u. a. für die Aufgabenentwicklung und -erprobung von Vergleichsarbeiten (VERA) verantwortlich. 
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Lehrkraft weniger Schüler kommen, als im Bundesdurchschnitt. Diese Ergebnisse relativieren 

sich jedoch mit Blick auf die weniger optimale Altersstruktur der Lehrkräfte und Schwierigkeiten 

bei der Besetzung von Stellen. Hingegen sind die Betreuungsrelationen in Bezug auf die 

Kindertageseinrichtungen und Universitäten des Landes schlechter. 

Verbesserungspotenzial besteht am stärksten in den Handlungsfeldern Inputeffizienz (Platz 16), der 

Integration (Platz 15) sowie Forschungsorientierung (Platz 13):  

Á Besonders im Bereich der allgemeinbildenden und beruflichen Schulen sind die Altersstrukturen 

der Lehrkräfte in Sachsen-Anhalt unausgewogen. Des Weiteren ist der Anteil des 

wissenschaftlichen Personals am Gesamtpersonal der Hochschulen vergleichsweise gering. 

Auch die Investitionsquoten der allgemeinbildenden und beruflichen Schulen sowie der 

Hochschulen des Landes liegen unter dem Bundesdurchschnitt.  

Á Hinsichtlich der Studienberechtigungsquote ausländischer Schüler sowohl an 

allgemeinbildenden als auch beruflichen Schulen liegt Sachsen-Anhalt hinter dem 

Bundesdurchschnitt. Zudem verließ im Jahr 2015 fast ein Viertel aller ausländischen 

Absolventen die Schule ohne Abschluss. Positiv zu erwähnen ist, dass der soziale Hintergrund 

der Eltern weniger Einfluss, beispielsweise auf die Leseleistungen, nimmt, als in anderen 

Bundesländern.6 

Á ĂDas Volumen der eingeworbenen Drittmittel lag [é] gemessen an der Anzahl der Professoren 

[é] deutlich unter dem Bundesdurchschnittñ.7  Während die Promotionsquote unter dem 

bundesweiten Durchschnitt lag, war die Habilitationsquote in Sachsen-Anhalt etwas besser.8  

Leserhinweise  

Das Basisjahr für die Daten des Bildungsberichtes ist das Jahr 2016. Sofern keine aktuelleren Daten 

vorlagen, musste in Ausnahmefällen auf das Jahr 2015 zurückgegriffen werden. Es muss 

berücksichtigt werden, dass es sich bei vielen für das Bildungsmonitoring relevanten Daten um Daten 

handelt, welche von Statistikgeheimnis und Datenschutz berührt werden, womit oftmals eine 

beschränkte Zulässigkeit der Herausgabe von statistischen Einzeldaten an Dritte besteht. Deshalb 

können viele Daten nur bis auf Kreisebene akquiriert bzw. öffentlich dargestellt werden. Im Bereich 

der allgemeinbildenden Schulen können die Daten beispielsweise von der amtlichen Statistik oftmals 

nur bis auf Kreisebene herausgegeben werden, da der Datenschutz beachtet werden muss. Es 

handelt sich dabei um sensible Daten, die geeignet wären, bestimmte Schulen oder einzelne 

Schülerklientel zu stigmatisieren.  

Der Bildungsbericht enthält für jedes Kapitel zusätzliche Tabellen und Grafiken, die im Anhang 

dargestellt sind. Diese sind im Fließtext mit einem zusätzlichen A bei der Bezeichnung ausgewiesen, 

bspw. Tab. AA 1. In den Textteilen des Bildungsberichtes werden die exakten Zahlen verwendet. In 

vereinzelten Tabellen und Diagrammen treten wegen der Rundung auf eine Nachkommastelle 

Gesamtsummen von einer Dezimalstelle über bzw. unter 100 % auf. Mit Rücksicht auf mathematische 

Korrektheit wurde auf die Bereinigung verzichtet. 

 

 

 

 

                                                      
6 Vgl. Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft 2017 
7 Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft 2017 
8 Vgl. Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft 2017 
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A. Rahmenbedingungen von Bildung 

A. Rahmenbedingungen  von Bildung  

A 1 Einführung  

Das Bildungswesen steht im engen Zusammenhang mit der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 

Entwicklung einer Region. So beeinflussen Anzahl, Alter und Qualifikation der Bürger den Bedarf an 

Bildungsangeboten. Investitionen in Bildung stehen in Verbindung mit den wirtschaftlichen und 

finanziellen Ressourcen des Landkreises und der Einwohner. Aus PISA-Studien und weiteren 

Untersuchungen ist bekannt, dass die soziale Lage in Deutschland eng mit dem Kompetenzerwerb 

von Kindern verbunden ist. Sozioökonomische und familiäre Voraussetzungen beeinflussen somit die 

Bildungsbeteiligung von Kindern.  

Die Dauer, in der Kinder bis zum 18. Geburtstag in Armut leben, lässt sich in Beziehung setzen zu 

dem Erwerbsstatus und Qualifikationsniveau des Haushaltsvorstandes und ob dieser alleinerziehend 

ist. Weitere Risikofaktoren für Armutserfahrung sind Arbeitslosigkeit, Migrationshintergrund und 

fehlender oder niedriger Bildungsabschluss der Eltern sowie eine größere Anzahl im Haushalt 

lebender Kinder. Bildungschancen sind für Kinder aus Familien mit niedrigem sozioökonomischen 

Status oder einer Anhäufung von Problemlagen geringer. Zudem erhöht sich die Wahrscheinlichkeit 

für Verhaltensauffälligkeiten.9 Es gibt allerdings auch einen Teil von Kindern, der in Armut lebt, auf den 

keiner dieser Risikofaktoren zutrifft. Oftmals werden diese Kinder übersehen. 10  und nicht 

berücksichtigt. Es wurde gezeigt, dass sozioökonomisch schlechter gestellte Eltern Unsicherheiten bei 

Bildungsfragen und der Förderung ihrer Kinder zeigen. Die soziale Lage der Eltern beeinflusst 

erwiesenermaßen auch die Teilhabemöglichkeiten von Kindern. Ein geringerer Bildungsstand führt zu 

einer verringerten Wahrscheinlichkeit für ehrenamtliche Tätigkeit, Mitgliedschaft in Vereinen oder 

Organisationen.11 

Die soziale Lage hängt darüber hinaus mit dem späteren Erfolg im schulischen und beruflichen 

Bereich zusammen. Der Zusammenhang zwischen dem Aufwachsen in Einkommensarmut und 

geringeren Bildungserfolgen ist hinreichend erforscht. Es wurde gezeigt, dass Kinder, die von Armut 

bedroht sind, schon im Vorschulalter deutliche Entwicklungsdefizite aufweisen. Darüber hinaus lernen 

sie seltener an einem Gymnasium und zeigen auch in der Schule schlechtere Leistungen. 12 

Beschäftigungsperspektive und -stabilität, Einkommenssituation und der soziale Status von Menschen 

werden wiederum maßgeblich von erworbenen Qualifikationen, Abschlüssen und Zertifikaten 

beeinflusst. Auch die Integration eines Menschen in die Gesellschaft und der Gesundheitszustand 

hängen davon ab. Gering Gebildete sind öfter von den Konsequenzen ungesunder Lebensweisen 

betroffen und häufiger unzufrieden mit dem eigenen Leben.13 

Die sozialräumliche Ausgangssituation und die sozioökonomischen Voraussetzungen der Einwohner 

des Landkreises sind somit maßgebliche Grundlagen für eine passgenaue Bedarfs- und 

Maßnahmenplanung, insbesondere auch mit Blick auf die Gestaltung von Bildungslandschaften. 

Dementsprechend ist das Wissen über die in diesem Kapitel dargestellten Kennzahlen zu den 

Rahmenbedingungen von Bildungsprozessen unverzichtbar. 

 

                                                      
9 Vgl. Tophoven, Wenzig & Lietzmann 2016, S.21f. 
10 Vgl. Bange 2016, S.301 
11 Vgl. Institut der deutschen Wirtschaft Köln 2016, S.55ff. 
12 Vgl. Tophoven, Wenzig & Lietzmann 2016, S.24 
13 Vgl. Institut der deutschen Wirtschaft Köln 2016, S.55ff. 
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Das vorliegende Kapitel gibt zunächst einen kurzen Überblick über den Landkreis. Das anschließende 

Kapitel widmet sich verschiedenen demografischen Kennzahlen. Zunächst werden Bevölkerungsstand 

und Altersstruktur des Landkreises beschrieben. Dann werden Bevölkerungs- und  

Geburtenentwicklung sowie Wanderungsbewegungen innerhalb des Landkreises sowie über die 

Kreisgrenzen dargelegt. Das Folgekapitel beschäftigt sich mit der Bevölkerungsentwicklung auf 

Grundlage der 6. Regionalisierten Bevölkerungsprognose des Landes Sachsen-Anhalt. Danach findet 

die Bevölkerung mit Migrationshintergrund besondere Berücksichtigung. Das Kapitel 

Wirtschaftsstruktur und Arbeitsmarkt gibt einen Überblick in die Verteilung der  

sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nach Wirtschaftszweigen sowie Altersstruktur und 

Berufsabschlüssen. Im Anschluss wird die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) je Einwohner 

und je Erwerbstätigem thematisiert. Der Wandel der Familien- und Lebensformen sowie die 

Einkommenssituation der Einwohner des Landkreises stehen im Mittelpunkt des folgenden Kapitels. 

Abschließend wird ein Überblick in die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen und -quoten, der Anzahl 

von Personen, welche in Bedarfsgemeinschaften leben und SGB II-Hilfequoten gegeben.  

A 2 Der Landkreis im Überblick 

Der Landkreis Wittenberg mit seinen neun Städten liegt im Osten Sachsen-Anhalts an den Flüssen 

Schwarze Elster und Elbe. Die Lutherstadt Wittenberg ist Kreisstadt und zugleich einwohnerreichste 

Stadt. Der Landkreis Wittenberg wird westlich eingerahmt durch den Landkreis Anhalt-Bitterfeld und 

die kreisfreie Stadt Dessau-Roßlau. Im Norden grenzen die Landkreise Potsdam-Mittelmark und 

Teltow-Fläming und im Osten der Landkreis Elbe-Elster des Landes Brandenburg an. Im Süden liegt 

er am sächsischen Nachbarkreis Nordsachsen. Der Norden des Landkreises Wittenberg ist geprägt 

durch den Fläming und der Süden durch die Dübener Heide.  

Bei der Betrachtung der demografischen Entwicklung muss beachtet werden, dass der Landkreis 

Wittenberg und andere Landkreise in Sachsen-Anhalt im Rahmen der Kreisgebietsreformen 1994 und 

2007 umstrukturiert wurden. Mit Wirkung vom 01.07.2007 besteht das Land Sachsen-Anhalt aus elf 

Landkreisen und drei kreisfreien Städten. Der alte Landkreis Wittenberg wurde um die 

Verwaltungsgemeinschaften Coswig (Anhalt) und Wörlitzer Winkel aus dem Landkreis Anhalt-Zerbst 

erweitert. Im vorliegenden Bildungsbericht werden die Daten deshalb erst ab dem Jahr 2008, bzw. im 

Bereich allgemeinbildender und berufsbildender Schulen ab dem Schuljahr 2007/08 aufbereitet.  
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Die Einwohnerdichte des Landkreises sank kontinuierlich von 73 

Einwohnern je Quadratkilometer im Jahr 2008 auf 66,5 im Jahr 2015. 

Damit hat der Landkreis Wittenberg innerhalb des Landes die viertkleinste 

Bevölkerungsdichte. Die Einwohnerdichte von Sachsen-Anhalt reduzierte 

sich von 2008 zu 2015 von 116,5 auf 109,8 Einwohner je 

Quadratkilometer.14 Sachsen-Anhalt wies 2015 damit deutschlandweit die 

drittkleinste Bevölkerungsdichte hinter Brandenburg (83 EW/km²) und 

Mecklenburg-Vorpommern (69 EW/km²) auf. Für Deutschland insgesamt 

wird 2015 eine Bevölkerungsdichte von 226 EW/km² ausgewiesen. In 

Sachsen-Anhalt lebten am 31.12.2015 nur 2,7 % der Bevölkerung 

Deutschlands. Im Landkreis Wittenberg wohnten wiederum 5,7 % der 

Bevölkerung Sachsen-Anhalts.  

2015 betrug die Bodenfläche (Katasterfläche) im Landkreis Wittenberg 193.030 Hektar (ha)15, die sich 

wie folgt zusammensetzte: 

Tab. A 1: Bodenfläche (Katasterfläche) im Landkreis Wittenberg (31.12.2015) 

Flächennutzungsarten  ha 

Gebäude- und Freifläche (GF) 6.321 ha  

Betriebsfläche (BF), ohne Abbauland 100 ha  

Verkehrsfläche 6.013 ha  

Erholungsfläche, einschließlich Friedhofsfläche 4.241 ha  

Landwirtschaftsfläche 94.129 ha  

Waldfläche 76.861 ha  

Wasserfläche 5.004 ha  

Flächen anderer Nutzung 362 ha  

 

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Kommunale Bildungsdatenbank, eigene Darstellung 

A 3 Demografische Entwicklung 

A 3.1 Bevölkerungsstand und -struktur 

Der Landkreis Wittenberg wies zum 31.12.2015 128.447 Einwohner auf, wovon 65.020 weiblich 

waren. Das Geschlechterverhältnis im Landkreis Wittenberg und im Land war weitestgehend 

ausgeglichen, wobei der Frauenanteil leicht erhöht war (2015: 50,6 %). Lutherstadt Wittenberg war mit 

46.475 Einwohnern zum 31.12.2015 die einwohnerstärkste Stadt innerhalb des Landkreises. Die 

zweithöchste Anzahl an Einwohnern wies Jessen (Elster) mit 14.215 Personen auf, gefolgt von 

Coswig (Anhalt) mit 12.184 Personen 

 

 

 

 

 

                                                      
14 Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Kommunale Bildungsdatenbank, eigene Berechnung und Darstellung 
15 Allen Berechnungen liegen die exakten Zahlen zugrunde. Abweichungen bei Summen können durch Rundungsdifferenzen 
entstehen. 

Die Einwohnerdichte 

sank von 2008 bis 2015 

kontinuierlich von 73 auf 

66,5 Einwohner/km². 
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Abb. A 1: Bevölkerung nach Altersgruppen im Landkreis Wittenberg und in Deutschland (31.12.2015) 

 

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Strukturkompass, eigene Darstellung 

Die Bevölkerungsstruktur im Landkreis Wittenberg setzte sich zum 31.12.2015 zu 11 % aus unter 15-

Jährigen, zu 62,2 % aus 15- bis unter 65-Jährigen und zu 26,8 % aus 65-Jährigen und Älteren 

zusammen. Während sich die Bevölkerungsstruktur zwischen Landkreis und Land stark ähnelte, gab 

es Unterschiede zum Bund. In Deutschland betrug der Anteil der unter 15-Jährigen 13,2 %, der 15- 

bis unter 65-Jährigen 65,7 %. Den größten Unterschied gab es bei den Personen ab 65 Jahren, 

welche in Deutschland nur einen Anteil von 21,1 % an der Gesamtbevölkerung hatten.  
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Abb. A 2: Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht im Landkreis Wittenberg (31.12.2015) 

 

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt: 6. Regionalisierte Bevölkerungsprognose des Landes Sachsen-

Anhalt, eigene Berechnung und Darstellung  

Abbildung A 2 zeigt die Bevölkerungspyramide des Landkreises Wittenberg in 5-Jahresintervallen zum 

31.12.2015. Die anteilig größten Bevölkerungsgruppen gab es 2015 sowohl insgesamt als auch nach 

Geschlecht differenziert bei den 50- bis unter 55-Jährigen (9,4 %). Dabei waren 9,7 % (6.151 

Personen) der männlichen Bevölkerung und 9,2 % (5.982 Personen) der weiblichen Bevölkerung 50 

bis unter 55 Jahre alt. Den zweitgrößten Anteil hatten die 55- bis unter 60-Jährigen (8,9 %), wobei 

9,1 % der männlichen Bevölkerung (5.741 Personen) und 8,8 % der weiblichen Bevölkerung (5.720 

Personen) dieser Alterskategorie angehörten (vgl. Tab. AA 1). Neben den dünn besetzten 

Alterskategorien ab 80 Jahren, fällt der geringe Anteil der 20- bis unter 25-Jährigen an der 

Gesamtbevölkerung (2,9 %) auf. So waren zum 31.12.2015 3,5 % der männlichen Bevölkerung (2.207 

Personen) und 2,4 % der weiblichen Bevölkerung (1.544) 20 bis unter 25 Jahre.  

Die Altersstruktur der Bevölkerung im Landkreis Wittenberg und in Sachsen-Anhalt ähnelte sich zum 

31.12.2015 sehr stark (vgl. Tab. AA 2). Lediglich in der Alterskategorie 75 Jahre und mehr ist ein 

geringer Unterschied festzustellen (1 Prozentpunkt), was mit der hohen Anzahl der Menschen dieser 

Alterskategorie einhergeht. Die genauen Angaben zur Bevölkerung in den einzelnen Alterskategorien 

können dem Anhang entnommen werden. Die Altersstruktur der Bevölkerung unterschied sich 

zwischen den kreisangehörigen Gemeinden nur marginal (vgl. Tab. AA 3). So gab es den größten 

Unterschied (3 Prozentpunkte) bei der Altersgruppe der Personen über 75 Jahre, wobei der Anteil an 

der Bevölkerung in Oranienbaum-Wörlitz mit 12,8 % im Vergleich der neun kreisangehörigen Städte 

am geringsten und mit 15,8 % in Bad Schmiedeberg am höchsten war. 
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A 3.2 Bevölkerungsentwicklung 

Die Entwicklung der Bevölkerung ist bedeutsam für die Bedarfsplanung 

einer Region, insbesondere auch für die Gestaltung von Infrastruktur und 

Bildung. 2008 lebten im Landkreis Wittenberg insgesamt 140.799 

Einwohner, davon waren 71.634 Frauen. Insgesamt reduzierte sich damit 

die Anzahl der Einwohner im Landkreis Wittenberg von 2008 bis 2015 um 

12.352 Personen, davon waren 5.738 Männer und 6.614 Frauen. 2008 

betrug der Frauenanteil der Bevölkerung 50,9 %.  

Abb. A 3: Bevölkerungsentwicklung im Landkreis Wittenberg nach 
Geschlecht (2008 bis 2015)* 

 
 
* Stichtag jeweils 31.12. 

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Kommunale Bildungsdatenbank, eigene Darstellung 

Tab. A 2: Bevölkerungsentwicklung in den kreisangehörigen Städten im Landkreis Wittenberg  
(2008 bis 2015)* 

Stadt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Annaburg 7.712 7.611 7.457 7.357 7.224 7.094 7.041 6.932 

Bad Schmiedeberg 9.230 9.162 8.993 8.770 8.713 8.655 8.545 8.475 

Coswig (Anhalt) 13.617 13.476 13.287 12.612 12.446 12.251 12.179 12.184 

Gräfenhainichen 13.836 13.543 13.301 12.863 12.528 12.198 12.076 11.944 

Jessen (Elster) 15.334 15.094 14.944 14.535 14.376 14.268 14.261 14.215 

Kemberg 11.264 11.111 10.972 10.525 10.333 10.180 10.045 9.954 

Oranienbaum-Wörlitz 9.082 8.882 8.695 8.630 8.592 8.648 8.592 8.980 

Lutherstadt Wittenberg 50.408 49.914 49.496 47.131 46.930 46.729 46.621 46.475 

Zahna-Elster 10.316 10.153 9.925 9.731 9.557 9.415 9.361 9.288 

Landkreis Wittenberg 140.799 138.946 137.070 132.154 130.699 129.438 128.721 128.447 

 

* Stichtag jeweils 31.12. 

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt: Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Bevölkerung der 

Gemeinden. natürliche Bevölkerungsbewegungen. Wanderungen, Ausgaben 2008 - 2015, eigene Darstellung 
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Abb. A 4: Bevölkerungsentwicklung in den kreisangehörigen Städten im Landkreis Wittenberg (2015 
gegenüber 2008)* 

 

* Stichtag jeweils 31.12.  

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt: Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Bevölkerung der 

Gemeinden. natürliche Bevölkerungsbewegungen. Wanderungen, Ausgaben 2008 - 2015, eigene Darstellung 

Der Landkreis Wittenberg und die kreisangehörigen Städte waren und sind von einem stetigen 

Rückgang der Einwohnerzahl betroffen. Insgesamt reduzierte sich die Anzahl der Einwohner des 

Landkreises Wittenberg von 2008 zu 2015 um 8,8 %. Dabei gab es zwischen den kreisangehörigen 

Gemeinden jedoch Unterschiede. Während die Bevölkerung in Oranienbaum-Wörlitz nur um 1,1 % im 

betrachteten Zeitraum abnahm, betrug der Rückgang in Gräfenhainichen 13,7 %. Den zweithöchsten 

Bevölkerungsrückgang hatte die Stadt Kemberg mit 11,6 %, gefolgt von der Stadt Coswig (Anhalt), 

welche seit 2008 10,5 % der Bevölkerung verlor. Die rückläufige Entwicklung der Bevölkerungszahl 

stellt den Landkreis und die kreisangehörigen Städte vor eine Vielzahl an Herausforderungen, welche 

auch mit Veränderungsprozessen der Bildungslandschaft einhergehen. 
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A 3.3 Geburtenentwicklung und Wanderungsbewegungen 

Für die Beschreibung der demografischen Entwicklung einer Region müssen auch die 

Geburtenentwicklung und Wanderungsbewegungen berücksichtigt werden. Der Landkreis Wittenberg 

weist wie Sachsen-Anhalt ein Geburtendefizit auf, wie die folgende Abbildung verdeutlicht. 

Abb. A 5: Lebendgeborene und Gestorbene im Landkreis Wittenberg (2008 bis 2015)* 

 

* Stichtag jeweils 31.12. 

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt: Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Bevölkerung der 

Gemeinden. natürliche Bevölkerungsbewegungen. Wanderungen, Ausgaben 2008 - 2015, eigene Berechnung 

und Darstellung 

Die Anzahl der Gestorbenen überstieg die Anzahl der Lebendgeborenen 

im betrachteten Zeitraum, woraus eine negative natürliche 

Bevölkerungsentwicklung resultierte. Dabei hat das Geburtendefizit im 

Zeitverlauf tendenziell von - 841 (2008) auf - 1.078 (2015) zugenommen.  
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Tab. A 3: Lebendgeborene und Gestorbene in den kreisangehörigen Gemeinden des Landkreises 
Wittenberg (2014 und 2015)* 

  2014 2015 

  
Lebend-

geborene  
Gestorbene 

Geburten-
defizit 

Lebend-
geborene  

Gestorbene 
Geburten-

defizit 

Annaburg 39 113 -74 44 124 -80 

Bad Schmiedeberg 44 124 -80 49 140 -91 

Coswig (Anhalt) 90 188 -98 64 189 -125 

Gräfenhainichen 80 174 -94 91 205 -114 

Jessen (Elster) 87 192 -105 110 187 -77 

Kemberg 72 134 -62 66 131 -65 

Oranienbaum-Wörlitz 53 130 -77 62 128 -66 

Lutherstadt Wittenberg 341 692 -351 337 735 -398 

Zahna-Elster 58 109 -51 51 113 -62 

Landkreis Wittenberg 864 1.856 -992 874 1.952 -1.078 

 

* Stichtag jeweils 31.12. 

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt: Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Bevölkerung der 

Gemeinden. natürliche Bevölkerungsbewegungen, Wanderungen, Ausgaben 2014, 2015, eigene Berechnung 

und Darstellung  

Bei der Analyse der Lebendgeborenen und Gestorbenen zeigt sich, dass alle kreisangehörigen Städte 

ein Geburtendefizit aufwiesen. Entsprechend der unterschiedlichen Bevölkerungszahlen stellte sich 

das Geburtendefizit auch ungleich dar. Neben der Entwicklung der Geburten- und Sterberate haben 

Wanderungsbewegungen aus dem Landkreis heraus, in den Landkreis hinein sowie innerhalb des 

Landkreises einen Einfluss auf die Entwicklung der Bevölkerung, da das Zusammenwirken von 

negativem Wanderungssaldo, Geburtendefizit und steigender Lebenserwartung mit einer 

Schrumpfung der Bevölkerung einhergeht. 

Abb. A 6: Zu- und Fortzüge über die Kreisgrenze im Landkreis Wittenberg nach Nationalität (2008 bis 
2015)  

 

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Kommunale Bildungsdatenbank, eigene Darstellung 

Anhand der Abbildung wird das Verhältnis der Fort- und Zuzüge über die Kreisgrenze für Deutsche 

und Ausländer des Landkreises Wittenberg von 2008 bis 2015 dargestellt. Durch Wanderungsverluste 
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wurde die demografische Entwicklung in der Vergangenheit verstärkt. Im Landkreis Wittenberg gab es 

bis zum Jahr 2013 einen negativen Saldo an Fort- und Zuzügen, d. h. die Fortzüge über die 

Kreisgrenze waren höher als die Zuzüge. 2014 kehrte sich das Verhältnis der Fort- und Zuzüge um 

und hielt auch 2015 an. Die Tabellen AA 4 und AA 5 zeigen die Fort- und Zuzüge 2015 nach 

Geschlecht, Altersgruppen und Nationalität differenziert für den Landkreis Wittenberg und Sachsen-

Anhalt auf. Die positive Wanderungsbilanz über die Kreisgrenze im Landkreis Wittenberg im Jahr 

2014 basierte einerseits auf einem Wanderungsüberschuss, vor allem männlicher Ausländer. 

Andererseits hat sich das Verhältnis von Fort- und Zuzügen der deutschen Bevölkerung des 

Landkreises angeglichen, wenn auch mit weiterhin negativem Wanderungssaldo.  

2015 ergab sich der positive Überschuss aus Fort- und Zuzügen wiederum vor allem durch männliche 

Ausländer. Das Verhältnis von Fort- und Zuzügen der deutschen Bevölkerung hat sich wieder leicht 

verschlechtert. Die Anzahl der Fortzüge im Landkreis reduzierte sich von 2008 (3.934) im Vergleich zu 

2015 (3.918) unwesentlich (- 0,4 %). Demgegenüber erhöhte sich die Anzahl der Zuzüge von 2.668 

(2008) auf 4.703 (2015), also um 76,3 %. Dabei erfolgten 2015 von den Zuzügen über die Kreisgrenze 

20 % durch männliche Personen zwischen 30 bis unter 50 Jahren und 16,4 % durch männliche 

Personen zwischen 18 bis unter 25 Jahren. Von den Zuzügen über die Kreisgrenze ergaben sich 

weitere 11,9 % durch männliche Personen von 25 bis unter 30 Jahren und 10,3 % von weiblichen 

Personen von 30 bis unter 50 Jahren. Von den Fortzügen über die Kreisgrenze 2015 erfolgten 19,8 % 

durch männliche Personen zwischen 30 bis unter 50 Jahren und 12,3 % durch männliche Personen 

von 25 bis unter 30 Jahren. 12 % der Fortzüge über die Kreisgrenze wurden durch männliche 

Personen von 18 bis unter 25 Jahren und jeweils 10,2 % von weiblichen Personen zwischen 18 bis 

unter 25 Jahren und 30 bis unter 50 Jahren getätigt. In Sachsen-Anhalt war der Saldo der Fort- und 

Zuzüge - ähnlich wie im Landkreis Wittenberg - bis 2013 negativ und für 2014 und 2015 positiv (vgl. 

Abb. AA 1). 

Abb. A 7: Fortzüge der männlichen Bevölkerung über die Kreisgrenze im Landkreis Wittenberg (2015) 

 

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Kommunale Bildungsdatenbank, eigene Berechnung und 

Darstellung 
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Abb. A 8: Fortzüge der weiblichen Bevölkerung über die Kreisgrenze im Landkreis Wittenberg (2015) 

 

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Kommunale Bildungsdatenbank, eigene Berechnung und 

Darstellung 

Werden die Fortzüge über die Kreisgrenze des Landkreises Wittenberg 2015 hinsichtlich des 

Geschlechts differenziert betrachtet, zeigt sich, dass über ein Drittel (34,8 %) der Fortzüge der 

männlichen Bevölkerung durch die Altersgruppe 30 bis unter 50 Jahren bedingt wurde. Jeweils 

ungefähr ein Fünftel der Fortzüge der männlichen Bevölkerung erfolgte durch die 25- bis unter 30-

Jährigen (21,5 %) und durch die 18- bis unter 25-Jährigen (21,2 %).  

Die Verteilung der Altersgruppen bei den Fortzügen der weiblichen 

Bevölkerung stellte sich anders dar. Knapp jeweils ein Viertel der Fortzüge 

der weiblichen Bevölkerung ergab sich durch die 30- bis unter 50-Jährigen 

(23,6 %) und die 18- bis unter 25-Jährigen (23,7 %). Ungefähr ein Fünftel 

der Fortzüge der weiblichen Bevölkerung erfolgte von der Altersgruppe 25 

bis unter 30 Jahren (19,3 %). Damit waren zwei Drittel (66,6 %) der 

Frauen, die den Landkreis verlassen haben, zwischen 18 und unter 50 

Jahren alt, was wiederum Auswirkungen auf die Geburtenzahl und den 

Fachkräftenachwuchs hat.  

Tab. A 4: Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen im Landkreis Wittenberg (31.12.2015) 
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Zuzüge über 
Gemeindegrenze 

männlich 171 161 535 230 533 198 568 1.322 269 3.987 

weiblich  145 171 247 181 233 164 268 895 163 2.467 

insgesamt 316 332 782 411 766 362 836 2.217 432 6.454 

Fortzüge über 
Gemeindegrenze 

männlich 190 150 411 229 453 207 259 1.031 262 3.192 

weiblich  154 161 241 200 283 181 140 936 183 2.479 

insgesamt 344 311 652 429 736 388 399 1.967 445 5.671 

Überschuss der 
Zu- bzw. Fortzüge 

männlich - 19 11 124 1 80 -9 309 291 7 795 

weiblich  -9 10 6 -19 -50 -17 128 -41 -20 -12 

insgesamt -28 21 130 -18 30 -26 437 250 -13 783 

 

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt: Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Bevölkerung der 

Gemeinden. natürliche Bevölkerungsbewegungen. Wanderungen, Ausgabe 2015, eigene Berechnung und 

Darstellung  
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Da in der Tabelle Wanderungen innerhalb des Kreises berücksichtigt werden, sind die Werte für die 

Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen höher als die Werte für den Saldo der Fort- und Zuzüge 

über die Kreisgrenze. Insgesamt gab es 2015 im Landkreis Wittenberg 6.454 Zuzüge über die 

Gemeindegrenzen und 5.671 Fortzüge. Dabei stellte sich der Saldo aus Fort- und Zuzügen für die 

einzelnen Gemeinden unterschiedlich dar. In Bad Schmiedeberg, Coswig (Anhalt), Jessen (Elster), 

Oranienbaum-Wörlitz und Lutherstadt Wittenberg gab es insgesamt mehr Zu- als Fortzüge. Im 

Gegensatz dazu war der Saldo der Fort- und Zuzüge über die Gemeindegrenze für Annaburg, 

Gräfenhainichen, Kemberg und Zahna-Elster negativ.  

Abb. A 9: Entwicklung der Bevölkerung nach Altersgruppen16 im Landkreis Wittenberg (2008 bis 2015) 

 

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Strukturkompass, eigene Berechnung und Darstellung 

Die Grafik zeigt die Entwicklung der Anteile der unter 15-Jährigen, der 15- bis unter 65-Jährigen und 

der Personen ab 65 Jahre an der Bevölkerung insgesamt für die Jahre 2008 bis 2015. Dabei erhöhte 

sich der Anteil der unter 15-Jährigen an der Gesamtbevölkerung im Landkreis Wittenberg im 

Betrachtungszeitraum um 1,2 Prozentpunkte. Die Gruppe der 15- bis unter 65-Jährigen hat im 

Landkreis Wittenberg im gewählten Betrachtungszeitraum um 3,2 Prozentpunkte abgenommen, 

während der Anteil der Menschen, die 65 Jahre und älter waren, um 2 Prozentpunkte zugenommen 

hat. In Sachsen-Anhalt zeigte sich eine ähnliche Entwicklung: der Anteil der unter 15-Jährigen nahm 

von 2008 zu 2015 um 1,3 Prozentpunkte zu, der Anteil der 15- bis unter 65-Jährigen um 2,7 

Prozentpunkte ab und der Anteil der Personen ab 65 Jahre um 1,4 Prozentpunkte zu.  

A 3.4 Prognose zur Bevölkerungsentwicklung 

Nachfolgend werden Bevölkerungsprognosen für einen mittelfristigen (bis 2020) und einen 

langfristigen (bis 2030) Zeitraum für den Landkreis Wittenberg und die kreisangehörigen Städte 

aufgezeigt. Die Grundlage hierfür bildet die 6. Regionalisierte Bevölkerungsprognose (RBP) des 

Landes Sachsen-Anhalt. Tabelle AA 6 kann die langfristige Prognose zur Geburtenentwicklung in den 

kreisangehörigen Städten des Landkreises Wittenberg entnommen werden. Die Zahl der Geburten 

wird laut Prognose im Landkreis Wittenberg im Jahr 2030 um etwa 28,1 % unter der des Jahres 2016 

liegen.  

 

                                                      
16 Allen Berechnungen liegen die exakten Zahlen zugrunde. Abweichungen bei Summen können durch Rundungsdifferenzen 
entstehen. 
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Abb. A 10: Bevölkerungsprognose im Landkreis Wittenberg nach Geschlecht (2016 bis 2030) 

 

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt: 6. Regionalisierte Bevölkerungsprognose des Landes Sachsen-

Anhalt, eigene Darstellung 

Die prognostizierte Gesamtbevölkerung des Landkreises Wittenberg wird 

bis zum Jahr 2020 gegenüber 2016 um etwa 5.071 Personen und damit 

um 4 % zurückgehen. Dabei sinkt der Anteil der männlichen Bevölkerung 

voraussichtlich um 2.419 Personen (- 3,8 %) und der Anteil der weiblichen 

Bevölkerung um 2.652 Personen (- 4,1 %). Ausgehend vom Jahr 2016 

wird ein Rückgang der Gesamtbevölkerung im Landkreis Wittenberg bis 

zum Jahr 2030 um 19.973 Personen (15,6 %) erwartet. Die Anzahl der 

männlichen Bevölkerung wird sich um 9.823 Personen (- 15,6 %) und die 

Anzahl der weiblichen Bevölkerung um 10.150 Personen (- 15,7 %) 

reduzieren. Dabei gestaltet sich die Bevölkerungsentwicklung der 

kreisangehörigen Städte entsprechend der 6. RBP unterschiedlich, wie die 

folgenden Ausführungen zeigen.  

Tab. A 5: Bevölkerungsprognose in den kreisangehörigen Städten des Landkreises Wittenberg (2016 bis 
2020, 2025, 2030) 

  2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 

Annaburg 6.991 6.927 6.860 6.787 6.703 6.218 5.765 

Bad Schmiedeberg 8.484 8.419 8.364 8.279 8.186 7.711 7.227 

Coswig (Anhalt) 12.114 12.026 11.922 11.795 11.666 10.917 10.182 

Gräfenhainichen 11.961 11.837 11.719 11.599 11.465 10.753 10.089 

Jessen (Elster) 14.152 14.005 13.840 13.677 13.500 12.530 11.646 

Kemberg 9.966 9.875 9.791 9.698 9.591 8.973 8.385 

Oranienbaum-Wörlitz 8.538 8.472 8.376 8.278 8.177 7.654 7.165 

Lutherstadt Wittenberg 46.186 45.758 45.312 44.848 44.405 41.909 39.421 

Zahna-Elster 9.291 9.200 9.109 9.028 8.918 8.374 7.829 

Landkreis Wittenberg  127.683 126.519 125.293 123.990 122.612 115.038 107.709 

 

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt: 6. Regionalisierte Bevölkerungsprognose des Landes Sachsen-

Anhalt, eigene Berechnung und Darstellung 
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Abb. A 11: Bevölkerungsrückgang im Landkreis Wittenberg sowie in den kreisangehörigen Städten (2030 
gegenüber 2016) 

 

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt: 6. Regionalisierte Bevölkerungsprognose des Landes Sachsen-

Anhalt, eigene Berechnung und Darstellung 

Entsprechend der 6. Regionalisierten Bevölkerungsprognose sind alle kreisangehörigen Städte vom 

Bevölkerungsrückgang betroffen. Von 2016 zu 2020 beträgt die Spannweite des 

Bevölkerungsrückgangs zwischen den einzelnen Städten 1,1 Prozentpunkte, wobei für Bad 

Schmiedeberg eine Abnahme der Bevölkerung um 3,5 % und für Jessen (Elster) um 4,6 % erwartet 

wird. Von 2016 zu 2030 wird sich der Unterschied des anteiligen Bevölkerungsrückganges der 

kreisangehörigen Städte weiter verstärken. So wird für Jessen (Elster) ein Bevölkerungsrückgang um 

17,7 % prognostiziert, gefolgt von Annaburg mit 17,5 % und Oranienbaum-Wörlitz mit 16,1 %. Die 

verhältnismäßig geringste Abnahme der Bevölkerungszahl wird für die Lutherstadt Wittenberg mit 

14,6 % angenommen. Bei der Interpretation der Daten wird auf die Unsicherheiten von 

Bevölkerungsprognosen verwiesen, da sich die tatsächliche Entwicklung durch verschiedenste 

Einflussfaktoren anders gestalten kann.  

Abb. A 12: Entwicklung der Bevölkerung nach Altersgruppen17 im Landkreis Wittenberg (2016 bis 2020, 

2025, 2030) 

 

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt: 6. Regionalisierte Bevölkerungsprognose des Landes Sachsen-

Anhalt, eigene Berechnung und Darstellung 

                                                      
17 Allen Berechnungen liegen die exakten Zahlen zugrunde. Abweichungen bei Summen können durch Rundungsdifferenzen 
entstehen. 
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Der Anteil der Personen unter 15 Jahren wird sich von 2016 zu 2030 um 21 % reduzieren (vgl. Tab. 

AA 7). Dabei nimmt der Anteil in der Altersgruppe der 15- bis unter 65-Jährigen um 28,6 % ab und der 

über 65-Jährigen um 15,7 % zu. In absoluten Werten ausgedrückt, wird die Bevölkerung des 

Landkreises Wittenberg im Alter von unter 15 Jahren um 2.949 auf 11.124 Personen zurückgehen. 

Die Anzahl der 15- bis unter 65-Jährigen reduziert sich von 2016 zu 2030 voraussichtlich um 22.482 

auf 56.260 Personen. Demgegenüber wächst die Anzahl der Menschen ab 65 Jahre um 5.458 auf 

40.325 Personen.  

Tab. A 6: Bevölkerungsrückgang im Landkreis Wittenberg sowie in den kreisangehörigen Städten nach 
Altersgruppen (2030 gegenüber 2016) 

  Insgesamt  
in % 

unter 15 Jahre 
in % 

15 bis unter 65 
Jahre in % 

ab 65 Jahre  
in % 

Annaburg -17,5 -20,1 -29,3  12,2  

Bad Schmiedeberg -14,8 -20,9 -29,2  16,5  

Coswig (Anhalt) -15,9 -21,0 -28,8  15,2  

Gräfenhainichen -15,7 -21,0 -29,2  16,3  

Jessen (Elster) -17,7 -20,9 -29,2  13,7  

Kemberg -15,9 -21,0 -28,7  14,6  

Oranienbaum-Wörlitz -16,1 -20,8 -28,9  16,6  

Lutherstadt Wittenberg -14,6 -21,3  -27,8  16,5  

Zahna-Elster -15,7 -20,1 -28,6  15,6  

Landkreis Wittenberg  -15,6 -21,0  -28,6  15,7  

 

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt: 6. Regionalisierte Bevölkerungsprognose des Landes Sachsen-

Anhalt, eigene Berechnung und Darstellung 

Die Abbildung zeigt die Bevölkerungsentwicklung nach Altersgruppen in den einzelnen 

kreisangehörigen Städten. Gemäß der 6. RBP unterscheidet sich die Abnahme der Bevölkerung in 

den Altersgruppen unter 15 Jahren (Spannweite: 1,2 Prozentpunkte) sowie 15 bis unter 65 Jahren 

(Spannweite: 1,5 Prozentpunkte) zwischen den kreisangehörigen Städten nur marginal. 

Demgegenüber beträgt die Spannweite für den Anstieg der Bevölkerung ab 65 Jahre in den einzelnen 

Städten 4,4 Prozentpunkte. Für Annaburg wird eine Zunahme der Bevölkerung ab 65 Jahre um 

12,2 % und für Oranienbaum-Wörlitz um 16,6 % vermutet. 

Abb. A  13: Entwicklung der Bevölkerung unter 25 Jahren im Landkreis Wittenberg (2016 bis 2030) 

 

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt: 6. Regionalisierte Bevölkerungsprognose des Landes Sachsen-

Anhalt, eigene Berechnung und Darstellung 
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Abschließend wird in diesem Teilkapitel die Bevölkerungsprognose für die 

jüngeren Altersgruppen des Landkreises Wittenberg gesondert betrachtet. 

Die stärksten Bevölkerungsrückgänge werden dabei für die unter 3-

Jährigen, die 3- bis unter 6-Jährigen und die 6- bis unter 10-Jährigen 

prognostiziert. Die Anzahl der Kinder unter drei Jahren reduziert sich von 

2016 bis 2030 um 789 auf 1.851 Kinder, was einen prozentualen 

Rückgang von 29,9 % bedeutet. Die Altersgruppe der 3- bis unter 6-

Jährigen geht der Prognose zufolge um 832 auf 1.983 Kinder (- 29,6 %) 

zurück. Auch die Anzahl der Kinder von 6 bis unter 10 Jahren reduziert 

sich voraussichtlich insgesamt um 904 auf 2.957 Kinder (- 23,4 %). Der 

Bevölkerungsrückgang der 10- bis unter 16-Jährigen fällt mit 9,1 % 

schwächer aus (- 531). Bei der Altersgruppe der 16- bis unter 19-Jährigen wird nur eine sehr 

geringfügige Abnahme um 10 Jugendliche (- 0,4 %) erwartet. Die Altersgruppe der 19- bis unter 25-

Jährigen wird voraussichtlich um 11,5 %, bzw. 528 Personen wachsen.  

A 3.5 Bevölkerung mit Migrationshintergrund 

Sachsen-Anhalt und der Landkreis Wittenberg haben seit 2014 verstärkt Neuzugewanderte 

aufgenommen. Die Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt hat seit 2015 zwei mehrsprachige Leitfäden 

entwickelt. Diese sollen das Ankommen Neuzugewanderter unterstützen und eine erste Orientierung 

bieten. Dabei werden u. a. Inhalte und Tipps zu Wohnen, Gesundheit, Sprache und 

Unterstützungsstrukturen thematisiert.18 Die Informationen des ersten Leitfadens können auch in einer 

App abgerufen werden. Sie informiert Menschen, die einen Asylantrag in Sachsen-Anhalt stellen, über 

Abläufe zur ersten Aufnahme, dem Asylverfahren und das Leben in Deutschland. 19  Die zweite 

Broschüre stellt u. a. Informationen zu Versorgung, Leistungen und Beratung, zum Wohnen, Leben 

und medizinischer Versorgung sowie Schule, Arbeitsmarkt und Ausbildung bereit.20 

Zum 31.12.2015 waren von den 128.447 Einwohnern im Landkreis 3.600 Personen nicht deutsch, 

was einem Anteil von 2,8 % entsprach. Das Geschlechterverhältnis der ausländischen Bevölkerung 

war dabei unausgeglichener als das der deutschen Bevölkerung im Landkreis Wittenberg. 2015 

überwogen dabei die Männer mit 69,3 % (2.496 Personen) der ausländischen Bevölkerung im 

Landkreis Wittenberg. In Sachsen-Anhalt waren 62,5 % der ausländischen Bevölkerung 2015 

männlich. 

Abb. A 14: Anteil der ausländischen Bevölkerung im Landkreis Wittenberg und in Sachsen-Anhalt (2008 

bis 2015) 

 

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Kommunale Bildungsdatenbank, eigene Darstellung 

                                                      
18 Vgl. Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration 2017 
19 Vgl. Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e. V. 2016a 
20 Vgl. Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e. V. 2016b 
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Die Abbildung zeigt die Entwicklung des Anteils der ausländischen Bevölkerung an der 

Gesamtbevölkerung von 2008 bis 2015 für Sachsen-Anhalt und den Landkreis Wittenberg auf. Seit 

2008 stieg der Anteil der ausländischen Bevölkerung21 im Landkreis Wittenberg von 1,2 % auf 2,8 % 

(vgl. Tab. AA 8). In Sachsen-Anhalt erhöhte er sich im gleichen Zeitraum von 1,8 % auf 3,9 %. Damit 

lagen Land und Kreis deutlich unterhalb des Bundes, welcher 2008 einen Anteil von 8,8 % und 2015 

von 10,5 % aufwies. Sachsen-Anhalt hatte damit im bundesweiten Vergleich den viertniedrigsten 

Anteil der ausländischen Bevölkerung an der Bevölkerung insgesamt. Innerhalb von Sachsen-Anhalt 

hatte der Landkreis Wittenberg 2015 den drittniedrigsten Anteil ausländischer Bevölkerung an der 

Bevölkerung insgesamt.  

Im betrachteten Zeitraum erhöhte sich der Anteil der männlichen ausländischen Bevölkerung an der 

männlichen Bevölkerung dabei stärker: im Landkreis Wittenberg um 2,4 Prozentpunkte auf 3,9 % und 

in Sachsen-Anhalt um 2,9 Prozentpunkte auf 5 %. Der Anteil der weiblichen ausländischen 

Bevölkerung an der weiblichen Bevölkerung nahm hingegen nur um 0,8 Prozentpunkte auf 1,7 % im 

Landkreis Wittenberg und um 1,4 Prozentpunkte auf 2,9 % in Sachsen-

Anhalt zu.  

Der Anteil der ausländischen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung, 

differenziert nach Altersgruppen, wies 2015 zwischen Landkreis und Land 

Parallelen auf (vgl. Tab. AA 10, Tab. AA 11). Den größten Anteil 

ausländischer Bevölkerung gab es bei den 20- bis unter 25-Jährigen. Im 

Landkreis Wittenberg betrug der Anteil der ausländischen Bevölkerung an 

den 20- bis unter 25-Jährigen 2015 15,4 % und in Sachsen-Anhalt 15,6 %. 

Den zweithöchsten Anteil ausländischer Bevölkerung gab es bei den 18- 

bis unter 20-Jährigen: im Landkreis Wittenberg 11,5 % und in Sachsen-

Anhalt 12 %. 

Abb. A 15: Anteil der ausländischen Bevölkerung im Landkreis Wittenberg nach Altersgruppen und 
Geschlecht (2015) 

 

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Kommunale Bildungsdatenbank, eigene Darstellung 

Der Anteil der ausländischen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung im Landkreis Wittenberg 

unterschied sich 2015 nicht nur insgesamt nach Altersgruppen differenziert deutlich, sondern auch 

zusätzlich zwischen den Geschlechtern. 2015 gab es die größten Anteile der ausländischen 

männlichen Bevölkerung an der männlichen Bevölkerung bei der Altersgruppe 20 bis unter 25 Jahre 

(22,5 %), bei den 18- bis unter 20-Jährigen (17,8 %) und bei den 25- bis unter 30-Jährigen (10,8 %). 

                                                      
21 Ausländer sind Personen, die keine deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, aber in Deutschland melderechtlich erfasst sind. 
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Der Anteil der weiblichen ausländischen Bevölkerung an der weiblichen Bevölkerung schwankte 

zwischen den Altersgruppen nicht so stark. Den größten Anteil gab es mit 5,3 % bei den 20- bis unter 

25-Jährigen.  

Für die Interpretation der Daten wird darauf hingewiesen, dass der erhöhte Anteil der ausländischen 

männlichen Bevölkerung zum Stichtag 31.12.2015 in Zusammenhang mit der Aufnahme 

Neuzugewanderter zu sehen ist, wobei für das Jahr 2016 ein Rückgang erwartet wird. So betrug der 

Anteil männlicher Ausländer zum Stichtag 31.12.2014 an der männlichen Bevölkerung im Alter von 18 

bis unter 20 Jahren 5,9 %, im Alter von 20 bis unter 25 Jahren 8,9 % und im Alter von 25 bis unter 30 

Jahren 6,2 %.  

Abschließend werden Ergebnisse der Ausländerstatistik nach dem Ausländerzentralregister (AZR) 

vorgestellt. Diese weichen aus methodischen Gründen von der zuvor vorgestellten amtlichen 

Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, welche auf der Fortschreibung des Zensus vom 09.05.2011 

basiert, ab.  

Die ausländische Bevölkerung im Landkreis Wittenberg umfasste am 31.12.2016 3.970 Personen, 

wovon 2.590, also 65,2 %, männlich waren. Das Durchschnittsalter lag bei der ausländischen 

Bevölkerung im Landkreis Wittenberg bei 31,5 Jahren (Männer: 31,5 Jahre, Frauen: 31,4 Jahre). Der 

Anteil der Ledigen betrug unter der ausländischen Bevölkerung 44,5 % (Männer: 49 %, Frauen:  

35,5 %) der Anteil der Verheirateten 32 % (Männer: 27,6 %, Frauen: 40,2 %). 

Tab. A 7: Staatsangehörigkeit der ausländischen Bevölkerung im Landkreis Wittenberg (31.12.2016) 

  männlich weiblich insgesamt 

Platz 1 

Staatsangehörigkeit Syrien Syrien Syrien 

Anzahl 565 260 825 

in % 21,8 18,8 20,8 

Platz 2 

Staatsangehörigkeit Polen Polen Polen 

Anzahl 380 160 540 

in % 14,7 11,6 13,6 

Platz 3 

Staatsangehörigkeit Afghanistan Bulgarien Afghanistan 

Anzahl 185 90 265 

in % 7,1 6,5 6,7 

Platz 4 

Staatsangehörigkeit Indien Russland Bulgarien 

Anzahl 105 85 195 

in % 4,1 6,2 4,9 

Platz 5 

Staatsangehörigkeit Bulgarien Afghanistan Indien 

Anzahl 100 80 145 

in % 3,9 5,8 3,7 

 

Quelle: Statistisches Bundesamt: Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Ausländische Bevölkerung. Ergebnisse des 

Ausländerzentralregisters, 2017, eigene Darstellung 

Die Statistik gibt Auskunft über die häufigsten Staatsangehörigkeiten der ausländischen Bevölkerung. 

Demnach stammten zum 31.12.2016 insgesamt 20,8 % der ausländischen Bevölkerung im Landkreis 

Wittenberg aus Syrien, 13,6 % aus Polen, 6,7 % aus Afghanistan, 4,9 % aus Bulgarien und 3,7 % aus 

Indien.  

Der Landkreis Wittenberg arbeitet intensiv an der erfolgreichen und schnellen Integration von 

Geflüchteten. Es wurden verschiedene landkreisspezifische Informationsmaterialien erarbeitet, wie 

z. B. eine Orientierungshilfe zur Schulanmeldung. Zudem hat der Landkreis ein Integrationskonzept 
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vorgelegt. Außerdem gibt es verschiedene Personalstellen und Gremien, wie die Koordinierungsstelle 

Migration, einen Bildungskoordinator für Neuzugewanderte, eine Clearingstelle für die Betreuung der 

unbegleiteten minderjährigen Ausländer sowie verschiedene Arbeitsforen und Gremien für die 

Steuerung und den Austausch aller am Betreuungsprozess Beteiligten. Nähere Informationen werden 

vertiefend in den folgenden Hauptkapiteln gegeben.  

 

A 4 Wirtschaftsstruktur und Arbeitsmarkt 

Arbeitsmarkt 

Die Wirtschaft im Landkreis Wittenberg ist sehr vielfältig strukturiert. Neben klein- und 

mittelständischen Betrieben existiert eine leistungsstarke Landwirtschaft, welche von einem breit 

gefächerten Dienstleistungssektor und etablierten Handwerksbetrieben ergänzt wird. Zu den wichtigen 

Branchen der Region zählen die chemische Industrie, der Maschinen- und Fahrzeugbau, die 

Nahrungs- und Genussmittelindustrie sowie die Verpackungsmittelindustrie. 

Es existieren bereits jetzt innerhalb des Agenturbezirkes Dessau-Roßlau-Wittenberg zahlreiche 

Branchen mit einem erhöhten Fachkräftebedarf. Dazu zählen u. a. die Landwirtschaft, die Elektro- und 

Metallindustrie, Lager und Logistik, Hotel und Gastronomie, das Handwerk, das Baugewerbe sowie 

die Gesundheits- und Pflegebranche.22  

Wirtschaftsstruktur und Arbeitsmarkt haben neben der demografischen Entwicklung und der sozialen 

Situation im Landkreis unmittelbare Auswirkungen auf die Bildungslandschaft vor Ort. Die 

Beschäftigungsproblematik nimmt somit eine zentrale Rolle bei der Betrachtung und Gestaltung der 

Bildungsthematik ein. Sie ist Gegenstand, Ziel und Indikator von Bildung.  

Nachfolgend wird ein Überblick über die Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auf 

die einzelnen Wirtschaftsabschnitte, deren Altersstruktur und Berufsabschluss gegeben. 

Stichtagsbezogen wurde zumeist der Monat Juni eines jeden Jahres gewählt. Dieser kommt den 

jährlichen Durchschnittswerten vergleichsweise nahe. Abschließend wird ein Überblick über die 

Entwicklung des Bruttoinlandproduktes gegeben.  

 

                                                      
22 Vgl. Bundesagentur für Arbeit. Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen 2017, S.9 
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Beschäftigte nach Wirtschaftsabschnitten 

Tab. A 8: Beschäftigte23 nach Wirtschaftsabschnitten im Landkreis Wittenberg (2014 und 2016)* 

Wirtschaftsabschnitte 
2014 2016 Entwicklung seit 2014 

Anzahl Anteil in % Anzahl Anteil in % Anzahl in % 

Land-, Forstwirtschaft und 
Fischerei 

 1.529 3,7  1.420 3,4   - 109 - 7,1 

Produzierendes Gewerbe  14.346 34,9  14.521 35,0    175 1,2 

Bergbau, Energie- und 
Wasserversorgung, 
Energiewirtschaft 

  716 1,7   741 1,8    25 3,5 

Verarbeitendes Gewerbe  10.155 24,7  10.132 24,4    - 23 - 0,2 

Baugewerbe   3.475 8,4   3.648 8,8    173 5,0 

Handel, Verkehr, Gastgewerbe   8.516 20,7   8.674 20,9    158 1,9 

Handel, Instandhaltung, Reparatur 
von Kfz 

  4.859 11,8   4.835 11,7    - 24 - 0,5 

Verkehr und Lagerei   2.435 5,9   2.453 5,9    18 0,7 

Gastgewerbe   1.222 3,0   1.386 3,3    164 13,4 

sonstige Dienstleistungen  16.737 40,7  16.858 40,6    121 0,7 

Information und Kommunikation   131 0,3   141 0,3    10 7,6 

Erbringung von Finanz- und 
Versicherungsdienstleistungen 

  603 1,5   548 1,3    - 55 - 9,1 

Immobilien, freiberufliche 
wissenschaftliche und technische 
Dienstleistungen 

  1.352 3,3   1.682 4,1    330 24,4 

sonstige wirtschaftliche 
Dienstleistungen 

  2.689 6,5   3.010 7,3    321 11,9 

Öffentliche Verwaltung, 
Verteidigung, Sozialversicherung,  
Ext. Organisationen 

  2.550 6,2   2.495 6,0    - 55 - 2,2 

Erziehung und Unterricht   2.007 4,9   1.771 4,3   - 236 - 11,8 

Gesundheitswesen   3.316 8,1   3.280 7,9    - 36 - 1,1 

Heime und Sozialwesen   2.777 6,8   2.622 6,3   - 155 - 5,6 

sonstige Dienstleistungen, Private 
Haushalte 

  1.312 3,2   1.309 3,2    - 3 - 0,2 

insgesamt  41.128 100,0  41.473 100,0    345 0,8 

 

* Stichtag 30.06. 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit: Arbeitsmarkt in Zahlen. 

Beschäftigungsstatistik. Beschäftigung am Arbeitsort. Wittenberg, Ausgaben 2014 

und 2016, eigene Berechnung und Darstellung 

Im Landkreis Wittenberg gab es am 30.06.2016 insgesamt 41.473 

sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Davon arbeiteten 3,4 % im 

Wirtschaftsabschnitt Land-, Forstwirtschaft und Fischerei und 35 % im 

Produzierenden Gewerbe. Im Wirtschaftsabschnitt Handel, Verkehr, 

Gastgewerbe waren anteilig 20,9 % der Beschäftigten tätig und im Bereich 

der sonstigen Dienstleistungen 40,6 %.  

Die Beschäftigtenzahlen haben sich von 2014 zu 2016 insgesamt positiv entwickelt (+ 0,8 %). 

Beschäftigungszuwächse gab es in den Wirtschaftsabschnitten Produzierendes Gewerbe (+ 1,2 %), 

Handel, Verkehr, Gastgewerbe (+ 1,9 %) und sonstige Dienstleistungen (+ 0,7 %), während die 

Beschäftigtenzahlen im Bereich der Land-, Forstwirtschaft und Fischerei rückläufig waren (- 7,1 %).  

                                                      
23 Allen Berechnungen liegen die exakten Zahlen zugrunde. Abweichungen bei Summen können durch Rundungsdifferenzen 
entstehen. 

Mit insgesamt 40,6 % 

war der größte Teil der 

sozialversicherungs-

pflichtigen Beschäftigten 

im Bereich der sonstigen 

Dienstleistungen tätig.  
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Nachfolgend werden besondere Entwicklungen innerhalb der Wirtschaftsabschnitte in den Blick 

genommen. Im Produzierenden Gewerbe erhöhte sich die Anzahl der Beschäftigten von 2014 zu 2016 

im Baugewerbe um 5 %. Im Wirtschaftsabschnitt Handel, Verkehr, Gastgewerbe stiegen die 

Beschäftigtenzahlen im Gastgewerbe mit 13,4 % am stärksten.  

Innerhalb des Wirtschaftsabschnittes sonstige Dienstleistungen gab es die stärksten 

Beschäftigtenzuwächse in den Bereichen Immobilien, freiberufliche wissenschaftliche und technische 

Dienstleistungen (+ 24,4 %) sowie sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen (+ 11,9 %). 

Demgegenüber sanken die Beschäftigtenzahlen im Bereich Erziehung und Unterricht (- 11,8 %) und 

Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (- 9,1 %). 

Abb. A 16: Beschäftigte nach Wirtschaftsabschnitten in den kreisangehörigen Städten des Landkreises 
Wittenberg (2016) 

 

¹ für Oranienbaum-Wörlitz wurden aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Daten für die Wirtschaftsabschnitte 

Handel, Verkehr, Gastgewerbe und Land-, Forstwirtschaft und Fischerei ausgewiesen 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit: Tabellen. Arbeitsmarkt kommunal, Ausgaben der neun 

kreisangehörigen Städte, eigene Berechnung und Darstellung 

Um die Strukturen der Wirtschaft im Landkreis Wittenberg genauer in den Blick nehmen zu können, 

wurden die Beschäftigtenstrukturen für die einzelnen Städte des Landkreises Wittenberg für das Jahr 

2016 dargestellt (vgl. Tab. AA 12). In den Städten Lutherstadt Wittenberg (51,8 %) und Bad 

Schmiedeberg (47,8 %) gab es die anteilig meisten Beschäftigten im Wirtschaftsabschnitt sonstige 

Dienstleistungen. Den jeweils größten Anteil von Beschäftigten im Wirtschaftsabschnitt 

Produzierendes Gewerbe gab es in den Städten Oranienbaum-Wörlitz (54,7 %), Zahna-Elster  

(50,1 %), Jessen (Elster) (48,8 %) und Annaburg (43,2 %).  
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Abb. A 17: Beschäftigungsentwicklung in den kreisangehörigen Städten des Landkreises Wittenberg 
(2016 gegenüber 2014) 

 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit: Tabellen. Arbeitsmarkt kommunal, Ausgaben der neun 

kreisangehörigen Städte, eigene Berechnung und Darstellung 

Die Grafik stellt die Entwicklung der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am 

Arbeitsort von 2014 zu 2016 in den kreisangehörigen Städten dar. Die stärksten Entwicklungen in den 

Beschäftigtenzahlen gab es in Annaburg, wo die Anzahl der Beschäftigten insgesamt um 11,3 % 

zurückging und in Oranienbaum-Wörlitz, wo die Anzahl der Beschäftigten um 11,2 % stieg.  

Qualifikationsniveau der Beschäftigten 

Abb. A 18: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Berufsabschluss im Landkreis Wittenberg 

(2013 bis 2016)* 

 

* Stichtag 30.06. 

¹ darunter auch Auszubildende 
² "mit anerkanntem Berufsabschluss" ist die Summe aus "mit anerkanntem Berufsabschluss" und "Meister-
/Techniker-/gleichw. Fachschulabschluss" 
³ Ămit akademischem Abschlussñ ist die Summe aus "Bachelor", "Diplom/Magister/Master/Staatsexamen" und 
"Promotion" 
 
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit: Arbeitsmarkt in Zahlen. Beschäftigungsstatistik. Beschäftigung am 

Arbeitsort. Wittenberg, Ausgaben 2013 - 2016, eigene Darstellung 
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Das Qualifikationsprofil der Beschäftigten kann durch den Anteil sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigter mit Fachhochschul- oder Hochschulabschluss bestimmt werden. Im Landkreis 

Wittenberg stieg der Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit akademischem 

Abschluss von 8,4 % 2013 auf 8,8 % 2016. Im gleichen Betrachtungszeitraum stieg der Anteil der 

sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ohne beruflichen Ausbildungsabschluss von 4,8 % auf  

5,1 %. Die nachfolgende Tabelle zeigt detailliert die verschiedenen Berufsabschlüsse 

sozialversicherungspflichtig Beschäftigter zum 30.06.2016 auf.  

Tab. A 9: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Berufsabschluss im Landkreis Wittenberg 
(30.06.2016) 

Berufsabschluss Anzahl Anteil in % 

ohne beruflichen Ausbildungsabschluss     2.117 5,1 

Männer     1.265 59,8 

Frauen      852 40,2 

darunter Auszubildende      857 40,5 

davon  
Männer      549 64,1 

Frauen      308 35,9 

mit anerkanntem Berufsabschluss1    32.759 79,0 

Männer    16.924 51,7 

Frauen    15.835 48,3 

davon 

Abschluss anerkannte Berufsausbildung    30.167 92,1 

davon 
Männer    15.783 52,3 

Frauen    14.384 47,7 

Meister-/Techn./gleichw. Fachschulabschl.     2.592 7,9 

davon  
Männer     1.141 44,0 

Frauen     1.451 56,0 

mit akademischem Abschluss2     3.663 8,8 

Männer     1.573 42,9 

Frauen     2.090 57,1 

davon 

Bachelor      369 10,1 

davon 
Männer      171 46,3 

Frauen      198 53,7 

Diplom/Magister/Master/Staatsexamen     3.131 85,5 

davon 
Männer     1.304 41,6 

Frauen     1.827 58,4 

Promotion      163 4,4 

davon  
Männer      98 60,1 

Frauen      65 39,9 

Ausbildung unbekannt     2.934 7,1 

Männer     1.501 51,2 

Frauen     1.433 48,8 

insgesamt    41.473 100,0 

 
1 "mit anerkanntem Berufsabschluss" ist die Summe aus "mit anerkanntem Berufsabschluss" und "Meister-
/Techniker-/gleichw. Fachschulabschluss" 
2 Ămit akademischem Abschlussñ ist die Summe aus "Bachelor", "Diplom/Magister/Master/Staatsexamen" und 
"Promotion" 
 
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit: Arbeitsmarkt in Zahlen. Beschäftigungsstatistik. Beschäftigung am 

Arbeitsort. Wittenberg, Ausgabe 2016, eigene Darstellung 
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Altersstruktur der Beschäftigten  

Abb. A 19: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Alter im Landkreis Wittenberg (30.06.2016) 

 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit: Arbeitsmarkt in Zahlen. Beschäftigtenstatistik. Beschäftigung am 

Arbeitsort. Wittenberg, Ausgaben 2012 - 2016, eigene Berechnung und Darstellung 

Die Altersstruktur der Beschäftigten liefert wichtige Hinweise für den 

zukünftigen personellen Ersatzbedarf der Wirtschaft. Der Abbildung ist zu 

entnehmen, dass seit dem Jahr 2012 der Anteil der Beschäftigten von 55 

bis unter 65 Jahren stetig zugenommen hat (+ 3,5 Prozentpunkte). Zum 

30.06.2016 waren 9.782 (23,6 %) der Beschäftigten mindestens 55 Jahre 

alt. Im Vergleich dazu waren 2012 7.902 der Beschäftigten (19,8 %) 55 

Jahre oder älter. Bei dem Anteil sozialversicherungspflichtig Beschäftigter 

unter 25 Jahren war von 2012 zu 2016 ein Rückgang von 9,3 % (3.707) 

auf 6,3 % (2.602) zu verzeichnen. Der Anteil Beschäftigter von 25 bis 

unter 55 Jahren an allen Beschäftigten nahm im betrachteten Zeitraum 

geringfügig ab (- 0,7 Prozentpunkte). Mit Blick auf den Rückgang der 

Bevölkerungszahlen in den jüngeren Altersgruppen stellt die Deckung des zukünftigen 

Arbeitskräftebedarfs die Unternehmen vor große Herausforderungen. Dabei gilt es, die berufliche 

Orientierung junger Menschen frühzeitig in den Blick zu nehmen, rechtzeitig Nachwuchs zu 

rekrutieren und ältere Beschäftigte länger im Unternehmen zu halten.  

Bruttoinlandsprodukt  

Die Leistungsfähigkeit von Bildungssystemen steht auch in Zusammenhang mit den wirtschaftlichen 

Voraussetzungen einer Region. So hat die Wirtschafts- und Finanzkraft einen maßgeblichen Einfluss 

auf die Fähigkeit, Bildungsinvestitionen zu leisten. Dabei kann das Bruttoinlandsprodukt als wichtige 

Kennzahl der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung berücksichtigt werden. Es zeigt die 

Wirtschaftsleistung einer Gebietseinheit in einem bestimmten Zeitabschnitt. 24  ĂEin enger 

Zusammenhang zwischen wirtschaftlichem Wohlstand, gemessen am Bruttoinlandsprodukt je 

Einwohner, und den Aufwendungen je Bildungsteilnehmer ist für OECD-Staaten belegt.ñ25  ĂDas 

Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen gibt das Verhältnis der nominalen wirtschaftlichen Leistung 

zum Arbeitseinsatz an.ñ26 

 

                                                      
24 Vgl. Avenarius, Ditton, Döbert u. a. 2003, S.30f. 
25 Avenarius, Ditton, Döbert u. a. 2003, S.31 
26 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt 2016a 
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Abb. A 20: Entwicklung Bruttoinlandprodukt je Einwohner und Bruttoinlandprodukt je Erwerbstätigen im 
Landkreis Wittenberg und in Sachsen-Anhalt in Euro (2008 bis 2014) 

 

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Kommunale Bildungsdatenbank, eigene Darstellung 

Das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner stieg von 2008 zu 2014 im Landkreis Wittenberg um 3.996 auf 

22.808 Euro, was einem Zuwachs um 14,3 % entspricht. In Sachsen-Anhalt steigerte es sich im 

betrachteten Zeitraum um 21,2 % auf 24.600 Euro je Einwohner. Das Bruttoinlandsprodukt je 

Erwerbstätigen im Landkreis Wittenberg wuchs um 14,3 % auf 55.135 Euro an. In Sachsen-Anhalt 

stieg es im gleichen Zeitraum um 10,8 % auf 54.659 Euro an.  

A 5 Soziale Lage und Arbeitslosigkeit 

Sozioökonomische und familiäre Verhältnisse sind eng verbunden mit der Entwicklung von Kindern. 

Wie eingangs beschrieben, ist der Zusammenhang zwischen sozialer Lage und Kompetenzerwerb 

von Kindern mehrfach nachgewiesen und in Deutschland besonders stark. In Anbetracht dessen 

werden nachfolgend die Familien- und Lebensformen der Bevölkerung und die Entwicklung der 

Arbeitslosenquote, der Personen in Bedarfsgemeinschaften sowie der SGB-II-Hilfequoten besondere 

Berücksichtigung finden. 

Die Bertelsmann Stiftung weist in ihren Veröffentlichungen aus, dass Kinder in Sachsen-Anhalt in 

besonderem Maße durch Kinderarmut gefährdet sind. 2015 gab es in Sachsen-Anhalt 72.333 Kinder 

unter 18 Jahren, welche in Familien lebten, die Grundsicherungsleistungen bezogen haben, in 

sogenannten Bedarfsgemeinschaften. Fast 60 % der Kinder von 7 bis unter 15 Jahren im SGB-II-

Bezug in Sachsen-Anhalt verweilen in dieser Situation drei Jahre oder länger. Die SGB-II-Quote der 

Kinder unter 18 Jahren betrug 2015 in Sachsen-Anhalt 23,8 % (Bundesdurchschnitt: 14,7 %). 

Innerhalb von Sachsen-Anhalt gab es jedoch deutliche Unterschiede. Sie variierte im Jahr 2015 

zwischen 14,9 % in der Börde bis zu 33,4 % in Halle (Saale). Der Landkreis Wittenberg wies 2015 

eine SGB-II-Quote der Kinder unter 18 Jahren von 21,3 % auf, 2011 betrug diese noch 23,7 %.27 

A 5.1 Familien- und Lebensformen 

Die sozialen Strukturen und die Familien- und Lebensformen unterliegen seit Jahrzehnten einem 

steten Wandel. Damit verändern sich auch die Bedingungen, in denen Kinder aufwachsen. ĂIn 

Sachsen-Anhalt entscheiden sich Frauen häufiger als im Bundesdurchschnitt dafür, Kinder zu 

bekommen (in Sachsen-Anhalt sind 91 % der 1958 bis 1967 geborenen Frauen Mütter, im 

Bundesdurchschnitt 81 %).ñ28 Dabei wird zumeist nur ein Kind zur Welt gebracht. In Sachsen-Anhalt 

wünschen sich vier Fünftel der Kinderlosen ein Kind. Gründe, die gegen weitere Kinder sprechen,  

                                                      
27 Vgl. Bertelsmann Stiftung 2016, S.1ff. 
28 Landesbüro Sachsen-Anhalt der Friedrich-Ebert-Stiftung 2016, S.10 
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sind 29  ĂMangel an verf¿gbaren Ressourcen [..] [wie] Geld, Zeit, Wohnraum, und/oder soziale 

Unterst¿tzungñ.30  Ein Blick auf die Familien- und Lebensformen im Landkreis Wittenberg kann 

Hinweise für Bedarfe, Inanspruchnahme und notwendige Gestaltung von Bildungsangeboten 

aufzeigen. So können sich zeitliche oder finanzielle Ressourcen bspw. zwischen Alleinerziehenden 

und Ehepaaren mit Kindern unterscheiden.  

 

Im vorliegenden Teilkapitel wird auf die Ergebnisse des Mikrozensus zurückgegriffen. Dabei handelt 

es sich um eine amtliche Haushaltsbefragung, welche im jährlichen Turnus stattfindet und 1 % der 

Bevölkerung einbezieht. Somit ist bei der Stichprobenerhebung mit Zufallsfehlern zu rechnen.31 

Abb. A 21: Bevölkerung nach Haushaltsgröße und durchschnittliche Haushaltsgröße im Landkreis 
Wittenberg (2008 bis 2016) 

 

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt: Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Ergebnisse des 

Mikrozensus, Ausgaben 2008 - 2016, eigene Darstellung 

                                                      
29 Vgl. Landesbüro Sachsen-Anhalt der Friedrich-Ebert-Stiftung 2016, S.10 
30 ebd. 
31 Vgl. Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt 2017d 
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Der Landkreis Wittenberg zählte im Jahr 2016 laut Mikrozensus 63.800 Haushalte. Damit reduzierte 

sich die Anzahl der Haushalte von 68.300 (2008) bis 2016 um 4.500 (- 6,6 %). Die durchschnittliche 

Haushaltsgröße im Landkreis Wittenberg nahm dabei leicht, wenn auch nicht konstant, von 2,01 

(2009) auf 2,03 (2016) Personen zu. In Sachsen-Anhalt sank dabei die durchschnittliche 

Haushaltsgröße tendenziell von 1,95 auf 1,89 Personen. 

Im Jahr 2016 lebten die Einwohner des Landkreises Wittenberg am häufigsten in 2-Personen-

Haushalten (39,4 %). In 1-Personen-Haushalten lebten 17,4 % und in 3-Personen-Haushalten 21,5 %. 

Die übrigen 21,8 % der Bevölkerung wohnten in Haushalten mit vier oder mehr Personen 

zusammen.32 Die stärksten Veränderungen von 2008 zu 2016 gab es bei dem Anteil der Bevölkerung 

in 3-Personen-Haushalten (- 8 Prozentpunkte) und Haushalten mit vier oder mehr Personen (+ 5,4 

Prozentpunkte). Zeitgleich nahm der Anteil der Bevölkerung in 1-Personen-Haushalten um 1,5 

Prozentpunkte und in 2-Personen-Haushalten um 1 Prozentpunkt zu.  

Der Mikrozensus erhebt u. a. auch den Familienstand der Bevölkerung. Im Jahr 2016 war fast die 

Hälfte der Bevölkerung (44,9 %) im Landkreis Wittenberg verheiratet. 37,3 % der Einwohner waren 

ledig, 7,9 % geschieden und 9,9 % verwitwet. Der Anteil verheirateter Personen reduzierte sich seit 

2008 am stärksten (- 4,1 Prozentpunkte). Gleichzeitig nahm der Anteil geschiedener Personen um 2,1 

Prozentpunkte, der Anteil verwitweter Einwohner um 0,8 Prozentpunkte und der Anteil lediger 

Personen um 1,2 Prozentpunkte zu.  

Die Anzahl der Familien mit Kindern reduzierte sich von 22.600 (2008) auf 19.000 (2016), was einem 

Rückgang um 15,9 % entspricht. 2008 waren 61,9 % der Familien verheiratete Paare mit mindestens 

einem Kind. Ihr Anteil an den Familien steigerte sich bis 2011 auf 64,1 % und reduzierte sich bis zum 

Jahr 2016 deutlich auf 51,6 %. Damit wiesen Ehepaare mit mindestens einem Kind die stärkste 

Entwicklung der familialen Lebensformen im Zeitverlauf auf (- 10,3 Prozentpunkte). Als 

alleinerziehend galt ungefähr ein Drittel der Familien (32,6 %) 2016, wobei 28,4 % aller Familien 

alleinerziehende Mütter waren. Für die Lebensgemeinschaften unter den familialen Lebensformen 

liegen aufgrund kleiner Fallzahlen keine Daten vor, rein rechnerisch ergab sich für das Jahr 2016 ein 

Anteil von 15,8 %. Von 2008 zu 2016 nahm der Anteil Alleinerziehender um 8,7 Prozentpunkte, der 

Anteil alleinerziehender Mütter um 5,8 Prozentpunkte und der Anteil der Lebensgemeinschaften an 

den familialen Lebensformen um 1,6 Prozentpunkte zu.  

Die Anzahl der Lebensformen ohne Kinder sank mit Schwankungen, aber 

insgesamt betrachtet geringfügig, von 47.100 (2008) bis 2016 auf 46.800 

(- 0,6 %). Über die Hälfte der Lebensformen ohne Kinder bestand aus 

Alleinstehenden (53,4 %), genauer genommen waren 47,9 % 

Alleinstehende in 1-Personen-Haushalten. 38,2 % der Lebensformen ohne 

Kinder waren Ehepaare und ungefähr 8,3 % Lebensgemeinschaften. Von 

2008 zu 2016 nahm der Anteil der Ehepaare an den Lebensformen ohne 

Kind um 3,2 Prozentpunkte ab, wobei der Anteil Alleinstehender um 1,6 

Prozentpunkte und der Anteil der Lebensgemeinschaften um 1,5 

Prozentpunkte stieg. 33  Neben Veränderungen der Haushaltsformen 

zeigten sich somit auch Umwandlungsprozesse in den Lebensformen mit 

Kindern und ohne Kinder.  

                                                      
32 Allen Berechnungen liegen die exakten Zahlen zugrunde. Abweichungen bei Summen können durch Rundungsdifferenzen 
entstehen. 
33 Der genaue Wert für die Lebensgemeinschaften wurde nicht ausgewiesen, da er kleiner als 5.000 war, was unter 50 Erfasste 
in der Stichprobe bedeutet. Der rechnerische Anteil wurde eigenständig ermittelt.  

Die Anzahl von Familien 

mit Kindern reduzierte 

sich im Zeitraum von 

2008 bis 2016 um 

15,9 %. 
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A 5.2 Einkommenssituation 

Bildungsgerechtigkeit und Bildungschancen hängen mit der sozialen Lage der Bevölkerung 

zusammen. Dabei hat die Einkommenssituation bspw. Auswirkungen auf die Inanspruchnahme 

kostenpflichtiger Bildungsangebote oder die Finanzierbarkeit von Verkehrsmitteln zum Erreichen von 

Bildungsangeboten in einem Flächenlandkreis. Als Indikator zur Beschreibung der finanziellen 

Ressourcen der Bevölkerung wird das verfügbare Einkommen privater Haushalte je Einwohner pro 

Jahr herangezogen, was Aussagen zum monetären Wohlstand der Bevölkerung ermöglicht.34 ĂDas 

verfügbare Einkommen je Einwohner entspricht dem Einkommen, das einem Einwohner einer Region 

letztendlich zufließt und für Konsum- und Sparzwecke zur Verf¿gung steht.ñ35 

Abb. A 22: Verfügbares Einkommen privater Haushalte je Einwohner je Jahr im Landkreis Wittenberg und 
in Sachsen-Anhalt in Euro (2008 bis 2015) 

 

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt: Daten & Fakten. Verfügbares Einkommen je Einwohner in den 

kreisfreien Städten und Landkreisen Sachsen-Anhalts in EUR, eigene Darstellung 

Das durchschnittliche verfügbare Einkommen privater Haushalte je Einwohner lag im Landkreis 

Wittenberg in allen betrachteten Jahren über den Landeswerten. Während es im Landkreis Wittenberg 

2008 noch 15.624 Euro betrug, steigerte es sich bis zum Jahr 2015 kontinuierlich auf 18.558 Euro, 

was einem Anstieg von 18,8 % entspricht. In Sachsen-Anhalt erhöhte sich das durchschnittliche 

verfügbare Einkommen privater Haushalte je Einwohner im Betrachtungszeitraum dabei um 18 % auf 

18.182 Euro. Innerhalb von Sachsen-Anhalt reichte die Spannweite 2015 von 16.921 Euro in Halle 

(Saale) bis zu 19.276 Euro in der Börde, wobei der Landkreis Wittenberg im mittleren Feld lag.  

A 5.3 Arbeitslosigkeit 

Der sozioökonomische Status steht in engem Zusammenhang mit Bildungsbeteiligung und 

Bildungschancen. Die Anzahl der Arbeitslosen in verschiedenen Bevölkerungsgruppen und die 

Arbeitslosenquoten sind somit wichtige Kennziffern zur Beschreibung der sozialen Lage. Sie können 

Ansatzpunkte für Förder- und Weiterbildungsbedarfe und die Entwicklung entsprechender Angebote 

geben.  

                                                      
34 ĂDas Verfügbare Einkommen der privaten Haushalte (Ausgabenkonzept) ergibt sich dadurch, dass dem Primäreinkommen 
einerseits die monetären Sozialleistungen und sonstigen laufenden Transfers hinzugefügt werden, die die privaten Haushalte 
überwiegend seitens des Staates empfangen, abgezogen werden dagegen andererseits Einkommen- und Vermögensteuern, 
Sozialbeiträge und sonstige laufende Transfers, die von den privaten Haushalten zu leisten sind. Das Verfügbare Einkommen 
der privaten Haushalte entspricht damit den Einkommen, die den privaten Haushalten letztendlich zufließen und die sie für 
Konsum- und Sparzwecke verwenden kºnnen.ñ (Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt o. J.) 
35 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt 2016b 
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Abb. A 23: Entwicklung der Arbeitslosenzahl36 für verschiedene Gruppen im Landkreis Wittenberg (2009 
bis 2016)* 

 

* Jahresdurchschnitt 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit: Arbeitsmarkt in Zahlen. Frauen und Männer. Kreis Wittenberg, 

Ausgaben 2009 - 2016, eigene Darstellung 

Die folgenden Angaben zur Arbeitslosigkeit beruhen auf den jeweiligen 

Jahresdurchschnittswerten der Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Die 

Arbeitslosenzahl 37  insgesamt, die Anzahl arbeitsloser Männer, von 

Personen von 15 bis unter 25 Jahren sowie die Anzahl Arbeitsloser in den 

Rechtskreisen SGB II und SGB III reduzierten sich im Landkreis 

Wittenberg von 2009 zu 2016. Dabei ging der Jahresdurchschnitt der 

Arbeitslosenzahl insgesamt von 2009 um 2.885 Personen auf 6.330 

(2016) zurück (- 31,3 %). In Sachsen-Anhalt verminderte sich die Anzahl 

Arbeitsloser von 168.115 (2009) auf 110.263 (2016), was einem Rückgang 

um 34,4 % entspricht. 

Die Anzahl arbeitsloser Männer reduzierte sich dabei im Landkreis Wittenberg um 1.470 auf 3.373 

Personen. Der Anteil arbeitsloser Männer an allen Arbeitslosen differierte im betrachteten Zeitraum 

zwischen 52,2 % (2011) und 53,7 % (2013), betrug 2016 53,3 %. Der Anteil Arbeitsloser nach dem 

Rechtskreis SGB II an allen Arbeitslosen reichte von 67,2 % (2009) bis zu 75,9 % (2016).  

Der Anteil Arbeitsloser in der Altersgruppe 15 bis unter 25 Jahren an allen Arbeitslosen nahm von 

11,2 % (2009) recht kontinuierlich auf 6,9 % (2016) ab. Dabei ging die durchschnittliche Anzahl junger 

Arbeitsloser von 1.029 (2009) auf 437 (2016) zurück, was einem Rückgang um 57,5 % entspricht. In 

Sachsen-Anhalt ging der Anteil Arbeitsloser in der Altersgruppe von 15 bis unter 25 Jahren an allen 

Arbeitslosen im betrachteten Zeitraum von 10,9 % auf 7,2 % zurück und die Anzahl junger 

Arbeitsloser reduzierte sich um 56,4 %.38  

 

                                                      
36 Allen Berechnungen liegen die exakten Zahlen zugrunde. Abweichungen bei Summen können durch Rundungsdifferenzen 
entstehen. 
37 ĂArbeitslos sind nach dem Sozialgesetzbuch Personen, die vor¿bergehend nicht in einem Beschªftigungsverhªltnis stehen, 
das 15 Wochenstunden und mehr umfasst, eine versicherungspflichtige Beschäftigung von mindestens 15 Wochenstunden 
suchen und dabei den Vermittlungsbemühungen der Agenturen für Arbeit bzw. der Träger der Grundsicherung zur Verfügung 
stehen und sich dort persºnlich arbeitslos gemeldet haben.ñ (Statistik der Bundesagentur f¿r Arbeit 2017c) 
38 Vgl. Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2010b, 2017o, eigene Berechnung und Darstellung 
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Der Jahresdurchschnitt arbeitsloser Ausländer stieg im Landkreis Wittenberg von 2009 zu 2016 von 

167 auf 397 Personen, was einen Anstieg um 138,3 % bedeutet. Dabei nahm der Anteil arbeitsloser 

Ausländer an allen Arbeitslosen im Betrachtungszeitraum von 1,8 % (2009) tendenziell auf 6,3 % 

(2016) zu. Im Ergebnis der Flüchtlingswelle 2015 kam ein großer Teil der Schutzsuchenden in den 

SGB-II-Bezug, worin eine Ursache für den starken Anstieg vom Jahr 2015 zu 2016 liegen kann. In 

Sachsen-Anhalt stieg der Anteil arbeitsloser Ausländer an allen Arbeitslosen von 2,8 % auf 7,8 % und 

die Anzahl arbeitsloser Ausländer erhöhte sich um 82,4 % auf 8.612 Personen. 

Die Anzahl Langzeitarbeitsloser im Landkreis Wittenberg war im Betrachtungszeitraum größeren 

Schwankungen unterworfen. Während es 2009 2.282 Langzeitarbeitslose gab, waren es 2016 2.595, 

was einen Anstieg um 13,7 % bedeutet. Dabei ist zu konstatieren, dass der Anteil der 

Langzeitarbeitslosen an den Arbeitslosen insgesamt von 24,8 % (2009) auf 40,5 % im Jahr 2014 stieg 

und seitdem auf diesem Niveau verharrte (2016: 41 %). Der Anteil Langzeitarbeitsloser an den 

Arbeitslosen insgesamt steigerte sich in Sachsen-Anhalt von 30,2 % (2009) auf 39,1 % (2016). In 

Sachsen-Anhalt reduzierte sich die Anzahl Langzeitarbeitsloser im Betrachtungszeitraum um 7.708 

auf 43.066 Personen, was einem Rückgang um 15,2 % entspricht.39 

Abb. A 24: Arbeitslosenquote nach Rechtskreisen im Landkreis Wittenberg (2010 bis 2016)* 

 

* Jahresdurchschnitt 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit: Arbeitsmarkt in Zahlen. Frauen und Männer. Kreis Wittenberg, 

Ausgaben 2009 - 2016, eigene Darstellung 

Als Arbeitslosenquote ist das Verhältnis von Arbeitslosen, bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen, 

zu verstehen. Die Arbeitslosenquote wird im Folgenden auch für die Rechtskreise SGB II und SGB III 

ausgewiesen. 40  Die Arbeitslosenquoten sind im Betrachtungszeitraum sowohl im Landkreis 

Wittenberg als auch in Sachsen-Anhalt zurückgegangen. Im Landkreis Wittenberg reduzierte sich die 

Arbeitslosenquote von 12,6 % (2009) auf 9,5 % (2016). Dabei sank die Arbeitslosenquote im 

Rechtskreis SGB II im Betrachtungszeitraum von 8,5 % auf 7,2 % und die Arbeitslosenquote im 

Rechtskreis SGB III mit Schwankungen von 4,1 % auf 2,3 %. Die Arbeitslosenquote in Sachsen-

Anhalt reduzierte sich von 13,6 % (2009) kontinuierlich auf 9,6 % (2016). Die Arbeitslosenquote im 

Rechtskreis SGB III reduzierte sich dabei tendenziell von 4 % auf 2,3 % und im Rechtskreis SGB II 

von 9,6 % auf 7,3 %.44F 

 

                                                      
39 Vgl. Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2010b, 2017o, eigene Berechnung und Darstellung 
40 ĂDie Arbeitslosenquoten f¿r die einzelnen Rechtskreise sind anteilige Arbeitslosenquoten mit der gleichen Bezugsgröße. Die 
beiden Teil-Quoten addieren sich zur Arbeitslosenquote insgesamt (rundungsbedingte Differenzen mºglich).ñ (Statistik der 
Bundesagentur für Arbeit 2017c) 
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Im Folgenden werden die Anzahl der Personen, die in Bedarfsgemeinschaften mit Leistungsbezug 

nach dem SGB II leben und wichtige Hilfequoten ausgewiesen. Diese Kennzahlen geben Aufschluss 

darüber, wie viele Personen in der Bevölkerung auf staatliche Unterstützung angewiesen sind, um 

ihren Lebensunterhalt zu finanzieren.  

Abb. A 25: Entwicklung der Anzahl von Personen in Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II für 

verschiedene Gruppen im Landkreis Wittenberg (2008 bis 2016)*  

 

* Jahresdurchschnitt 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit: Tabellen, Strukturen der Grundsicherung SGB II (Zeitreihe Monats- 

und Jahreszahlen ab 2005). Wittenberg, eigene Darstellung 

Die Gesamtanzahl der Personen, die im Landkreis Wittenberg in Bedarfsgemeinschaften lebten, sank 

von 18.559 (2008) kontinuierlich auf 12.986 (2016) Personen, was einem Rückgang um 30 % 

entspricht. Die Anzahl der Ausländer, welche in Bedarfsgemeinschaften lebten, stieg von 2008 zu 

2016 um 109,7 % auf 1.006 Personen. Der Anteil ausländischer Personen in Bedarfsgemeinschaften 

an allen Personen in Bedarfsgemeinschaften erhöhte sich dabei von 2008 bis 2016 von 2,6 % auf 

7,7 %.  

Die Anzahl der Personen unter 18 Jahren, die in einer 

Bedarfsgemeinschaft lebten, reduzierte sich im Betrachtungszeitraum um 

20,5 % auf 3.644 Personen 2016. Der Anteil der Personen unter 18 

Jahren an allen Personen, die in einer Bedarfsgemeinschaft lebten, 

erhöhte sich jedoch von 24,7 % 2008 auf 28,1 % im Jahr 2016.  

In Sachsen-Anhalt reduzierte sich die Anzahl der Personen, welche in 

Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II lebten, im 

Betrachtungszeitraum ebenfalls um 30 % auf 256.219 Personen (2016). 

Der Anteil der Ausländer, die in Bedarfsgemeinschaften lebten, an allen 

Personen, die in Bedarfsgemeinschaften lebten, stieg von 3,5 % (2008) 
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auf 10,1 % (2016). Im gleichen Betrachtungszeitraum erhöhte sich der Anteil der Personen unter 18 

Jahren, welche in Bedarfsgemeinschaften lebten, von 25,4 % auf 28,5 %45F

41, womit Land und Landkreis 

auf ähnlichem Niveau lagen.  

Abb. A 26: Entwicklung der SGB-II-Hilfequoten im Landkreis Wittenberg (2008 bis 2016)* 

 

* Jahresdurchschnitt 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit: Tabellen, Strukturen der Grundsicherung SGB II (Zeitreihe Monats- 

und Jahreszahlen ab 2005).Wittenberg, eigene Darstellung 

Für die Beurteilung der sozialen Lage der Bevölkerung werden abschließend die SGB II-Hilfequoten 

hinzugezogen. Sie setzen die Anzahl Leistungsberechtigter nach dem SGB II ins Verhältnis zu der 

Bevºlkerung in verschiedenen Altersgruppen. ĂZur Berechnung der SGB II-Quote werden die 

Leistungsberechtigten (LB) zur Bevölkerung im Alter von 0 Jahren bis zur Regelaltersgrenze ins 

Verhªltnis gesetztñ. 42  Die SGB II-Quote im Landkreis Wittenberg sank von 16,4 % (2008) mit 

geringfügigen Schwankungen auf 13,2 % (2016). Die SGB II-Quote in Sachsen-Anhalt fiel in der 

Zeitspanne von 19,2 % auf 14,5 %.47F

43 

ĂZur Berechnung der ELB-Quote werden die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (ELB) zur 

Bevölkerung im Alter von 15 Jahren bis zur Regelaltersgrenze ins Verhältnis gesetzt.ñ48F

44 Der Landkreis 

Wittenberg verzeichnete im Jahr 2008 eine ELB-Quote von 15,1 %, die bis 2010 stagnierte und dann 

kontinuierlich auf 11,6 % (2016) sank. In Sachsen-Anhalt reduzierte sich die ELB-Quote in der 

Zeitspanne von 17,4 % auf 12,9 %.49F

45  

Die NEF-Quote ist für die Einschätzung des Armutspotenzials von Kindern von besonderem Interesse. 

ĂZur Berechnung der NEF-Quote werden die nicht erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (NEF) im 

Alter von unter 15 Jahren zur Bevölkerung im Alter von unter 15 Jahren ins Verhªltnis gesetzt.ñ46 Die 

NEF-Quote des Landkreises Wittenberg betrug 2008 noch 24,2 % und ist gleichmäßig bis 2016 auf 

19,6 % zurückgegangen. Das bedeutet jedoch, dass im Landkreis Wittenberg ungefähr jedes fünfte 

Kind unter 15 Jahren in einer Bedarfsgemeinschaft nach dem SGB II lebte. In Sachsen-Anhalt sank 

die NEF-Quote von 29,3 % (2008) mit Schwankungen auf 21,3 % (2016).47 Somit lag die NEF-Quote 

des Landes 2016 geringfügig über der des Landkreises.  

                                                      
41 Vgl. Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2017n 
42 Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2017b 
43 Vgl. Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2017n 
44 Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2017b 
45 Vgl. Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2017n 
46 Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2017b 
47 Vgl. Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2017n 
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A 6 Zusammenfassung  

Der Landkreis Wittenberg ist von einem stetigen Bevölkerungsrückgang betroffen, der weiter anhalten 

wird. Seit Jahren ist ein Geburtendefizit zu verzeichnen, welches sich seit 2008 tendenziell erhöhte. 

Diese Entwicklung wurde durch Wanderungsverluste zusätzlich verstärkt. Bis zum Jahr 2013 gab es 

einen negativen Saldo an Fort- und Zuzügen über die Kreisgrenze. Diese Situation änderte sich im 

Jahr 2014. Dabei ergab sich die positive Wanderungsbilanz vor allem durch den 

Wanderungsüberschuss männlicher Ausländer und aus der Angleichung der Fort- und Zuzüge der 

deutschen Bevölkerung. Die Analyse der Wanderungsbewegungen über die Kreisgrenze zeigt 

deutlich, dass Maßnahmen zur Erhöhung der Attraktivität der Region und beeinflussende 

Haltefaktoren weiter ausgebaut werden sollten, um die Abwanderung, vor allem junger Menschen, 

weiter zu reduzieren sowie die Zunahme von Rückkehrern zu fördern. Ein wesentlicher Bestandteil 

dafür ist neben passenden Ausbildungs- und Beschäftigungsperspektiven auch die familienfreundliche 

Gestaltung der Kommunen. 

Die Bevölkerungsprognose von 2016 bis 2030 zeigt, dass die Bevölkerungszahl des Landkreises 

Wittenberg voraussichtlich um 19.973 Personen, also 15,6 %, zurückgehen wird. Einer steigenden 

Anzahl von Senioren (+ 15,7 %) stehen starke Bevölkerungsverluste in den Altersgruppen unter 15 

Jahren (- 21 %) sowie 15 bis unter 65 Jahren (- 28,6 %) gegenüber. Die Problemlagen bei der 

Gestaltung von ländlich geprägten Kreisen werden sich somit weiter verstärken und neben 

infrastrukturellen Veränderungen wird es Auswirkungen auf Bildungslandschaft, -angebote und  

-akteure geben. 

Die Beschäftigungszahlen sind von 2014 zu 2016 leicht gestiegen. Bereits jetzt sind zahlreiche 

Berufsfelder von einem erhöhten Fachkräftebedarf betroffen. 2016 waren 40,6 % der Beschäftigten im 

Wirtschaftsbereich der sonstigen Dienstleistungen tätig und 35 % im produzierenden Gewerbe. Den 

kleinsten Anteil sozialversicherungspflichtig Beschäftigter gab es im Bereich Land-, Forstwirtschaft 

und Fischerei (3,4 %) und 20,9 % arbeiteten im Wirtschaftsabschnitt Handel, Verkehr und 

Gastgewerbe. Die Analyse der Beschäftigten zeigte weiter, dass der Anteil 

sozialversicherungspflichtig Beschäftigter, welche 55 Jahre oder älter waren, sowie das 

Qualifikationsniveau der Beschäftigten zunahmen. Die Deckung des zukünftigen Arbeitskräftebedarfs 

bleibt somit eine wichtige Aufgabe für die Wirtschaft und die Unternehmen. Neben guter schulischer 

und beruflicher Ausbildung sollte eine frühzeitige berufliche Orientierung junger Menschen weiter im 

Fokus stehen. Die rechtzeitige Gewinnung von Nachwuchskräften sowie der Erhalt und die Förderung 

älterer Beschäftigter bleiben auch zukünftig wichtige Aufgaben.  

Der Anteil der ausländischen Bevölkerung im Landkreis Wittenberg hat sich durch die Aufnahme von 

Neuzugewanderten erhöht. Dabei zeigen sich jedoch starke alters- und geschlechtsspezifische 

Unterschiede. Gerade in diesem Zusammenhang wird es eine große Aufgabe sein, diese Personen 

erfolgreich in das Bildungssystem zu integrieren und ihnen einen guten Einstieg in Ausbildung sowie 

Beruf zu ermöglichen.  

Der Wandel der Familien- und Lebensformen vollzog sich auch im Landkreis Wittenberg. Am 

häufigsten lebten die Einwohner des Landkreises in 2-Personen-Haushalten (39,4 %), gefolgt von 

Haushalten mit vier oder mehr Personen (21,8 %), 3-Personen-Haushalten (21,5 %) und in  

1-Personen-Haushalten (17,4 %). Von 2008 zu 2016 nahm der Anteil der 3-Personen-Haushalte um 8 

Prozentpunkte ab, wobei der Anteil der Haushalte mit vier oder mehr Personen um 5,4 Prozentpunkte 

stieg. Bei den Familien mit Kindern nahm der Anteil der Familien mit verheirateten Paaren am 

stärksten ab und betrug 2016 51,6 %. Ein Drittel der Familien bestand aus Alleinerziehenden  

(32,6 %), wobei 28,4 % aller Familien alleinerziehende Mütter waren. Bei den Lebensformen ohne 

Kinder waren 2016 ungefähr die Hälfte Alleinstehende und 38,2 % waren Ehepaare.  
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Die Anzahl der Arbeitslosen ging von 2009 bis 2016 recht kontinuierlich zurück. Dabei sank auch die 

Arbeitslosenquote insgesamt und nach den Rechtskreisen SGB II und III. Zwar reduzierte sich die 

Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Landkreis Wittenberg im Betrachtungszeitraum, aber der Anteil 

der Personen unter 18 Jahren und Ausländer, welche in Bedarfsgemeinschaften lebten, erhöhte sich. 

Jedes fünfte Kind unter 15 Jahren im Landkreis Wittenberg lebte 2016 in einer Bedarfsgemeinschaft 

nach dem SGB II. 

Die Veränderungen der Familienstrukturen, Lebensformen und die aufgezeigten Kennzahlen im 

Bereich staatlicher Hilfen rücken die Bedeutung von Familien weiter in den Mittelpunkt. Familien 

sollten als Bildungspartner verstanden werden und ihre besonderen Bedarfslagen erkannt und für 

Unterstützungssysteme genutzt werden, denn Familien sind als Zielgruppe für die Angebots- aber 

auch die Zukunftsgestaltung des Landkreises von elementarer Bedeutung. Sozialisationsorte 

außerhalb der Familie sind für die kindliche Entwicklung und den Erwerb von Kompetenzen sehr 

wichtig. Eine Voraussetzung dafür ist der Zugang zu außerschulischen Bildungs-, Kultur- und 

Freizeitangeboten. 

Soziökonomisch schlechter gestellte Familien, insbesondere von Armut gefährdete und betroffene 

Kinder, sollten eine besondere Beachtung und vor allem spezielle Förderung erhalten. Dabei müssen 

Lage, Finanzierbarkeit und Erreichbarkeit von Bildungsangeboten den zeitlichen und finanziellen 

Ressourcen der Bevölkerung und Lebensformen gegenüber gestellt werden. Um 

Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit bei dem Zugang zu Bildung zu gewährleisten, gilt es, 

Angebote und Bedarfe aufeinander abzustimmen.  
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B. Frühkindliche Bildung  

B 1 Einführung 

Bildung vollzieht sich im gesamten Lebenslauf und beginnt nicht erst mit dem Besuch der Schule. So 

kann die frühkindliche Bildung als erste Etappe im Prozess des lebenslangen Lernens im formalen 

Bildungsbereich betrachtet werden. Die Aufgaben von und die Anforderungen an 

Kindertageseinrichtungen werden stetig anspruchsvoller und vielfältiger. Einerseits liegen neue und 

umfassende wissenschaftliche Erkenntnisse sowie veränderte Lebensbedingungen der Familien vor. 

Andererseits wachsen die Erwartungen an die Kompetenzen von Kindern. Kindertageseinrichtungen 

haben somit neben der Betreuung von Kindern zunehmend einen Bildungs- und Erziehungsauftrag.  

Wissenschaft, politische und ökonomische Debatten, Bildungsreformen sowie elementarpädagogische 

Konzepte setzen Bildungsprozesse von Kindern immer stärker in den Mittelpunkt. Sachsen-Anhalt hat 

mit dem Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 

(Kinderförderungsgesetz ï KiFöG) den Bildungsauftrag von Kindertageseinrichtungen erstmalig 

hervorgehoben und gesetzlich begründet.48  

Die Qualität der Kindertagesbetreuung hat zunehmenden Einfluss auf die Entwicklung und das 

Wohlbefinden von Kindern. Mehrfach wurde gezeigt, dass die ersten sechs Lebensjahre maßgeblich 

Einfluss auf die körperlichen, kognitiven, sprachlichen, sozialen und emotionalen 

Entwicklungsprozesse haben.49 Die wissenschaftlichen Erkenntnisse zeigen, dass die frühkindliche 

Bildung neben soziodemografischen Einflussfaktoren ausschlaggebend für Zukunftsaussichten und 

eine erfolgreiche Bildungsbiografie ist. So sollten Kompetenzen frühzeitig und gezielt gefördert 

werden. Es wurde im Rahmen zahlreicher Studien belegt, dass für Kinder, die frühkindliche Bildung 

genossen haben, die Chancen im Verlauf des Bildungswegs ein Gymnasium sowie eine Hochschule 

zu besuchen, erheblich steigen. Je zeitiger Kinder frühkindliche Förderung in Anspruch nehmen, desto 

wahrscheinlicher ist es, dass sie einen guten Schulabschluss erlangen. Es ist belegt, dass Kinder mit 

Migrationshintergrund und aus einkommensschwächeren Haushalten in besonderem Maße von 

vorschulischer Bildung profitieren. 50  Kinder mit Migrationshintergrund und Kinder von Eltern mit 

niedrigem Schulabschluss nehmen jedoch seltener und später an frühkindlicher Bildung teil.51  

Zudem zeigen Untersuchungen, dass der Anteil von Kindern, die laut der nationalen Definition als arm 

gelten, in den Kindertageseinrichtungen stark variiert und somit teilweise zu großer Segregation 

führt. 52  Bei armutsgefährdeten Kindern lassen sich häufig schon in jungen Jahren 

Sprachauffälligkeiten sowie Einschränkungen im Sozialverhalten erkennen, die sich dann bei 

fehlender Unterstützung bis zur Schule und darüber hinaus manifestieren können. 53  Deshalb 

beschäftigen sich Konzepte, Untersuchungen und Projekte im Bereich der Förderung kindlicher 

Entwicklung verstärkt mit dem Thema Resilienz.  

In diesem Kapitel werden in der Einführung der rechtliche Rahmen der frühkindlichen Bildung und das 

Bildungsprogramm ĂBildung: elementar ï Bildung von Anfang anñ vorgestellt. Dann werden ein 

Überblick über die Entwicklung der genehmigten Plätze von Kindertageseinrichtungen und ein kurzer 

Einblick in besondere Schwerpunktsetzungen und Konzeptionen der Kindertageseinrichtungen im 

Landkreis Wittenberg gegeben. Im Anschluss daran wird die Bildungsbeteiligung nach Altersgruppen 

                                                      
48 Vgl. Ministerium für Arbeit und Soziales des Landes Sachsen-Anhalt 2014, S.11ff. 
49 Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 2007, S.45 
50 Vgl. Institut der deutschen Wirtschaft Köln 2016, S.55ff. 
51 Vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2016, S.60 
52 Vgl. Bange 2016, S.301 
53 Vgl. Tophoven, Wenzig & Lietzmann 2016, S.24 
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und Betreuungsumfang in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege aufgezeigt sowie 

Auslastungsquoten für das Berichtsjahr 2016 ausgewiesen. Das Folgekapitel widmet sich gesondert 

den Themen Inklusion und Integration in der frühkindlichen Bildung. Danach wird die 

Personalausstattung in den Kindertageseinrichtungen hinsichtlich der Entwicklung der Anzahl, der 

Altersstruktur, der Qualifikation und des Beschäftigungsumfangs betrachtet. Ein Exkurs über die 

Erzieherausbildung im Landkreis Wittenberg rundet das Teilkapitel ab. Das letzte Kapitel beschäftigt 

sich mit dem Übergang in die Grundschule. Dabei sind vor allem die Ergebnisse der 

Schuleingangsuntersuchung sowie Angaben zum Zeitpunkt der Einschulungen von Interesse.  

B 1.1 Rechtliche Rahmenbedingungen 

Standards sowie Rechtsansprüche zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der 

Kindertagespflege sind in den §§ 22 bis 26 SGB VIII verankert. Über § 24 Abs. 6 SGB VIII wird den 

Bundesländern die Möglichkeit eingeräumt, eigenständige gesetzliche Regelungen zu treffen. Das 

Land Sachsen-Anhalt erließ zum 1. August 2013 mit dem Kinderförderungsgesetz (KiFöG) 

weitergehendes Landesrecht gemäß § 24 Abs. 6 SGB VIII. 54  Ziel der Kinderbetreuung ist die 

Förderung der Entwicklung jedes Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 

Persönlichkeit. 55  Der Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung richtet sich gegen den Landkreis 

Wittenberg als dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe. 

Im KiFöG ist geregelt, dass Kinder in Sachsen-Anhalt einen Anspruch darauf haben, in einer 

Kindertageseinrichtung ganztägig betreut zu werden. Dieser Anspruch bleibt bis zur Vollendung des 6. 

Schuljahrganges erhalten. Mit Beginn des 7. Schuljahrganges haben die Kinder dann bis Vollendung 

des 14. Lebensjahres weiterhin einen Anspruch auf Kindertagesbetreuung, jedoch dann unter 

Vorbehalt verfügbarer Plätze.56 Die Aufgaben von Tageseinrichtungen sind in Paragraph 5 des KiFöG 

beschrieben. So ist ausgeführt, dass sich die Einrichtungen an der individuellen Entwicklung und 

Persönlichkeit aller Kinder orientieren und diese ganzheitlich fördern sollen. Damit verfolgen 

Kindertagesstätten neben dem Betreuungsauftrag vor allem einen Erziehungs- und Bildungsauftrag. 

Allgemeine und erzieherische Hilfen und Bildungsangebote dienen der Anregung der körperlichen, 

geistigen und seelischen Entwicklung. Weiterhin sollen Inklusion gefördert und Chancengleichheit für 

alle Kinder unabhängig von sozialer und kultureller Herkunft verbessert werden. Angebote sollen sich 

an den Bedürfnissen der Kinder und Familien orientieren und die Erziehung der Familie 

unterstützen.57  

Ein wesentliches Ziel ist es, dass die Kinder im Rahmen der Betreuung und Förderung in 

Kindertagesstätten umfangreiche soziale, interkulturelle, kognitive und physische Kompetenzen 

erwerben. Damit sie auf den Übergang in die Grundschule optimal vorbereitet sind, sollen elementare 

Fähigkeiten wie räumliches Vorstellungsvermögen und logisches Denken vermittelt sowie die Grob- 

und Feinmotorik geschult werden. Darüber hinaus stellt auch der Erwerb sprachlicher Kompetenzen 

eine wichtige Grundvoraussetzung für einen gelingenden Schuleintritt dar.58 Berücksichtigt werden 

zudem die emotionale und musische Entwicklung der Kinder und die Zusammenarbeit mit der 

Grundschule. Verbindliche Grundlage für die Umsetzung des Erziehungs- und Bildungsauftrages ist 

das Bildungsprogramm ĂBildung: elementar ï Bildung von Anfang anñ unter besonderer Beachtung 

der Sprachförderung.59
 

                                                      
54 Vgl. Landkreis Wittenberg 2014a, S.5 
55 Vgl. §1 KiFöG 
56 Vgl. §3 (1), (2) KiFöG 
57 Vgl. §5 (1) KiFöG 
58 Vgl. §5 (2) KiFöG 
59 Vgl. §5 (2), (3) KiFöG 
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Zur Sicherstellung der Beteiligung von Eltern besteht die Möglichkeit, je gebildeter Gruppe einen 

Elternvertreter zu bestellen. Zusätzlich werden eine Gemeindeelternvertretung, eine 

Kreiselternvertretung und eine Landeselternvertretung gewählt.60 Die Kreiselternvertretung entsendet 

einen Vertreter in den Jugendhilfeausschuss. Das Wahlverfahren hat der Landkreis Wittenberg durch 

die Satzung über das Wahlverfahren zu den Elternvertretungen für die Kindertageseinrichtungen im 

Landkreis Wittenberg vom 29.07.2013 geregelt. Auf dieser Grundlage wurde am 05.12.2013 die erste 

Kreiselternvertretung gewählt. Das Gremium tagt mindestens einmal jährlich und wählt aus seiner 

Mitte für die Dauer von zwei Jahren einen Vorstand, der als Ansprechpartner für die Eltern und die 

Verwaltung wirkt sowie die laufenden Geschäfte führt. Die Kreiselternvertretung ist unabhängig und 

gibt sich eine Geschäftsordnung.61  

Ein Ziel des Gesetzes ist der Ausbau von Betreuungsangeboten und die Förderung der Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf. 62  Mit In-Kraft-Treten des KiFöG sollte allen Kindern unabhängig von der 

sozialen und wirtschaftlichen Situation die Möglichkeit geboten werden, eine Ganztagsbetreuung in 

Anspruch zu nehmen. Oftmals war dies insbesondere für Kinder, deren Eltern keiner oder nur einer 

teilweisen Beschäftigung nachgingen, nicht möglich.63 Das Gesetz entlastet zudem Familien mit mehr 

als einem Kind, da der Gesamtbeitrag ab dem 01.01.2014 160 v. H. des Kostenbeitrages, der für das 

älteste Kind zu entrichten ist, nicht übersteigen darf. Schulkinder bleiben dabei unberücksichtigt.64 

Familien im Sozialleistungsbezug oder mit geringem Einkommen haben die Möglichkeit, auf Antrag 

die Elternbeiträge vom örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe übernehmen zu lassen. Die 

politische Entscheidung für das Gesetz leistet einen wichtigen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit. Die 

Erhöhung des Mindestpersonalschlüssels für die Betreuung von Kindern bis 14 Jahren zum 

01.08.2015 ist als positiv zu bewerten. Ziel ist die Erhöhung der Qualität der Bildungs- und 

Erziehungsarbeit in den Kindertageseinrichtungen. Dabei werden für Kinder unter drei Jahren 0,18 

Arbeitsstunden einer pädagogischen Fachkraft als Mindestpersonalschlüssel definiert, für Kinder von 

drei Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht 0,08 und für Schulkinder 0,05.65  Das KiFöG wird 2017 

evaluiert und novelliert. Anpassungen des Gesetzes, der Kostenstrukturen und die Neuordnung der 

Zuständigkeiten zwischen Kreis- und Gemeindeebene stehen im Mittelpunkt.  

Ein wichtiges Instrument für die inhaltliche Gestaltung und Weiterentwicklung von Leistungs- und 

Qualitätsaspekten sowie Rechtsbeziehungen sind die Leistungs-, Entgelt- und 

Qualitätsentwicklungsvereinbarungen (LEQ) auf der Grundlage des KiFöG in Verbindung mit § 13 

SGB VIII. Diese werden zwischen dem Landkreis Wittenberg als dem örtlichen Träger der öffentlichen 

Jugendhilfe, dem jeweiligen Träger der Kindertageseinrichtungen sowie den dazugehörigen Städten 

geschlossen. Ein Leistungskriterium ist, dass Kindertageseinrichtungen über ein Profil und eine 

entsprechende Konzeption verfügen, welche in Übereinstimmung mit dem KiFöG und dem 

Bildungsprogramm des Landes Sachsen-Anhalt stehen. Weitere Leistungskriterien beziehen sich auf 

die Öffnungszeiten und die personelle Ausstattung mit pädagogischen Fachkräften. In die LEQ 

werden Qualitätskriterien einbezogen, die durch den Unterausschuss KiFöG erarbeitet und durch den 

Jugendhilfeausschuss beschlossen, weiterentwickelt, geprüft und bewertet werden. Für den 

Bedarfsplanungszeitraum 2017 stand die Umsetzung der Qualitätskriterien, Beteiligung von Kindern 

und Elternarbeit und Elternbeteiligung im Fokus.66  In Umsetzung des § 8a Abs. 4 SGB VIII sowie § 

10a KiFöG hat der Landkreis Wittenberg als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe mit allen 

Einrichtungsträgern sowie anerkannten Tagespflegestellen Vereinbarungen zur Wahrnehmung des 

Schutzauftrages für Kinder und zur Zusammenarbeit des Fachdienstes Jugend und Schule mit 

                                                      
60 Vgl. §19 (2), (5) KiFöG 
61 Vgl. Landkreis Wittenberg 2014a, S.22 
62 Vgl. Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration o. J.b 
63 Vgl. Landkreis Wittenberg 2016a, S.9 
64 Vgl. §13 (4) KiFöG 
65 Vgl. § 21 (2) KiFöG 
66 Vgl. Landkreis Wittenberg 2016a, S.85 
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Tageseinrichtungen zur Vermeidung von Gefährdungen des Kindeswohls abgeschlossen. Mit einer 

vereinbarungsgerechten Erfüllung der Inhalte ist eine bedarfsgerechte Umsetzung der Forderungen 

des Kinderschutzes gesichert. Kindertageseinrichtungen sind in die Netzwerkstrukturen Frühe Hilfen 

eingebunden.67 

B 1.2 Bildungsprogramm für Kindertageseinrichtungen in Sachsen-Anhalt 

Sachsen-Anhalt hat im Jahr 2004 das Bildungsprogramm für Kindertageseinrichtungen mit dem Titel 

ĂBildung: elementar ï Bildung von Anfang anñ vorgelegt. Das Bildungsprogramm dient, wie gesetzlich 

im KiFöG verankert, als Arbeitsgrundlage für alle Kindertageseinrichtungen. Es setzt auf einen 

kontinuierlichen Prozess der Professionalisierung der pädagogischen Fachkräfte und soll die 

Gestaltung und Umsetzung der formulierten Grundsätze in die Praxis anregen. In einer 

Bildungsvereinbarung wurde das Bildungsprogramm als gemeinsame Basis für die Arbeit in den 

Tageseinrichtungen erklärt. Durch das EU-Mittel-finanzierte Landesprojekt Ăkita-elementarñ konnten 

sich alle Teams in Sachsen-Anhalt nach den Grundsätzen des Bildungsprogramms weiterbilden und 

qualifizieren. Das Bildungsprogramm wurde 2013 fortgeschrieben und mit inhaltlichen und formalen 

Neuerungen angereichert.  

ĂBildung: elementarñ formuliert eine Reihe von Leitgedanken und Leitlinien für die Qualität von 

Bildungsprozessen in Kindertageseinrichtungen. Es baut auf sieben Leitgedanken auf: 

 

Jeder davon setzt sich mit menschlichem Handeln und Beziehungen und den Auswirkungen für die 

Kinder in der Gesellschaft auseinander. Zudem wird erörtert, wie Tageseinrichtungen und 

pädagogische Fachkräfte Bildungsprozesse gestalten und Handlungsbedürfnisse der Kinder 

berücksichtigen.  

Das Programm gibt weitere Handlungsansätze und Empfehlungen für verschiedene Bildungsbereiche: 

Körper, Grundthemen des Lebens, Sprache, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Musik, Mathematik, 

Natur, Technik, Wahrnehmung. Dabei werden verschiedene Bildungsprozesse, welche für Kinder 

relevant sind, aufgegliedert. Diese Methodik dient vor allem dazu, die Fachkräfte der 

Kindertageseinrichtungen dabei zu unterstützen, ablaufende Bildungsprozesse entlang verschiedener 

Bereiche und Themenfelder systematisch wahrzunehmen und professionell zu begleiten.68  

                                                      
67 Vgl. Landkreis Wittenberg 2016a, S.85 
68 Vgl. Ministerium für Arbeit und Soziales des Landes Sachsen-Anhalt 2014, S.6ff. 
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B 2 Angebotsstruktur in der frühkindlichen Bildung 

Abb. B 1: Kindertageseinrichtungen im Landkreis Wittenberg (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Landkreis Wittenberg, Fachdienst Organisation, IT und Personal 

Die Karte zeigt die räumliche Verteilung der Kindertageseinrichtungen im Landkreis Wittenberg 2017. 

Diese ist relativ ausgeglichen, jedoch fallen regionale Unterschiede auf. Jede Stadt im Landkreis 

Wittenberg verfügt mindestens über drei Kindertageseinrichtungen. 
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Die folgenden Angaben beruhen zu einem großen Anteil auf den Daten des Statistischen 

Bundesamtes und des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt. Diese Datenbasis hat den Vorteil, 

dass die Daten einheitlich und standardisiert zu einem festen Stichtag erhoben und ausgewertet 

werden, was die Bewertung der Entwicklung im Zeitverlauf verbessert. Zudem wird der überregionale 

Vergleich erleichtert, da 402 Landkreise und kreisfreie Städte in Deutschland in dieser statistischen 

Erhebung berücksichtigt werden.  

Im Landkreis Wittenberg gab es zum 01.03.2017 118 Tageseinrichtungen für Kinder. Davon waren 62 

Einrichtungen in öffentlicher Trägerschaft mit 4.542 genehmigten Plätzen und 56 freie Träger mit 

4.297 genehmigten Plätzen.69  

Tab. B 1: Entwicklung der genehmigten Plätze von Kindertageseinrichtungen nach Trägern im Landkreis 
Wittenberg (2008 bis 2016)* 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

öffentliche Träger 4.102 4.082 3.794 4.197 4.159 4.363 4.328 4.368 4.465 4.542 

freie Träger 4.578 4.226 4.357 4.014 4.196 3.972 4.023 4.204 4.263 4.297 

Plätze insgesamt 8.680 8.308 8.151 8.211 8.355 8.335 8.351 8.572 8.728 8.839 

 

* Stichtag bis 2008 15.03., seit 2009 jeweils 01.03. 

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Kommunale Bildungsdatenbank, eigene Darstellung 

Die Anzahl der genehmigten Plätze im Landkreis Wittenberg (insgesamt) erhöhte sich von 8.860 im 

Jahr 2008 auf 8.839 im Jahr 2017. Dies entspricht einem Anstieg um 1,8 %. Die Anzahl der 

genehmigten Plätze von öffentlichen Trägern stieg um 10,7 %, die der freien Träger sank um  

6,1 %. Die Anzahl der Kindertageseinrichtungen ist von 111 im Jahr 2008 bis 2017 (118) leicht 

gestiegen. Das Verhältnis von freien zu öffentlichen Trägern hat sich im gleichen Zeitraum im 

Landkreis Wittenberg leicht von 44,1 % auf 47,5 % zugunsten der freien Träger erhöht.  

In Sachsen-Anhalt stiegen im gleichen Betrachtungszeitraum die genehmigten Plätze insgesamt um 

14,7 %, die der öffentlichen Träger um 1,6 % und die genehmigten Plätze der freien Träger um 33,5 % 

(vgl. Tab. BA 1). In Sachsen-Anhalt ging der Anteil der öffentlichen Träger von 61,7 % 2008 auf  

55,1 % 2017 zurück. Von 2015 zu 2017 erhöhte sich die Anzahl der genehmigten Plätze im Landkreis 

Wittenberg um 3,1 % und in Sachsen-Anhalt um ca. 2,8 %.  

Werden die einzelnen kreisangehörigen Städte innerhalb des Landkreises am 01.03.2016 betrachtet, 

so variiert der Anteil der freien Träger von 0 bis 85,7 %, bezogen auf die Gesamtanzahl der jeweiligen 

Kindertageseinrichtungen in der Stadt.70 

97 der 118 im Landkreis Wittenberg vorhandenen Kindertageseinrichtungen und damit der 

überwiegende Teil (82,2 %) betreute zum 01.03.2017 Kinder verschiedener Altersgruppen. Eine 

Kindertageseinrichtung betreute ausschließlich Kinder unter 3 Jahren, vier Tageseinrichtungen 

widmeten sich Kindern im Alter von 2 bis unter 8 Jahren (ohne Schulkinder) und 16 Einrichtungen 

betreuten nur Kinder im Alter von 5 bis unter 14 Jahren (nur Schulkinder).F

71 

In der Jugendhilfeplanung wird abweichend von den Aussagen des Statistischen Landesamtes (115) 

von 117 Kindertageseinrichtungen im Berichtsjahr 2016 ausgegangen. Dies kann einerseits durch 

unterschiedliche Stichtage der Jugendhilfeplanung und amtlichen Statistik erklärt werden. 

                                                      
69 Vgl. Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt 2017c 
70 Im Rahmen der Jugendhilfeplanung des Landkreises Wittenberg wird der Anteil der freien Träger in den einzelnen Städten 
bezogen auf die Platzkapazitäten der Einrichtungen berechnet. Die Ergebnisse können in den Teilplänen III, Förderung von 
Kindern in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege eingesehen werden.  
71 Vgl. Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt 2017c 
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Andererseits stieg die Gesamtzahl der Einrichtungen auf 117, da bisherige Außenstellen im Bereich 

der Hortbetreuung nunmehr als eigenständige Einrichtungen gelten.72  

Tab. B 2: Anzahl der Kindertageseinrichtungen im Landkreis Wittenberg (Juni 2016) 
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Annaburg  0 0 0 0 3 0 3 

Bad Schmiedeberg  0 0 1 4 2 0 7 

Coswig (Anhalt) 0 1 1 3 4 0 9 

Gräfenhainichen 1 0 2 5 4 0 12 

Jessen (Elster) 0 0 3 7 3 0 13 

Kemberg 0 0 0 5 6 1 12 

Lutherstadt Wittenberg 0 1 8 25 11 0 45 

Oranienbaum-Wörlitz  0 0 0 6 2 0 8 

Zahna-Elster 0 0 0 1 7 0 8 

Landkreis Wittenberg  1 2 15 56 42 1 117 

 

Innenstadt 0 1 2 7 1 0 11 

West 0 0 1 5 4 0 10 

Nord 0 0 0 1 5 0 6 

Nordost 0 0 3 7 1 0 11 

Ost 0 0 1 3 0 0 4 

Süd  0 0 1 2 0 0 3 

Lutherstadt Wittenberg  0 1 8 25 11 0 45 

Quelle: Landkreis Wittenberg, Jugendhilfeplanung 

Die Anzahl der Kindertageseinrichtungen allein besitzt wenig Aussagekraft zur Beurteilung der 

Versorgung. Vielmehr spielen geografische Lage, die jeweilige Bevölkerung und 

Bevölkerungsentwicklung im entsprechenden Alter und die Größe bzw. Platzkapazität der 

Einrichtungen eine wichtige Rolle für die Bedarfsplanung. Die Erreichbarkeit der Einrichtung ist ein 

weiteres wichtiges Kriterium. 

Die Bildungsakteure im Landkreis Wittenberg arbeiteten seit Jahren eng zum Thema Qualität in der 

Kindertagesbetreuung zusammen. Akteure aus dem Bereich frühkindliche Bildung haben in einem 

Workshop 2015 erste Qualitätsstandards erarbeitet. Derzeit wird im Rahmen der Qualitätssicherung 

das Projekt ĂQualitªt vor Ortñ durchgef¿hrt. Dabei wird durch das Netzwerk ein Handbuch zu 

Qualitätsstandards für den Landkreis Wittenberg erarbeitet.  

                                                      
72 Vgl. Landkreis Wittenberg 2016a, S.10 
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Kindertageseinrichtungen mit spezifischem Charakter 

Für alle Kindertageseinrichtungen im Landkreis Wittenberg stellt das Bildungsprogramm ĂBildung: 

elementar ï Bildung von Anfang anñ die Rechts- und Arbeitsgrundlage dar. Auszugsweise werden in 

diesem Abschnitt erste Einblicke in die Besonderheiten der Konzeptionen und Schwerpunkte einiger 

Kindertageseinrichtungen im Landkreis Wittenberg gegeben. Eine ausführliche Darstellung aller 

Konzepte und Einrichtungen würde den Rahmen des vorliegenden Berichtes übersteigen. Es kann nur 

ein kleiner Bruchteil der vielfältigen Angebotsstrukturen, Schwerpunkte und konzeptionellen 

Besonderheiten der Kindertageseinrichtungen und Horte im Landkreis Wittenberg aufgezeigt werden. 

Detaillierte Informationen können den Konzeptionen der Einrichtungen entnommen werden. Derzeit 

werden diese durch den Fachdienst Jugend und Schule des Landkreises Wittenberg in Form einer 

Broschüre aufgearbeitet. 

Einzelne Kindertagesstätten im Landkreis Wittenberg beteiligen sich an verschiedenen Landes- und 

Bundesprojekten. Das Landesmodellprojekt ĂWillkommensKITAsñ wird bspw. von 2016 bis 2018 

durchgeführt. In diesem Projekt sollen sprachliche Barrieren zwischen Fachkräften, Kindern und Eltern 

überwunden werden, kulturelle Vielfalt wertgeschätzt und interkulturelle Perspektiven gestärkt werden. 

Gleichzeitig sollen Haltungen gegenüber Familien mit Fluchterfahrungen und ihren Kindern hinterfragt 

und entwickelt werden. Eine weitere Zielstellung ist der Aufbau eines lokalen 

Unterstützungsnetzwerkes. In der Lutherstadt Wittenberg nimmt bspw. die Kindertagesstätte 

ĂRegenbogenñ in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt (AWO) am Projekt teil. Die pädagogischen 

Fachkräfte werden im Rahmen des Projektes fachlich begleitet. 

Von 2017 bis 2020 wird das Bundesprogramm des BMFSFJ ĂSprach-Kitas: Weil Sprache der 

Schl¿ssel zur Welt istñ umgesetzt. Es möchte gleiche Startchancen für jedes Kind, besonders für 

Kinder aus bildungsbenachteiligten Familien und Familien mit Migrationshintergrund schaffen. Es zielt 

ab auf die Entwicklung von Sprachkompetenz ï als Schlüssel zu Bildung, gesellschaftlicher Teilhabe 

und Integration. Es möchte neue Impulse für die Entwicklung alltagsintegrierter sprachlicher Bildung in 

Kindertageseinrichtungen schaffen und die Zusammenarbeit mit Familien stärken. Folgende 

Kindertageseinrichtungen nehmen daran teil: ITE ĂAmselgartenñ und Kindertagesstätte ĂAmselgartenñ 

in Coswig (Anhalt) des Trägerwerkes Soziale Dienste GmbH, ITE ĂVilla Sonnenscheinñ in 

Oranienbaum-Wörlitz der Stadt Oranienbaum-Wörlitz, Kindertagesstätte ĂRegenbogenñ und ĂBorstelñ 

in Lutherstadt Wittenberg des Trägers AWO, Kindertagesstätte ĂSchnatterinchenñ und ĂStorchennestñ 
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in der Lutherstadt Wittenberg des Trägers Kindertagesstättenwerk und Kindertagesstätte ĂBiene Majañ 

in Lutherstadt Wittenberg des Trägers KommBi.73 

Die Kindertagesstªtte ĂAbenteuerlandñ in Annaburg arbeitet entsprechend ihrem Konzept u. a. auf der 

Basis von Inklusion und Einzelintegration. Dabei versteht sie Inklusion als Zusammenleben 

unterschiedlichster Kinder und Ăin der Gemeinschaft mit- und voneinander zu lernen, zu spielen, Spaß 

zu haben, Neues kennenzulernen und sich Herausforderungen gemeinsam zu stellen.ñ74  In der 

Kindertagesstätte wird Wert darauf gelegt, adäquate Bedingungen für Kinder mit entwicklungs- oder 

behinderungsbedingten Einschränkungen zu schaffen. Hierfür sind in der Einrichtung zwei 

Heilpädagoginnen vor Ort, welche die Kinder individuell begleiten und so eine gleichberechtigte 

Teilhabe ermöglichen. Ein Kooperationsvertrag fixiert die Zusammenarbeit von Hort und Schule. 

Hierbei gibt es verschiedene Aktivitäten. So finden ab der 2. Klasse gemeinsame 

Elternversammlungen mit der Grundschule Annaburg statt. Horterzieherinnen besuchen weiterhin 

Konferenzen, Aufführungen und Abschlussfeiern der Schule.75 

Die Kindertagesstätte ĂHeidespatzenñ in Meuro, einem Ortsteil von Bad Schmiedeberg, erachtet Spiel, 

die Bewegungserziehung, Natur und Umwelt in ihrer pädagogischen Arbeit als wichtig. Die Kinder 

sollen dabei die Natur durch eigenes Forschen und Experimentieren kennenlernen und eine 

Wertschätzung für alle Lebewesen und Pflanzen entwickeln.76  

Die integrative Kindertagesstªtte ĂAmselgartenñ befindet sich in Coswig (Anhalt) und betreut 

behinderte und nicht behinderte Kinder. Diese werden in ihrem individuellen Lernen angeleitet und 

professionell begleitet. Neugierde und Freude werden geweckt und vorhandene Kompetenzen 

gefestigt und erweitert. Die Kindertagesstätte wird hierbei durch das Land Sachsen-Anhalt sowie das 

Bundesministerium für Gesundheit und Soziales in das Programm "Weiterentwicklung von 

Kindertageseinrichtungen zu Kinder-Eltern-Zentren" eingebunden und gefördert.77 

Die Kindertagesstªtte ĂMeisennestñ befindet sich im Ortsteil Wºrpen von Coswig (Anhalt). Die 

Förderung der motorischen und kognitiven Fähigkeiten und der Sprache sind dabei wesentliche 

Leistungen. Hierzu steht für die Kinder ein eigener Wald zum Spielen und Forschen zur Verfügung, in 

dem sie die Natur kennenlernen können. Sie ist Trªger der Urkunde ĂHaus der kleinen Forscherñ. 

Diese Zertifizierung wird für das Engagement in der naturwissenschaftlichen und technischen 

Frühbildung ausgestellt.78 

Die Kindertagesstätte ĂSonnenblumeñ in Grªfenhainichen fokussiert die Begleitung und Fºrderung der 

sprachlichen Entwicklung der Kinder und bezieht hier im Sinne einer ganzheitlichen Förderung die 

kognitive, motorische und soziale Entwicklung mit ein. Von August 2011 bis Dezember 2014 nahm sie 

am Projekt ĂSchwerpunkt-Kitas Sprache & Integrationñ teil und beteiligt sich am Bundesprogramm 

ĂSprach-Kitas: Weil Sprache der Schl¿ssel zur Welt istñ.79  

Das bewegungs- und gesundheitsorientierte ĂKinderhaus Kunterbuntñ in Jessen (Elster) arbeitet nach 

dem Motto Ă`Alles in Bewegung` Man kommt vorwªrts, wenn man sich bewegt.ñ80 Bewegungsdrang 

und Neugierde werden durch eine anregende und auffordernde Umgebung gefördert. Im Fokus 

                                                      
73 Vgl. Landkreis Wittenberg 2017b, S.22 
74 Kita ĂAbenteuerlandñ 2017, S.16 
75 Vgl. Kita ĂAbenteuerlandñ 2017, S.16ff 
76 Vgl. Volkssolidarität Landesverband Sachsen-Anhalt e. V. o. J. 
77 Vgl. Trägerwerk Soziale Dienste in Sachsen-Anhalt GmbH o. J.a 
78 Vgl. Trägerwerk Soziale Dienste in Sachsen-Anhalt GmbH o. J.b 
79 Vgl. Kita ĂSonnenblumeñ o. J. 
80 Stadtverwaltung Jessen (Elster) o. J.a 
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frühkindlichen Lernens stehen deshalb neben der Beschäftigung mit der Musik und Kunst auch die 

sprachliche und motorische Entwicklung der Kinder sowie gesundes und umweltbewusstes Leben.81 

Die Kindertagesstªtte ĂKoboldm¿hleñ befindet sich ebenfalls in Jessen (Elster). Sie hat als einen 

besonderen Schwerpunkt die Musik: ĂMusik machen und hºren. Gesang erleben und selber singenñ.82 

So findet sich auf dem großzügigen Spielplatz neben altem Baumbestand, Berg, Wasserspielplatz und 

einer Bewegungsbaumstelle auch ein Musikgarten. Zudem gibt es eine Partnerschaft mit dem 

Jessener Frauenchor e. V. und Jessener Spielmannszug e. V. ï mit denen gemeinsam gesungen und 

musiziert wird. Die naturnahe Lage ermöglicht Naturbeobachtung, Waldspiele und Wanderungen.83  

Die Kindertageseinrichtung ĂRegenbogenñ in Lutherstadt Wittenberg ist in die Bundesinitiative 

Offensive Frühe Chancen "Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration" eingebunden. Damit sollen alle 

Kinder eine umfassende und frühzeitige Sprachförderung in Anspruch nehmen können. Kinder mit 

besonderem Sprachförderbedarf sollen frühestmöglich eine alltagsintegrierte Förderung erhalten. 

Dabei sind die Analyse des Sprachstandes, die Sprachentwicklung und die Sprachförderung 

wesentlich.84 

Am 01.09.2014 wurde der Betriebskindergarten der Stickstoffwerke Piesteritz GmbH (SKW) 

ĂKulturkindergartenñ in Lutherstadt Wittenberg eröffnet, welcher sich in Trägerschaft der Dussmann 

Kulturkindergarten gGmbH befindet. Eine Besonderheit sind die verlängerten Öffnungszeiten, 

montags bis freitags von 5:00 bis 22:00 Uhr. Damit wird die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

verbessert.85 Naturwissenschaften sind ein pädagogischer Schwerpunkt und ein barrierefreier Zugang 

wird ermöglicht. Der Betriebskindergarten verfügt weiter über einen Naturwissenschaftsraum, einen 

Bewegungsraum, eine Kinderküche, einen großen Snoozle-Bereich, Wasserspiellandschaften, ein 

Aquarium sowie ein sehr großes Außengelände, u. a. mit einem Kneipp-Pfad.86  

In der Lutherstadt Wittenberg gibt es seit dem 19.08.2014 den ĂWaldkindergarten im Stadtwaldñ.87 Der 

Schwerpunkt des Konzeptes ist das Kennenlernen und der verantwortungsbewusste Umgang mit der 

Natur, weshalb der Tagesablauf vor allem durch viel Zeit im Freien geprägt ist. F

88  

Für die Kindertageseinrichtung ĂSonnenblumeñ des Trägers Eigenbetrieb Kommunale 

Bildungseinrichtungen der Lutherstadt Wittenberg (KommBi) im Ortsteil Straach steht die 

gesundheitsbewusste frühkindliche Bildung im Mittelpunkt. Gesunde Ernährung sowie ausreichende 

Bewegung in der Kindertagesstätte und im Freien stehen deshalb auf der Tagesordnung. Dem 

Bewegungsdrang der Kinder wird im gesamten Tagesablauf vielfältig Rechnung getragen und selbst 

angebautes Obst und Gemüse werden verarbeitet. Der Übergang in die Grundschule wird durch 

alltagsintegrierte Angebote, Kontakte mit der Grundschule Nudersdorf und dem Projekt ĂFreiarbeitñ 

gefördert.89 

Das ĂMontessorihaus am Rischebachtalñ im Ortsteil Nudersdorf der Lutherstadt Wittenberg liegt direkt 

am Wald und hat einen großen Naturspielplatz mit Naturkletterberg, ein Gewächshaus und ein 

Kräuterbeet sowie eine Lernwerkstatt. Neben der Förderung der Erstsprache werden die Kinder mit 

einer ersten Fremdsprache, in diesem Fall Englisch, bekannt gemacht. Des Weiteren gibt es gezielte 

Angebote für Schulanfänger.90 

                                                      
81 Vgl. Stadtverwaltung Jessen (Elster) o. J.a 
82 Stadtverwaltung Jessen (Elster) o. J.b 
83 Vgl. Stadtverwaltung Jessen (Elster) o. J.b 
84 Vgl. Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Wittenberg e. V. o. J.a 
85 Vgl. Landkreis Wittenberg 2014a, S.12 
86 Vgl. Dussmann Kulturkindergarten gemeinnützige GmbH o. J. 
87 Vgl. Landkreis Wittenberg 2014a, S.12  
88 Vgl. Waldkindergarten im Stadtwald o. J. 
89 Vgl. Lutherstadt Witteberg, Der Oberbürgermeister o. J.a 
90 Vgl. Lutherstadt Witteberg, Der Oberbürgermeister o. J.b 
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Die Kindertageseinrichtung ĂGªnsebl¿mchenñ in Globig, einem Ortsteil von Kemberg, bietet den 

Kindern eine allseitige, harmonische und gesunde Entwicklung in der Gemeinschaft an, wobei sich 

gleichzeitig die Individualität jedes einzelnen Kindes entwickelt. Die Kindertagesstätte arbeitet nach 

einem situationsorientierten und lebensbezogenen Ansatz. Bei vielfältigen Angeboten und Projekten 

werden die Themen der Kinder aufgegriffen und ihre Ideen und Gedanken eingebracht. Dabei 

entwickeln sich die Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse der Kinder, die sie in ihrem weiteren 

Leben anwenden können. Die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder, mit allen Kompetenzen, wird 

dadurch gefördert und unterstützt. 

Im Mittelpunkt der pªdagogischen Arbeit der Kindertageseinrichtung ĂRasselbandeñ in Kemberg steht 

das Kind als eigenständige Persönlichkeit mit seinen Erfahrungen, Wünschen, Bedürfnissen und 

individuellen Besonderheiten. Die Einrichtung ist eine sozialpädagogische und familienergänzende 

Einrichtung, die der Betreuung, Bildung und Erziehung vorschul- und schulpflichtiger Kinder dient und 

als teiloffene Kita geführt wird. Es wird bei der Arbeit viel Wert auf Bewegung jeglicher Art gelegt 

sowie auf die Selbstständigkeit der Kinder.91 

Die integrative Kindertagesstªtte ĂVilla Sonnenscheinñ befindet sich in Oranienbaum-Wörlitz. Sie 

beschreitet den Weg in die offene Bildungsarbeit und möchte sich schrittweise von der Betreuung im 

Gruppenverband lösen. Sie bietet eine individuelle und heilpädagogische Entwicklungsförderung an, 

welche sich an dem individuellen Entwicklungsstand der Kinder orientiert. Zudem werden 

Lernlandschaften als experimentelle Lernumgebungen bspw. in der Natur, auf Landhöfen und im 

Wörlitzer Park genutzt. Auch das geschichtlich kulturelle Lernen hat einen hohen Stellenwert. Weiter 

sind bilinguale Förderung und Sprachförderung geplant.92 

Die Kindertagesstätte "Verein Lebendiges Dietrichsdorf" liegt im Ortsteil Dietrichsdorf in Zahna-Elster. 

Die Einrichtung wird durch eine Elterninitiative als Träger geführt.93 Dabei wird eine umfangreiche 

Naturpädagogik gelebt, bei der die Kinder durch eigenes Entdecken und Erfahren die Möglichkeit 

haben, die Natur in allen Facetten kennenzulernen. Die Kinder kommen so mit vielfältigen natürlichen 

Reizen in Kontakt, wodurch ihre kognitiven und motorischen Fähigkeiten geschult werden. Die Kinder 

können Obst, Beeren und Gemüse auf dem Gelände selbstständig pflanzen und ernten. Dafür gibt es 

den Naschgarten, ein Hochbeet sowie eine Kräuterspirale. Durch den Besuch von Bauernhöfen lernen 

die Kinder Tiere kennen.94 

B 3 Bildungsbeteiligung in Kindertagesstätten und Tagespflege 

Für die Beschreibung der Bildungsbeteiligung werden die Daten des Statistischen Landes- und 

Bundesamtes verwendet, da diese Statistiken auf einheitlichen Stichtagen beruhen, Zahlen in 

Zeitreihe und für überregionale Vergleiche vorliegen.95 Dabei gelten die Angaben zumeist für die 

Kinder in öffentlich geförderter Kindertagespflege, die nicht zusätzlich eine Kindertageseinrichtung 

besuchen sowie Kinder in Kindertageseinrichtungen. Die Daten, welche Kinder durch 

Kindertagespflege und in Kindertageseinrichtungen betreut werden, können teilweise differenziert 

werden. Jedoch ergibt die Summe dieser Gruppen nicht die Gesamtzahl der betreuten Kinder, da 

einige Kinder beide Betreuungsformen in Anspruch genommen haben.  

Die Kindertagespflege oder Tagespflege bezeichnet die Betreuung von Kindern bei einer 

Tagespflegeperson, also einer Tagesmutter oder einem Tagesvater. Sie gilt seit dem 

Tagesbetreuungsausbaugesetz als gleichwertige Form der Kindertagesbetreuung neben der 

                                                      
91 Vgl. Landkreis Wittenberg, Fachdienst Jugend und Schule 2017 
92 Vgl. Stadt Oranienbaum-Wörlitz 2015 
93 Vgl. Stadt Zahna-Elster o. J. 
94 Vgl. Stadt Zahna-Elster o. J. 
95 Für den Stichtag 01.03.2017 lagen noch nicht alle Daten vor, deshalb wird teilweise auf den 01.03.2016 zurückgegriffen.  
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Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen. Die Kindertagespflege ähnelt der 

Familienbetreuung und wird vor allem von Kindern im Krippenalter genutzt. Tagesmütter und 

Tagesväter betreuen bis zu fünf Kinder in einer kleinen Gruppe.96 

Abb. B 2: Entwicklung der Anzahl der Kinder in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege97 im 
Landkreis Wittenberg nach Altersgruppen (2008 bis 2017)* 

 

* Stichtag bis 2008 15.03., seit 2009 jeweils 01.03. 

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Kommunale Bildungsdatenbank, Statistisches Landesamt 
Sachsen-Anhalt: Sozialleistungen. Tageseinrichtungen für Kinder und öffentlich geförderte Kindertagespflege, 
Ausgabe 2017, eigene Darstellung 
 
 

Die Abbildung gibt einen Überblick über die Entwicklung der Anzahl der 

betreuten Kinder98 in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege99 

von 2008 bis 2017 im Landkreis Wittenberg. Insgesamt wurden zum 

01.03.2017 im Landkreis Wittenberg 1.734 Kinder unter 3 Jahren, 2.714 

Kinder von 3 bis unter 6 Jahren sowie 3.569 Kinder von 6 bis unter 14 

Jahren in öffentlich geförderter Kindertagespflege und in 

Kindertageseinrichtungen betreut.  

Die Gesamtzahl der betreuten Kinder im Landkreis Wittenberg erhöhte 

sich von 7.050 Kindern im Jahr 2008 kontinuierlich auf 8.017 Kinder im 

Jahr 2017, was einer Zunahme um 13,7 % entspricht. Dabei hat sich die 

Anzahl der betreuten Kinder unter 3 Jahren um 9,2 % gesteigert, die Anzahl der betreuten Kinder von 

3 bis unter 6 Jahren hat sich kaum geändert (+ 0,8 %) und die Anzahl der Kinder von 6 bis unter 14 

Jahren hat um 28,8 % zugenommen.  

Von 2015 bis 2017 nahm die Gesamtzahl der betreuten Kinder um 4,3 % zu, wobei die Anzahl der 

betreuten Kinder unter 3 Jahren um 8,3 % und die Anzahl der betreuten Kinder von 6 bis unter 14 

Jahren um 6,8 % stieg. Die Anzahl der betreuten Kinder von 3 bis unter 6 Jahren ist leicht gesunken  

(- 1,1 %).  

                                                      
96 Vgl. Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt 2016d, S.5 
97 die nicht zusätzlich eine Kindertageseinrichtung besuchen 
98 berücksichtigt wurden alle Kinder, die am Stichtag ein Betreuungsverhältnis haben 
99 die nicht zusätzlich eine Kindertageseinrichtung besuchen 
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Abb. B 3: Entwicklung der Anzahl der Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen und in 
Kindertagespflege100 im Landkreis Wittenberg (2012 bis 2016)* 

 

* Stichtag jeweils 01.03. 

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder: Kindertagesbetreuung regional, Ausgaben 2012 - 2016, 
eigene Darstellung 
 

Die Anzahl der betreuten Kinder im Landkreis Wittenberg wurde in der Grafik nochmals nach 

kleineren Altersgruppen aufgeschlüsselt. Während die Anzahl der betreuten Kinder unter einem Jahr 

und von 1 bis unter 2 Jahren im Zeitverlauf zunahm, reduzierte sich die Anzahl der Kinder in der 

Altersgruppe 2 bis unter 3 Jahre.  

B 3.1 Bildungsbeteiligung nach Altersgruppen 

Die folgenden Darstellungen beziehen sich auf die Kinder in öffentlich geförderter Kindertagespflege, 

die nicht zusätzlich eine Kindertageseinrichtung oder eine Ganztagsschule besuchen sowie Kinder in 

Kindertageseinrichtungen.  

Bildungsbeteiligung in Kindertagesstätten und Kindertagespflege der Kinder unter 3 Jahre 

Die Bildungsbeteiligung wird mit Hilfe der Betreuungsquote ausgewiesen. Diese zentrale Kennziffer 

gibt den Anteil der tatsächlich betreuten Kinder in einer Kindertageseinrichtung und in der 

Kindertagespflege an 100 Kindern der gleichen Altersgruppe an.101 

Bei dem Vergleich der Betreuungssituation von Kindern unter 3 Jahren in Deutschland gibt es ein 

starkes Ost-West-Gefälle. Die Betreuungsquote der unter 3-Jährigen war in Ostdeutschland 2016 mit 

51,8 % fast doppelt so hoch wie in Westdeutschland (28,1 %). Dabei war die 

Ganztagsbetreuungsquote dieser Kinder mehr als dreimal so hoch wie in Westdeutschland.  

 

 

 

 

                                                      
100 die nicht zusätzlich eine Kindertageseinrichtung besuchen 
101 Vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2016b, S.6 
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Abb. B 4: Entwicklung der Betreuungsquote der Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen und 
in Kindertagespflege102 im Landkreis Wittenberg, in Sachsen-Anhalt, Westdeutschland, Ostdeutschland 
und Deutschland (2012 bis 2016)* 

 

* Stichtag jeweils 01.03.  

¹ vor 2014: früheres Bundesgebiet ohne Berlin 

² die ausgewiesenen Zahlen für Ostdeutschland schließen jeweils Berlin mit ein 
 vor 2014: neue Bundesländer mit Berlin 
 
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder: Kindertagesbetreuung regional, Ausgaben 2012 - 2016, 
eigene Darstellung 
 
 

Der Landkreis Wittenberg hatte zum Stichtag 01.03.2016 mit 61,5 % im Vergleich von 402 

Landkreisen und kreisfreien Städten deutschlandweit die zweithöchste und in Sachsen-Anhalt höchste 

Betreuungsquote von Kindern unter 3 Jahren. Die höchste Betreuungsquote wies der Landkreis 

Spree-Neiße mit 61,8 % auf.  

In Sachsen-Anhalt, welches im Vergleich der Bundesländer hinter Brandenburg (57,2 %) die 2. 

Spitzenposition einnahm, betrug die Betreuungsquote von Kindern unter 3 Jahren dabei 57 % und in 

Deutschland 32,7 %. Damit ging die Betreuungsquote im Vergleich zum Vorjahr in Sachsen-Anhalt um 

0,9 und in Deutschland um 0,2 Prozentpunkte zurück, während sie im Landkreis Wittenberg um einen 

Prozentpunkt gestiegen ist. Bundesweit wuchs die absolute Anzahl der betreuten Kinder im Vergleich 

zum Vorjahr. Aufgrund von Einflussfaktoren wie Zuwanderung und höhere Geburtenzahl sank die 

bundesweite Quote jedoch leicht. 

 

 

 

 

 

                                                      
102 die nicht zusätzlich eine Kindertageseinrichtung besuchen 
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Abb. B 5: Entwicklung der Betreuungsquote der Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen und 
in Kindertagespflege103 im Landkreis Wittenberg und in Sachsen-Anhalt (2012 bis 2016)* 

 

* Stichtag jeweils 01.03.  

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder: Kindertagesbetreuung regional, Ausgaben 2012 - 2016, 
eigene Darstellung 

 

Die Betreuungsquote der Kinder unter einem Jahr lag im Landkreis Wittenberg 2016 bei 8,8 %. 

Sachsen-Anhalt hatte mit 7,6 % die mit Abstand höchste Betreuungsquote der unter 1-Jährigen, in 

Deutschland betrug sie 2,5 %. Die Betreuungsquote der Kinder unter einem Jahr nahm von 2012 bis 

2016 im Landkreis Wittenberg um 1,1 Prozentpunkte zu, während sie sich in Sachsen-Anhalt um 0,8 

Prozentpunkte verminderte.  

Im Landkreis Wittenberg war die Betreuungsquote von Kindern im Alter 

von 1 bis unter 2 Jahren deutschlandweit mit 84,5 % am höchsten. 

Sachsen-Anhalt war auch hier mit 76,3 % wieder Spitzenreiter innerhalb 

Deutschlands (36,1 %). Die Betreuungsquote der 1- bis unter 2-Jährigen 

erhöhte sich im betrachteten Zeitraum im Landkreis Wittenberg um 5 

Prozentpunkte und in Sachsen-Anhalt um 2,4 Prozentpunkte. 

Der Landkreis Wittenberg wies 2016 eine Betreuungsquote von 91,1 % bei 

Kindern von 2 bis unter 3 Jahren auf, Sachsen-Anhalt 87,2 % und 

Deutschland 60,6 %. Über die 5 Jahre ist die Betreuungsquote der 2- bis 

unter 3-Jährigen im Landkreis Wittenberg mit leichten Schwankungen in 

etwa gleich geblieben (- 0,1 Prozentpunkte), die von Sachsen-Anhalt ist leicht zurückgegangen (- 1,8 

Prozentpunkte).  

 

 

 

                                                      
103 die nicht zusätzlich eine Kindertageseinrichtung besuchen 
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Bildungsbeteiligung in Kindertagesstätten und Kindertagespflege der Kinder von 3 bis unter 6 

Jahren 

Abb. B 6: Entwicklung der Betreuungsquote der Kinder von 3 bis unter 6 Jahren in 
Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege104 im Landkreis Wittenberg, in Sachsen-Anhalt, 
Westdeutschland, Ostdeutschland und Deutschland (2012 bis 2016)* 

 

* Stichtag jeweils 01.03. 

¹ vor 2014: früheres Bundesgebiet ohne Berlin 

² die ausgewiesenen Zahlen für Ostdeutschland schließen jeweils Berlin mit ein 
 vor 2014: neue Bundesländer mit Berlin 
 
Anmerkung: Für die bessere Lesbarkeit wird bei der Y-Achse nur der Ausschnitt von 90 % bis 100 % dargestellt.  

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder: Kindertagesbetreuung regional, Ausgaben 2012 - 2016, 
eigene Darstellung 

 

Die Betreuungsquote der 3- bis unter 6-Jährigen befindet sich in ganz Deutschland auf hohem Niveau 

und war in den betrachteten Regionen von 2012 bis 2016 kleinen Schwankungen unterworfen. Die 

Entwicklung der Betreuungsquote der 3- bis unter 6-Jährigen war von 2015 zu 2016 in den 

betrachteten Regionen leicht rückläufig. Nach wie vor ist ein kleiner Unterschied zwischen Ost- und 

Westdeutschland festzustellen, welcher sich jedoch von 2,7 Prozentpunkten 2012 bis 2016 

kontinuierlich auf 2 Prozentpunkte reduzierte. Der Landkreis Wittenberg hatte in Sachsen-Anhalt 2016 

die zweithöchste Betreuungsquote (97 %) von Kindern zwischen 3 und unter 6 Jahren (Platz 1: 

Burgenlandkreis: 97,2 %). In Sachsen-Anhalt lag die Quote bei 94,1 % und in Deutschland bei 93,6 %. 

Die Betreuungsquote der Kindergartenkinder ging im Landkreis Wittenberg von 97,4 % 2012 auf 

95,6 % im Jahr 2013 zurück, stieg bis 2015 wieder und reduzierte sich dann zu 2016 wieder auf 97 %.  

Das Durchschnittsalter der Kinder (ohne Schulkinder) zu Beginn der Betreuung in einer 

Kindertageseinrichtung war in Sachsen-Anhalt im Bundesvergleich mit 1,6 Jahren am 01.03.2016 am 

geringsten (Deutschland: 2,5 Jahre) und betrug im Landkreis Wittenberg 1,5 Jahre. Das 

Durchschnittsalter der Kinder (ohne Schulkinder) zu Beginn der Betreuung in öffentlich geförderter 

Kindertagespflege lag im Landkreis Wittenberg am 01.03.2016 bei 2,6 Jahren, in Sachsen-Anhalt 

2016 bei 1,2 Jahren und in Deutschland bei 1,5 Jahren.105  

                                                      
104 die nicht zusätzlich eine Kindertageseinrichtung besuchen 
105 Vgl. Statistisches Bundesamt 2016a 
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Betreuungsquote 6- bis unter 14-Jähriger 

Abb. B 7: Entwicklung der Betreuungsquote der Kinder von 6 bis unter 14 Jahren in 
Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege106 im Landkreis Wittenberg und in Sachsen-Anhalt 
(2008 bis 2016)* 

 

* Stichtag bis 2008 15.03., seit 2009 jeweils 01.03. 

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Kommunale Bildungsdatenbank, eigene Darstellung 

In der Grafik wird die Betreuungsquote der Kinder von 6 bis unter 14 Jahren in 

Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege je 100 Kinder der gleichen Altersgruppe für den 

Landkreis Wittenberg und Sachsen-Anhalt dargestellt. Die Betreuungsquote der Kinder von 6 bis unter 

14 Jahren107 erhöhte sich im Landkreis Wittenberg von 37,5 % 2008 kontinuierlich bis auf 44,9 % im 

Jahr 2016 (+ 7,4 Prozentpunkte). In Sachsen-Anhalt lag die Betreuungsquote über die betrachteten 

Jahre hinweg über der des Landkreises Wittenberg und erfuhr eine Steigerung um 6,8 Prozentpunkte.  

Abb. B 8: Entwicklung der Betreuungsquote der Kinder von 6 bis unter 11 Jahren in 
Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege108 im Landkreis Wittenberg und in Sachsen-Anhalt 
(2008 bis 2016)* 

 

* Stichtag bis 2008 15.03., seit 2009 jeweils 01.03. 

Anmerkung: Für die bessere Lesbarkeit wird bei der Y-Achse nur der Ausschnitt von 50 % bis 75 % dargestellt.  

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt: Sozialleistungen. Tageseinrichtungen für Kinder und öffentlich 
geförderte Kindertagespflege, Ausgaben 2008 - 2016, eigene Darstellung 

 

 

                                                      
106 die nicht zusätzlich eine Kindertageseinrichtung oder Ganztagsschule besuchen 
107 Kinder in Kindertagespflege, die nicht zusätzlich eine Tageseinrichtung oder eine Ganztagsschule besuchen sowie Kinder in 
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108 die nicht zusätzlich eine Kindertageseinrichtung oder Ganztagsschule besuchen 
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Die Betreuungsquote von Kindern im Alter von 6 bis unter 11 Jahren in Kindertageseinrichtungen und 

in Kindertagespflege109 war in Sachsen-Anhalt mit 69,9 % am 01.03.2016 im bundesweiten Vergleich 

am zweithöchsten (Platz 1: Sachsen mit 82,8 %; Deutschland: 22,8 %). Die Betreuungsquote der 

Kinder von 6 bis unter 11 Jahren110 im Landkreis Wittenberg lag von 2008 bis 2014 immer leicht unter 

der von Sachsen-Anhalt. Im Jahr 2015 hatte sie sich angeglichen und im Jahr 2016 lag die 

Betreuungsquote der 6- bis unter 11-Jährigen mit 71,3 % im Landkreis Wittenberg leicht über der 

Quote von Sachsen-Anhalt. Von 2008 zu 2016 stieg sie im Landkreis Wittenberg von 56 % um 15,3 

Prozentpunkte und in Sachsen-Anhalt von 57,4 % um 12,5 Prozentpunkte.  

Abb. B 9: Entwicklung der Betreuungsquote der Kinder von 11 bis unter 14 Jahren in 
Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege111 im Landkreis Wittenberg und in Sachsen-Anhalt 
(2008 bis 2016)* 

 

* Stichtag bis 2008 15.03., seit 2009 jeweils 01.03. 

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt: Sozialleistungen. Tageseinrichtungen für Kinder und öffentlich 
geförderte Kindertagespflege, Ausgaben 2008 - 2016, eigene Darstellung 
 

Die Betreuungsquote der Kinder von 11 bis unter 14 Jahren in Kindertageseinrichtungen und in der 

Kindertagespflege 112  war in Sachsen-Anhalt zum 01.03.2016 mit 3,2 % die zweithöchste hinter 

Brandenburg mit 5,7 % (Deutschland: 0,9 %). 113  Im betrachteten Zeitraum befand sich die 

Betreuungsquote der 11- bis unter 14-Jährigen im Landkreis Wittenberg unterhalb der Quote von 

Sachsen-Anhalt. Die Betreuungsquote der 11- bis unter 14-Jährigen hat sich im Landkreis Wittenberg 

von 1 % (2008) mit Schwankungen auf 1,6 % im Jahr 2016 erhöht. Im Gegensatz dazu steigerte sich 

die Betreuungsquote der 11- bis unter 14-Jährigen in Sachsen-Anhalt von 1,4 % (2008) relativ 

kontinuierlich um 1,8 Prozentpunkte bis 2016.  

B 3.2 Bildungsbeteiligung nach Betreuungszeiten 

Ganztagsbetreuungsquote  

Die Ganztagsbetreuungsquote gibt Auskunft über den Anteil der Kinder, welche mehr als 7 Stunden 

am Tag ohne Unterbrechung betreut werden, im Vergleich zu 100 Kindern derselben Altersgruppe. 

Sie ist in Deutschland sehr unterschiedlich ausgeprägt, wie die folgende Abbildung verdeutlicht.  

                                                      
109 die nicht zusätzlich eine Kindertageseinrichtung oder eine Ganztagsschule besuchen 
110 Kinder in Kindertagespflege, die nicht zusätzlich eine Tageseinrichtung oder eine Ganztagsschule besuchen sowie Kinder in 
Kindertageseinrichtungen 
111 die nicht zusätzlich eine Kindertageseinrichtung oder Ganztagsschule besuchen 
112 die nicht zusätzlich eine Kindertageseinrichtung oder eine Ganztagsschule besuchen 
113 Vgl. Statistisches Bundesamt 2016a 
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Abb. B 10: Entwicklung der Ganztagsbetreuungsquote der Kinder unter 3 Jahren in 
Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege114 im Landkreis Wittenberg, in Sachsen-Anhalt, 
Westdeutschland, Ostdeutschland und Deutschland (2012 bis 2016)* 

 

* Stichtag jeweils 01.03. 
¹ vor 2014: früheres Bundesgebiet ohne Berlin 
² die ausgewiesenen Zahlen für Ostdeutschland schließen jeweils Berlin mit ein  
 vor 2014: neue Bundesländer mit Berlin 
 
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder: Kindertagesbetreuung regional, Ausgaben 2012 - 2016, 
eigene Darstellung 

 
Die Ganztagsbetreuungsquote der unter 3-Jährigen im Landkreis Wittenberg erhöhte sich von 37,9 % 

(2012) auf 51,1 % im Jahr 2014 und blieb bis 2016 auf ähnlichem Niveau. Sie betrug zum 01.03.2016 

im Landkreis Wittenberg 50,6 % und in Sachsen-Anhalt 46,2 %. Die Ganztagsbetreuungsquote der 

Krippenkinder erhöhte sich von 2012 bis 2016 im Landkreis Wittenberg um 12,7 und in Sachsen-

Anhalt um 8,6 Prozentpunkte. Dabei gab es von 2013 zu 2014 einen deutlichen Anstieg der Kinder 

unter 3 Jahren, welche eine Ganztagsbetreuung in Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflege 

in Anspruch nahmen. Dieser Anstieg steht im Zusammenhang mit der Einführung des KiFöG, welches 

die Inanspruchnahme der Ganztagsbetreuung unabhängig von der sozialen und wirtschaftlichen 

Situation garantiert. Bundesweit ist die Ganztagsbetreuung wenig ausgebaut, sie betrug in 

Deutschland 2016 lediglich 18,3 % und in Westdeutschland nur 13,1 %, wenngleich sie sich seit 2012 

stetig um fast 4 Prozentpunkte erhöhte.  

 

                                                      
114 die nicht zusätzlich eine Kindertageseinrichtung besuchen 
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Abb. B 11: Entwicklung der Ganztagsbetreuungsquote der Kinder von 3 bis unter 6 Jahren in 
Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege115 im Landkreis Wittenberg, in Sachsen-Anhalt, 
Westdeutschland, Ostdeutschland und Deutschland (2012 bis 2016)* 

 

* Stichtag jeweils 01.03. 
 
¹ vor 2014: früheres Bundesgebiet ohne Berlin 
² die ausgewiesenen Zahlen für Ostdeutschland schließen jeweils Berlin mit ein 
 vor 2014: neue Bundesländer mit Berlin 
 
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder: Kindertagesbetreuung regional, Ausgaben 2012 - 2016, 
eigene Darstellung 

 

Die Übersicht stellt die Entwicklung der Ganztagsbetreuungsquote der 3- bis unter 6-Jährigen dar. Die 

Ganztagsbetreuungsquote der Kindergartenkinder hat sich in den fünf betrachteten Jahren noch 

stärker erhöht als die Ganztagsbetreuungsquote der Krippenkinder. So stieg sie von 2012 zu 2016 im 

Landkreis Wittenberg um 23,3 Prozentpunkte, in Sachsen-Anhalt um 18 und in Deutschland um 7,7 

Prozentpunkte. Innerhalb von Sachsen-Anhalt hatte der Landkreis Wittenberg 2016 mit 85,8 % die 

dritthöchste Ganztagsbetreuungsquote der 3- bis unter 6-Jährigen (Sachsen-Anhalt: 81,5 %; 

Deutschland: 44,8 %). Auch ist ein sehr starker Anstieg der Quote von 2013 zu 2014 im 

Zusammenhang mit der Einführung des KiFöG festzustellen.  

                                                      
115 die nicht zusätzlich eine Kindertageseinrichtung besuchen 
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Betreuungsumfang 

Die folgenden Berechnungen und Abbildungen beziehen sich auf den Anteil der Kinder mit 

Betreuungsumfang nach Wochenstunden an den betreuten Kindern insgesamt zum Stichtag 

01.03.2016. Über die Hälfte der betreuten Kinderkrippen-, Kindergarten- und Hortkinder im Landkreis 

Wittenberg (55,7 %) und in Sachsen-Anhalt (54,5 %) wurden am 01.03.2016 mehr als 35 

Wochenstunden betreut. Dabei unterscheidet sich der Anteil der Kinder, die bis zu 25 und mehr als 25 

bis zu 35 Wochenstunden betreut wurden. Im Landkreis Wittenberg wurden im Vergleich zu Sachsen-

Anhalt doppelt so viele Kinder bis zu 25 Stunden pro Woche betreut (Landkreis Wittenberg: 31,5 %; 

Sachsen-Anhalt: 17,1 %). Dahingegen wurden im Landkreis Wittenberg nur 12,8 % der betreuten 

Kinder mehr als 25 bis zu 35 Stunden pro Woche betreut und in Sachsen-Anhalt 28,4 %. 

Werden nur die Kinder betrachtet, die eine Kinderkrippe oder einen Kindergarten 2016 im Landkreis 

Wittenberg besuchten, so ging die überwiegende Mehrheit der Kinderkrippenkinder und 

Kindergartenkinder (86,4 %) über 35 Wochenstunden in Kindertageseinrichtungen, 9,4 % bis zu 25 

Wochenstunden und ein sehr kleiner Anteil von 4,2 % mehr als 25 bis zu 35 Wochenstunden. Die 

entsprechenden Werte sind für Sachsen-Anhalt ähnlich.  

Im Folgenden wird der Anteil des Betreuungsumfangs der Krippenkinder, der Kindergartenkinder und 

der Hortkinder nach Betreuungsstunden an den jeweiligen betreuten Kindern dieser Betreuungsart 

angegeben.  

Abb. B 12: : Anteil des Betreuungsumfangs der Kinderkrippenkinder nach Betreuungswochenstunden im 
Landkreis Wittenberg und in Sachsen-Anhalt (01.03.2016) 

 

Anmerkung: Die Kategorie Ă36 bis unter 40 Stundenñ wird nicht dargestellt, da kein Kind diesen 

Betreuungsumfang hatte. 

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, aggregierte Daten Fachdienst 

Jugend und Schule Landkreis Wittenberg, eigene Berechnung und Darstellung 

Weniger als ein Fünftel der Krippenkinder in Sachsen-Anhalt und im 

Landkreis Wittenberg gingen 35 Stunden oder weniger pro Woche in die 

Kinderkrippe. Ungefähr ein Drittel der Krippenkinder wurde 40 bis unter 45 

Wochenstunden betreut, wobei der Anteil im Landkreis Wittenberg mit 

37,5 % etwas höher war als in Sachsen-Anhalt mit 31,5 %. 45 

Betreuungswochenstunden oder mehr nahm fast die Hälfte der betreuten 

Krippenkinder in Anspruch (Landkreis Wittenberg: 44,6 %; Sachsen-

Anhalt: 49,4 %). 
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Abb. B 13: Anteil des Betreuungsumfangs der Kindergartenkinder nach Betreuungswochenstunden im 
Landkreis Wittenberg und in Sachsen-Anhalt (01.03.2016) 

 

Anmerkung: Die Kategorie Ă36 bis unter 40 Stundenñ wird nicht dargestellt, da kein Kind diesen 

Betreuungsumfang hatte. 

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, aggregierte Daten Fachdienst Jugend und Schule Landkreis 

Wittenberg, eigene Berechnung und Darstellung 

Im Kindergartenalter nimmt die Höhe der beanspruchten Betreuungswochenstunden im Vergleich zum 

Kinderkrippenalter weiter zu. So nahmen nur 11,6 % der Kindergartenkinder im Landkreis Wittenberg 

und 13,4 % der Kindergartenkinder in Sachsen-Anhalt einen Kindertagesstättenplatz mit 35 

Wochenstunden oder weniger in Anspruch. Die Unterschiede zwischen dem Landkreis Wittenberg 

und Sachsen-Anhalt in den höheren Kategorien der Betreuungswochenstunden verstärken sich weiter 

im Vergleich zum Kinderkrippenalter. So wurden im Landkreis Wittenberg 39,3 % der 

Kindergartenkinder 40 bis unter 45 Wochenstunden betreut, womit der Zahlenwert 8,4 Prozentpunkte 

über dem Anteil von Sachsen-Anhalt lag. Dafür war der Anteil der Kindergartenkinder in Sachsen-

Anhalt mit über 45 Betreuungswochenstunden (55,6 %) höher als der im Landkreis Wittenberg 

(49,1 %). 

Abb. B 14: Anteil des Betreuungsumfangs der Hortkinder nach Betreuungswochenstunden im Landkreis 

Wittenberg und in Sachsen-Anhalt (01.03.2016) 

 

Anmerkung: Die Kategorie Ă36 bis unter 40 Stundenñ wird nicht dargestellt, da im Landkreis Wittenberg kein Kind 

diesen Betreuungsumfang hatte und in Sachsen-Anhalt dieser Anteil nur 0,02 Prozent betrug. 

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, aggregierte Daten Fachdienst Jugend und Schule Landkreis 

Wittenberg, eigene Berechnung und Darstellung 
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Die überwiegende Mehrheit der betreuten Hortkinder wurde 2016 bis zu 25 Wochenstunden und mehr 

als 25 bis zu 35 Wochenstunden betreut. Dabei wurden im Landkreis Wittenberg 71,6 % und in 

Sachsen-Anhalt ein Drittel der betreuten Hortkinder bis zu 25 Stunden betreut. Eine 

Wochenstundenanzahl von mehr als 25 bis zu 35 Stunden nahmen im Landkreis Wittenberg gut ein 

Viertel (28,4 %) und in Sachsen-Anhalt knapp zwei Drittel der Hortkinder in Anspruch. 

B 3.3 Bildungsbeteiligung in der Tagespflege 

Tagesmütter und -väter spielen bei der Kinderbetreuung in Westdeutschland eine größere Rolle als in 

Ostdeutschland. 2,2 % der 30.368 betreuten Kinder unter 3 Jahren wurden in Sachsen-Anhalt 2016 in 

Kindertagespflege versorgt, in Ostdeutschland 9,7 % und in den westdeutschen Bundesländern 

16,8 %. Damit hat Sachsen-Anhalt im Vergleich der Bundesländer den mit Abstand geringsten Anteil 

an Kindern unter 3 Jahren in öffentlich geförderter Kindertagespflege. Den höchsten Anteil von 

Kindern unter 3 Jahren in öffentlich geförderter Kindertagespflege hatte Nordrhein-Westfalen mit 

29,2 %.116 Für den Landkreis Wittenberg lag der Anteil bei 0,2 %.  

Der Anteil der Kinder, die durch Kindertagespflege117 2016 im Landkreis 

Wittenberg betreut wurden, an allen betreuten Kindern insgesamt betrug 

für alle Altersgruppen 0,2 %, für die Kinder unter 3 Jahren 0,2 %, für die 

Kinder von 3 bis unter 6 Jahren 0,3 % und für die Kinder von 6 bis unter 14 

Jahren 0,1 %. Am 01.03.2017 wurden insgesamt 0,2 % aller betreuten 

Kinder durch Kindertagespflege betreut. Dabei wurden 0,3 % der 

betreuten Kinder unter 3 Jahren und 0,2 % der betreuten Kinder zwischen 

3 bis unter 6 Jahren ausschließlich durch Kindertagespflege betreut. Im 

Landkreis Wittenberg wird somit nur ein ganz geringer Anteil der betreuten 

Kinder in Kindertagespflegestellen betreut.  

Abb. B 15: Anzahl der Kinder in der Kindertagespflege nach Alter im Landkreis Wittenberg (2008 bis 

2016)* 

 

* Stichtag bis 2008 15.03., seit 2009 jeweils 01.03. 

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Kommunale Bildungsdatenbank, eigene Darstellung 

 
Die Anzahl der Kinder, welche von 2008 bis 2017 in der Kindertagespflege betreut wurden, betrug 

2008 20 Kinder, nahm bis zum Jahr 2013 auf 31 Kinder zu, reduzierte sich bis 2015 auf 14 Kinder und 

stieg zu 2017 auf 26 Kinder an. Im Durchschnitt wurden 20,6 Kinder durch die Kindertagespflege im 

betrachteten Zeitraum betreut, dabei schwankte der Anteil der jeweiligen Altersgruppen. Der Anteil der 

                                                      
116 Vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2016b 
117 die nicht zusätzlich eine Kindertageseinrichtung oder Ganztagsschule besuchen 
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Kinder, die in der Kindertagespflege betreut wurden an 100 Kindern der gleichen Altersgruppe, betrug 

im Landkreis Wittenberg am 15.03.2006 0,2 %, bewegte sich über die betrachteten Jahre hinweg 

zwischen 0,1 % und 0,2 % und belief sich zum 01.03.2016 auf 0,2 %.  

Zum 01.03.2017 wurden im Landkreis Wittenberg lediglich 26 Kinder in der Kindertagespflege betreut 

(insgesamt 8.017), davon ein Kind mit ausländischer Herkunft mindestens eines Elternteils und 

keinem Kind, in dessen Familie die überwiegend gesprochene Sprache nicht Deutsch war. 

Eingliederungshilfe nach SGB XII/SGB VIII erhielt kein Kind. Von diesen 26 Kindern waren sieben 

Kinder unter 3 Jahre, davon wiederum wurden vier Kinder mehr als sieben Stunden täglich betreut. 

Zwölf Kinder waren zwischen 3 und 6 Jahre alt, wobei genau die Hälfte der Kinder über sieben 

Stunden am Tag betreut wurde. Die übrigen sieben Kinder waren zwischen 6 und 11 Jahre alt und es 

gab keine Kinder zwischen 11 bis 14 Jahren. 

Im Folgenden werden davon nur die 13 Kinder betrachtet, welche durch Kindertagespflege betreut 

wurden und die nicht zusätzlich eine Einrichtung der Kindertagesbetreuung oder eine Ganztagsschule 

besuchten. Von diesen 13 Kindern hatte ein Kind mindestens ein Elternteil mit ausländischer Herkunft 

und es gab kein Kind, in dessen Familie überwiegend nicht deutsch gesprochen wurde. Sechs dieser 

13 Kinder waren unter 3 Jahre, vier davon wurden über 7 Stunden am Tag betreut. Sechs Kinder 

waren zwischen 3 und 6 Jahre, davon wurden alle Kinder mehr als 7 Stunden täglich betreut. Es 

wurde ein Kind zwischen 6 und 11 Jahren betreut.118  

B 3.4 Auslastungsquoten in Kindertagesstätten 

Die Betreuungsquote ist eine Möglichkeit, Bildungsprozesse in der frühkindlichen Bildung abzubilden. 

Für die strategische Planung und Steuerung ist wesentlich, eine Passung zwischen Angebot und 

rechnerischem Bedarf herbeizuführen. Wichtige Indikatoren sind dafür neben der Betreuungsquote 

auch die Ermittlung der rechnerischen Bedarfe unter Berücksichtigung der regionalen 

Bevölkerungsentwicklung im entsprechenden Alter und die Bestimmung von Platzkapazitäten sowie 

Versorgungsquoten bzw. Belegungsquoten, um regionale Platz- und Versorgungsdefizite ableiten und 

diesen entgegenwirken zu können. Detaillierte Informationen zu den Platzkapazitäten, 

Auslastungsquoten sowie der Bedarfsplanung und Bedarfsdeckung, auch auf Ebene der neun 

kreisangehörigen Städte, können den entsprechenden Teilplänen der Jugendhilfeplanung des 

Landkreises Wittenberg entnommen werden. Diese können auf der Homepage des Landkreises 

Wittenberg eingesehen werden. Mögliche Abweichungen zu den Kennzahlen des Statistischen 

Landes- und Bundesamtes resultieren aus unterschiedlichen 

Begriffsverständnissen, Erhebungs- sowie Berechnungsmethoden.  

Im Folgenden werden die Auslastungsquoten der Einrichtungen im 

Landkreis Wittenberg für das erste Halbjahr 2016 ausgewiesen. Diese 

Daten wurden durch die Jugendhilfeplanung des Landkreises Wittenberg 

zur Verfügung gestellt. Die Auslastungsquote gibt das Verhältnis von der 

tatsächlichen Belegung einer Einrichtung zur in der Betriebserlaubnis 

festgelegten Kapazität wieder. Dabei wurde der Wert der maximalen 

monatlichen Belegung aus dem ersten Halbjahr 2016 verwendet.119  

 

 

 

                                                      
118 Vgl. Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt 2017c 
119 Vgl. Landkreis Wittenberg 2016a, S.11 
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Abb. B 16: Auslastungsquoten der Kindertageseinrichtungen im Landkreis Wittenberg nach 
kreisangehörigen Städten und Betreuungsart (2016) 

 

Quelle: Landkreis Wittenberg, Jugendhilfeplanung, eigene Darstellung 

Bei der Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen in der Betreuungsart Kinderkrippe wurde für die Stadt 

Bad Schmiedeberg mit 73,5 % die geringste und für die Stadt Jessen (Elster) mit 96,1 % die höchste 

Auslastungsquote ermittelt, was eine Differenz von 22,6 Prozentpunkten aufzeigt. Bei der 

Betreuungsart Kindergarten lagen die Auslastungsquoten deutlich höher als in der Kinderkrippe. 

Dabei betrug sie zwischen 93,5 % in der Stadt Bad Schmiedeberg und 111,8 % in der Lutherstadt 

Wittenberg. Die Auslastungsquote im Bereich Kindergarten lag für den Landkreis Wittenberg bei 

104,1 %. Im Bereich des Hortes gab es ebenfalls hohe Auslastungsquoten. Im Landkreis Wittenberg 

betrug die durchschnittliche Auslastungsquote 88,6 %. Regionale Unterschiede zeichneten sich auch 

hier deutlich ab. So variierte die Auslastungsquote von 78,3 % in der Stadt Gräfenhainichen bis zu 

108,2 % in der Stadt Oranienbaum-Wörlitz, womit die Betreuungsart Hort die größte Spannweite 

hinsichtlich der Auslastungsquote aufwies. 

Die Lutherstadt Wittenberg kann wiederum in sechs verschiedene Planungsgebiete unterteilt werden. 

Hier differierte die Auslastungsquote im Bereich Kinderkrippe zwischen 77,5 % im Planungsgebiet 

Nord und 97,8 % im Planungsgebiet Süd. Die Auslastungsquote innerhalb der Lutherstadt Wittenberg 

reichte im Kindergarten von 98,9 % im Planungsgebiet Süd bis zu 118,4 % in der Innenstadt. Im 

Bereich Hort ging die Auslastungsquote von 79,9 % im Planungsgebiet Nord bis zu 96,7 % in 

Planungsgebiet West auseinander.  

Es ist grundsätzlich die Tendenz zu verzeichnen, dass ausreichenden Platzkapazitäten im 

Krippenbereich Überbelegungen bei der Kindergartenbetreuung gegenüberstehen. Teilweise gibt es 

flexible Betriebserlaubnisse, welche Überbelegungen in einer Betreuungsart legitimieren, wenn im 

Gegenzug in einer anderen Betreuungsart der gleichen Einrichtung Kapazitäten nicht ausgelastet 

sind. Dort, wo eine entsprechende Möglichkeit nicht besteht, sind Überbelegungen nur befristet über 

Ausnahmegenehmigungen statthaft.120 

Aufgrund der unzureichenden Versorgung im Hinblick auf die Hortbetreuung von Schulkindern der 

Förderschulen für Geistigbehinderte ist in der nächsten Planungsperiode ein geeignetes 

Betreuungsangebot zu entwickeln. 

 

                                                      
120 Vgl. Landkreis Wittenberg 2016a, S.13 
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B 4 Integration und Inklusion in der frühkindlichen Bildung 

Betreuung von Kindern mit spezifischen Persönlichkeitsmerkmalen 

Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Öffentlichkeit setzen sich zunehmend mit den Themen 

Integration, Inklusion und Diversity auseinander. Dabei werden verschiedene Definitionen und 

Begriffsverständnisse zu Grunde gelegt, wobei inhaltliche Überschneidungen vorliegen und die 

Begriffe zum Teil synonym verwendet werden. Grundsätzlich unterscheiden sich die Konzepte 

Integration und Inklusion jedoch hinsichtlich der damit verbundenen Wahrnehmung der Gesellschaft.  

Das Konzept der Integration hat teilweise eine gewisse Defizitorientierung: Integration bezieht sich auf 

die Eingliederung bisher ausgesonderter Menschen 128 in eine homogene Gruppe bzw. 

Mehrheitsgesellschaft. Dadurch greift eine Art Exklusionsmechanismus, da eine Abweichung von der 

Norm suggeriert wird, was zur Unterscheidung und Abgrenzung der sich gegenüberstehenden 

Gruppen führt.  

Inklusion zielt auf die Anerkennung der Verschiedenheit im Gemeinsamen ab. Dabei stehen 

Individualität und die Bedürfnisse der Menschen im Mittelpunkt und es wird auf eine Einteilung in 

Gruppen, wie behindert oder anderssprachig, verzichtet.121 Das Ziel von Inklusion ist demnach die 

Ermöglichung gleichberechtigter Teilhabe aller Menschen am Leben in der Gesellschaft. Während 

bspw. Menschen mit Beeinträchtigungen früher überwiegend in speziell dafür vorgesehenen 

Einrichtungen betreut wurden, gilt es nun, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, 

damit sie an allen Lebensbereichen uneingeschränkt partizipieren können. 122  Demzufolge sollen 

Veränderungen nicht allein vom Individuum ausgehen, sondern auf institutioneller Ebene stattfinden. 

Hierzu müssen strukturelle Bedingungen flächendeckend verändert werden.  

Dem Inklusionsgedanken liegt ein Menschenbild zu Grunde, bei dem alle Facetten von Heterogenität, 

wie Herkunft, Religionen, Beeinträchtigungen und verschiedene Lebensformen akzeptiert und als 

Bereicherung begriffen werden. 123  Damit wird sich von einer defizitorientierten Betrachtungsweise 

bestimmter Personengruppen gelöst.124 Ähnlich wie beim Konzept der Diversity geht es bei Inklusion 

um Individualität und Anerkennung gesellschaftlicher Vielfalt.  

 

                                                      
121 Vgl. Ministerium für ein Lebenswertes Österreich 2015, S.1 
122 Vgl. Theunissen 2009, S.34 
123 Vgl. Hinz 2012, S.33 
124 Vgl. Schlummer 2011, S.32  
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ĂDiversity unterstreicht die Mannigfaltigkeit der Differenzlinien und die Heterogenität individueller und 

kollektiver Identitäten, etwa bezogen auf soziale Herkunft, Ethnizität, Religion, sexuelles Begehren, 

Behinderung, Alter und Geschlecht. Plurale Lebensverhältnisse und Lebenswelten werden in der 

Diversity-Perspektive normalisiert.ñ125  Zentral ist die Anerkennung der Vielfältigkeit individueller 

Ressourcen.126  

Wichtige Leitgedanken von Inklusion wurden in dem von den Vereinten Nationen verabschiedeten 

Übereinkommen über die Rechte der Menschen mit Behinderungen verankert und stellen fortan die 

Basis für gesellschaftliche Veränderungsprozesse dar (UN-Behindertenrechtskonvention). In dieser 

Konvention, welche am 26.03.2009 in Deutschland in Kraft trat, wird das uneingeschränkte Recht auf 

Bildung für behinderte Menschen anerkannt. Hierfür ist ein inklusives Bildungssystem notwendig, 

welches sich an den Bedürfnissen der Menschen orientiert und gemeinsames Lernen ermöglicht 

(Artikel 24). Ein wesentliches Gestaltungsprinzip ist dabei in der Herstellung von Barrierefreiheit zu 

sehen.127 

Im Bereich der frühkindlichen Bildung werden die Grundsätze von Inklusion und Vielfalt im 

Bildungsprogramm für Kindertageseinrichtungen in Sachsen-Anhalt ĂBildung: elementar ï Bildung von 

Anfang anñ verankert. Demnach hat jedes Kind das Recht darauf, in einer Kindertageseinrichtung, 

entsprechend den Bedürfnissen und an seinen Potenzialen orientiert, begleitet und gefördert zu 

werden. Um dies zu ermöglichen, bedarf es Fachkräfte, welche für die Begleitung von Kindern mit 

spezifischen Persönlichkeitsmerkmalen qualifiziert sind. Für die Entwicklung eines ganzheitlichen 

Konzeptes zur Inklusion orientieren sich die Kindertageseinrichtungen u. a. am Index für Inklusion in 

Kindertageseinrichtungen.128  

Ein zentrales Instrument der Regierung des Landes Sachsen-Anhalt ist der Landesaktionsplan 

Ăeinfach machen. Unser Weg in eine inklusive Gesellschaftñ zur Umsetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention, welcher 2013 auf den Weg gebracht wurde. Dabei wurden die 

Zielstellungen und daraus entstehenden Forderungen der UN-Behindertenrechtskonvention mit den 

Gegebenheiten in Sachsen-Anhalt abgeglichen, um somit Handlungsbedarfe abzuleiten. Auf 

Grundlage der Analyse des Umsetzungsstandes wurde ein Maßnahmeplan entwickelt, welcher in den 

nächsten 10 Jahren umgesetzt werden soll. 129  Des Weiteren hat das Ministerium für Arbeit und 

Soziales des Landes Sachsen-Anhalt 2015 die Broschüre ĂSachsen-Anhalt - Auf dem Weg zur 

Inklusion -ñ herausgebracht, welche gelungene Beispiele für Teilhabe aufzeigt.130 

Kinder mit Behinderungen haben einen gesetzlichen Anspruch, gemeinsam mit Kindern ohne 

Behinderung in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen gefördert und betreut zu werden. Je nach 

Art der Behinderung ist ein zusätzlicher Bedarf nach § 35a SGB VIII oder nach den §§ 53 und 54 SGB 

XII in Verbindung mit § 55 Abs. 2 SGB IX zu decken. 131  Für Kinder mit heilpädagogischem 

Förderbedarf bestehen zu den bereits erwähnten Rechtsansprüchen auf institutionalisierte 

frühkindliche Bildung zusätzliche Ansprüche auf Fördermaßnahmen, die in den Sozialgesetzbüchern 

VIII und XII verankert sind. 

Aus § 3 Abs. 1 KiFöG lässt sich ableiten, dass es hinsichtlich spezifischer Persönlichkeitsmerkmale 

keine Einschränkung in Bezug auf den Rechtsanspruch auf Betreuung in einer Kindertageseinrichtung 

oder Tagespflege gibt. Im Rahmen der Umsetzung der im Jahr 2009 in Deutschland ratifizierten UN-

Behindertenrechtskonvention wird dem Inklusionsanliegen auch im Bereich der Förderung von 

                                                      
125 Georgi 2015, S.26 
126 Vgl. ebd. 
127 Vgl. BMAS ï Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Referat Information, Monitoring, Bürgerservice, Bibliothek 2011 
128 Vgl. Ministerium für Arbeit und Soziales des Landes Sachsen-Anhalt 2014, S.28ff. 
129 Vgl. Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration o. J.c 
130 Vgl. Ministerium für Arbeit und Soziales des Landes Sachsen-Anhalt 2015 
131 Vgl. Landkreis Wittenberg 2014a, S.18 
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Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege Rechnung getragen. Gegenüber der bisher 

praktizierten Integration von Kindern mit Behinderungen umfasst die Inklusion nunmehr darüber 

hinaus auch die gleichberechtigte und selbstbestimmte Teilhabe von Kindern unabhängig von 

Herkunft (ethnisch bzw. sozial) und religiöser bzw. weltanschaulicher Prägung. Dem 

Inklusionsanliegen wird Rechnung getragen, indem grundsätzlich alle Kindertageseinrichtungen 

räumliche und personelle Voraussetzungen zur Betreuung entsprechender Kinder insbesondere im 

Rahmen der Frühförderung bzw. heilpädagogischer Förderung schaffen sollen.132  

Im Landkreis Wittenberg kann sich jede Kindertagesstätte für die Betreuung von Kindern mit 

spezifischen Persönlichkeitsmerkmalen öffnen, wenn für die entsprechenden Kinder alle 

Voraussetzungen für eine gleichberechtigte Partizipation gegeben sind.  

In den §§ 53 bis 60 SGB XII sind die Eingliederungshilfe sowie die Leistungsansprüche für Menschen 

mit Behinderung geregelt. Wenn die Behinderung eines Kindes diagnostiziert oder ein Kind von 

Behinderung bedroht ist, kann ein Antrag auf Eingliederungshilfe gestellt werden. Das Jugendamt 

kann die Eltern bei der Suche nach einer Einrichtung beratend unterstützen.133 

Im Landkreis Wittenberg erhielten am 01.03.2016 von 7.760 Kinderkrippen-, Kindergarten- und 

Hortkindern, die in Kindertageseinrichtungen betreut wurden, 140 Kinder Eingliederungshilfe nach § 

53 SGB XII und § 35a SGB VIII, wegen mindestens einer Behinderung, wobei in einigen Fällen 

Mehrfachbehinderungen vorlagen. 134  Zum 01.03.2017 erhielten von den 8.004 in 

Kindertageseinrichtungen betreuten Kindern, insgesamt 139 Eingliederungshilfe nach § 53 SGB XII 

und § 35a SGB VIII.135
 

 

 

 

 

 

                                                      
132 Vgl. Landkreis Wittenberg 2016a, S.14 
133 Vgl. Familienratgeber.de, Der Online-Wegweiser für Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen o. J. 
134 Vgl. Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, aggregierte Daten Fachdienst Jugend und Schule Landkreis Wittenberg, 
eigene Berechnung 
135 Vgl. Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt 2017c 
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Abb. B 17: Entwicklung des Anteils der Einrichtungen, in denen Kinder integrativ betreut werden, an allen 
Kindertageseinrichtungen im Landkreis Wittenberg und in Sachsen-Anhalt (2008 bis 2017)* 

 

* Stichtag bis 2008 15.03., seit 2009 jeweils 01.03. 

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Kommunale Bildungsdatenbank, eigene Berechnung und 
Darstellung 
 

Die Abbildung zeigt die Entwicklung des Anteils der Einrichtungen, in denen Kinder integrativ betreut 

wurden, an allen Einrichtungen im Landkreis Wittenberg und in Sachsen-Anhalt. Im Jahr 2017 

betreuten 26 der 118 Kindertageseinrichtungen (22 %) im Landkreis Wittenberg Kinder integrativ, 

2008 betrug dieser Anteil noch 12,6 %. Dabei betreuten neun der 62 öffentlichen 

Kindertageseinrichtungen (14,5 %) und 17 der 56 freien Kindertageseinrichtungen (30,4 %) Kinder 

integrativ.  

In Sachsen-Anhalt hat sich der Anteil der Einrichtungen, in denen Kinder integrativ betreut wurden, 

von 10,7 % im Jahr 2008 auf 19,8 % 2017 erhöht. 2017 betreuten von den freien Trägern in Sachsen-

Anhalt 27,5 % Kinder integrativ und von den öffentlichen Trägern 13,5 %. Im Landkreis Wittenberg hat 

von 2008 bis 2017 der Anteil der Einrichtungen mit integrativer Kinderbetreuung somit um 9,4 

Prozentpunkte und in Sachsen-Anhalt um 9,1 Prozentpunkte zugenommen. Dabei gab es im 

Landkreis Wittenberg von 2008 zu 2009 und von 2011 zu 2012 einen erheblichen Anstieg um 4,4 bzw. 

8,5 Prozentpunkte.  

Die Jugendhilfeplanung des Landkreises Wittenberg hat die Anzahl der Kinder mit Behinderungen 

nach Städten mit betreuenden Kindertageseinrichtungen aufgeschlüsselt.136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
136 Vgl. Landkreis Wittenberg 2016a, S.15  
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Tab. B 3: Anzahl der Kinder mit Behinderungen in Kindertageseinrichtungen (Krippe und Kindergarten) 
im Landkreis Wittenberg (2016) 

Stadt Betreuungsform Kapazität Belegung integrativ Anteil in % 

Annaburg  

Krippe 99 74 0 0,0  

Kindergarten 180 187 5 2,7  

insgesamt 279 261 5 1,9  

Bad Schmiedeberg 

Krippe 136 100 0 0,0  

Kindergarten 230 215 1 0,5  

insgesamt 366 315 1 0,3  

Coswig (Anhalt) 

Krippe 167 160 0 0,0  

Kindergarten 361 342 8 2,3  

insgesamt 528 502 8 1,6  

Gräfenhainichen 

Krippe 216 174 1 0,6  

Kindergarten 311 325 6 1,8  

insgesamt 527 499 7 1,4  

Jessen (Elster) 

Krippe 206 198 1 0,5  

Kindergarten 399 403 13 3,2  

insgesamt 605 601 14 2,3  

Kemberg 

Krippe 162 129 0 0,0  

Kindergarten 257 247 0 0,0  

insgesamt 419 376 0 0,0  

Lutherstadt Wittenberg 

Krippe 813 679 5 0,7  

Kindergarten 1.229 1.374 58 4,2  

insgesamt 2.042 2.053 63 3,1  

Oranienbaum-Wörlitz 

Krippe 139 126 0 0,0 

Kindergarten 254 250 9 3,6  

insgesamt 393 376 9 2,4  

Zahna-Elster  

Krippe 152 114 0 0,0  

Kindergarten 215 235 6 2,6  

insgesamt 367 349 6 1,7  

Gesamt 

Krippe 2.090 1.754 7 0,4  

Kindergarten 3.436 3.578 106 3,0  

insgesamt 5.526 5.332 113 2,1  

 
Anmerkung: Es wurden Durchschnittswerte aus dem 1. Halbjahr des Jahres 2016 zugrunde gelegt. 

Quelle: Landkreis Wittenberg, Jugendhilfeplanung 
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Tab. B 4: Anzahl der Kinder mit Behinderungen in Kindertageseinrichtungen (Hort) im Landkreis 
Wittenberg (2016) 

Stadt Kapazitäten Belegung integrativ Anteil in % 

Annaburg  130 108 2 1,9  

Bad Schmiedeberg  165 144 0 0,0  

Coswig (Anhalt) 305 243 0 0,0  

Gräfenhainichen 350 274 0 0,0  

Jessen (Elster) 383 333 0 0,0  

Kemberg 217 203 1 0,5  

Lutherstadt Wittenberg 1.215 1.120 4 0,4  

Oranienbaum-Wörlitz  170 184 14 7,6  

Zahna-Elster 217 183 0 0,0  

Landkreis Wittenberg  3.152 2.792 21 0,8  

 
Anmerkung: Es wurden Durchschnittswerte aus dem 1. Halbjahr des Jahres 2016 zugrunde gelegt. 

Quelle: Landkreis Wittenberg, Jugendhilfeplanung 

Das Augustinuswerk e. V. Lutherstadt Wittenberg bietet in einem Netzwerk mit ortsansässigen 

Kinderärzten, Ämtern und Sozialpädiatrischen Zentren Heilpädagogische Frühförderung an. Derartige 

Leistungen sind für Kinder mit Behinderungen und jene, die von Behinderung bedroht sind, für Kinder 

mit Entwicklungsauffälligkeiten sowie für Kinder, deren gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft 

eingeschränkt oder gefährdet ist. Maßnahmen setzen dabei frühestmöglich, zumeist ab der Geburt ein 

und können bis zum Schuleintritt erbracht werden. Im Kern geht es darum, das Kind und seine Familie 

ganzheitlich mit allen Stärken und Ressourcen zu erkennen und zu fördern. Ziel ist es dabei, 

Entwicklungsverzögerungen sowie Behinderungen zu lindern, zu bewältigen oder gänzlich zu 

vermeiden, um somit die individuelle Lebensqualität der Kinder zu verbessern.  

Dabei findet die Förderung ein- bis zweimal pro Woche ambulant in der Einrichtung oder im familiären 

Kontext zu Hause statt. Grundlage für die Arbeit ist eine heilpädagogische Anamnese sowie die 

Beschreibung und Erklärung des Verhaltens der Kinder. Förderung findet dann bspw. in den 

Bereichen Motorik und Sprache statt. Langfristig sollen die Kinder auf den Schuleintritt vorbereitet 

werden.137  

Der Gemeinnützige Behindertenverband Wittenberg GmbH bietet mit dem familienentlastenden Dienst 

verschiedene offene Hilfen an. Unter anderem wird die Betreuung in Form von Einzel- bzw. 

Gruppenangeboten für Kinder und Jugendliche sichergestellt. Zudem gibt es Beratungen zum 

ĂPersºnlichen Budgetñ. Neben themenbezogenen Fortbildungen f¿r Angehºrige gibt es 

Assistenzleistungen, Schulbegleitungen bei Ferienfreizeiten oder Urlaubsreisen. Zudem wird ein 

Elternstammtisch für Angehörige von behinderten Kindern und Jugendlichen angeboten.138 

Betreuung von Kindern mit Migrationshintergrund 

Gemäß § 3 Abs. 1 KiFöG haben Kinder mit Migrationshintergrund in vollem Umfang einen 

Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung. Dies gilt auch für Kinder mit Fluchterfahrung, welche noch 

nicht über einen aufenthaltsrechtlichen Status verfügen. 

Der Rechtsanspruch auf einen ganztägigen Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung besteht 

ohne Einschränkung, sofern das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Land Sachsen-Anhalt hat 

und unter 14 Jahre alt ist. Für Flüchtlingskinder gilt grundsätzlich ein Anspruch auf Betreuung, 

                                                      
137 Vgl. Augustinuswerk e. V. o. J. a 
138 Vgl. Gemeinnütziger Behindertenverband Wittenberg GmbH o. J. 
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unabhängig davon, über welchen Status diese verfügen und ob ein Aufenthaltstitel vorliegt oder nicht. 

Insbesondere in Bezug auf Flüchtlingskinder ist es von Bedeutung, dass der gewöhnliche Aufenthalt 

(§ 30 Abs. 3 Satz 2 SGB I) und nicht der Wohnsitz für den Rechtsanspruch auf Betreuung maßgebend 

ist.139 

An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass je nach Betrachtungsweise, 

Begriffsverständnis, Definition und damit Operationalisierung das Merkmal Migration unterschiedlichen 

Menschen bzw. Gruppen zugeordnet wird. Deswegen können die Aussagen verschiedener 

Untersuchungen bspw. zu Bildungsbeteiligung, -verläufen/-übergängen und -erfolgen nicht ohne 

weiteres miteinander in Bezug gesetzt oder verglichen werden. So können durch die Zugrundelegung 

der Staatsangehörigkeit mögliche Effekte von Migration unterbewertet werden.140 An der Definition 

des statistischen Bundesamtes orientierend, hat jede Person einen Migrationshintergrund, wenn sie 

selbst oder eines ihrer Elternteile mit einer anderen als der deutschen Staatsangehörigkeit geboren 

wurde.141 

 

Aufgrund der eingeschränkten Datenlage können nur vereinzelte Aussagen zu den sprachlichen 

Kompetenzen von Kindern mit Migrationshintergrund unmittelbar vor der Einschulung gemacht 

werden. Seit Beginn der 1990er Jahre bis 2004 ist die Bildungsbeteiligung von Kindern über 3 Jahren 

mit Migrationshintergrund bundesweit bis zum Schuleintritt angestiegen. Dabei zeigte sich eine 

zeitliche Verzögerung von ungefähr 10 Jahren bei der Erreichung der gleichen Beteiligungsquoten wie 

bei Kindern ohne Migrationshintergrund. Nach 2009 änderte sich die Beteiligungsquote von Kindern 

mit Migrationshintergrund im Kindergartenalter nicht mehr stark. In den letzten Jahren ist sie auf ca. 

90 % angestiegen, was jedoch teilweise auf Veränderungen der Bevölkerungsstatistik zurückzuführen 

ist. Demnach werden Angebote der frühkindlichen Bildung von einem Großteil der Kinder mit 

Migrationshintergrund und deren Familie bis zum Schuleintritt in Anspruch genommen. 

Im Gegensatz dazu ist die Bildungsbeteiligung von Kindern mit Migrationshintergrund unter 3 Jahren 

geringer, auch wenn sie sich von 11 % 2009 auf 22 % zu 2015 verdoppelt hat. Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass Familien mit Migrationshintergrund bis 2013 tendenziell schlechtere Chancen 

auf einen Kindertagesstättenplatz hatten. Ein Grund hierfür war das Fehlen des rechtlich definierten 

                                                      
139 Vgl. Landkreis Wittenberg 2016, S.19 
140 Vgl. Autorengruppe 2016, S.170 
141 Vgl. Statistisches Bundesamt 2017b, S.4 
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Zugangskriteriums der Doppelerwerbstätigkeit. Seit 2015 scheinen nun auch Familien mit 

Migrationshintergrund vom Ausbau der Kindertagesstättenplatzangebote zu profitieren. 

Aktuell liegt der Anteil an betreuten Kindern unter 3 Jahren, die in ihrem gewohnten familiären Umfeld 

überwiegend kein Deutsch sprechen, bei 12 %. Hingegen trifft dies sogar auf 19 % der in 

Kindertageseinrichtungen betreuten 3- bis 5-Jährigen zu. Dabei sind diese Daten von regionalen 

Bedingungen abhängig und unterscheiden sich daher stark.142 

Die folgenden Daten stammen von den statistischen Ämtern des Bundes und der Länder und liegen 

für 402 Landkreise sowie kreisfreie Städte in Deutschland vor.  

Abb. B 18: Anteil der Kinder mit mindestens einem Elternteil mit ausländischer Herkunft an den Kindern 
unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege143 im Landkreis Wittenberg, in 
Sachsen-Anhalt, Westdeutschland, Ostdeutschland und Deutschland (2012 bis 2016)* 

 

* Stichtag jeweils 01.03.  

¹ vor 2014: früheres Bundesgebiet ohne Berlin 

² die ausgewiesenen Zahlen für Ostdeutschland schließen jeweils Berlin mit ein 
 vor 2014: neue Bundesländer mit Berlin 
 
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder: Kindertagesbetreuung regional, Ausgaben 2012 - 2016, 
eigene Darstellung 
 

Ungefähr ein Fünftel der bundesweit 719.600 Kinder unter 3 Jahren in der Kindertagesbetreuung wies 

zum 01.03.2016 einen Migrationshintergrund auf, d. h. mindestens ein Elternteil war ausländischer 

Herkunft. Dabei hat ungefähr ein Viertel der betreuten Kinder in den westdeutschen Bundesländern 

einen Migrationshintergrund. In Ostdeutschland gab es neben Berlin (25,8 %) nur vier weitere Städte, 

in denen sich der Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund in Kindertagesstätten auf mindestens 

10 % belief. Hierzu gehörte neben Erfurt und Frankfurt (Oder) auch Jena. Die Werte kursierten hierbei 

zwischen 10 % bis 12,7 % Migrationsanteil. In Sachsen-Anhalt galt dies lediglich für Halle an der 

Saale (10,6 %). Mit Ausnahme der genannten Städte lag der Anteil von Kindern mit 

Migrationshintergrund im Verhältnis zu allen betreuten Kindern zumeist sogar unter 5 %.144  

2016 wiesen im Landkreis Wittenberg 3,3 % und in Sachsen-Anhalt 4,7 % der Kinder unter 3 Jahren 

in Kindertageseinrichtungen und in der öffentlich geförderten Kindertagespflege einen 

Migrationshintergrund auf.  

 

                                                      
142 Vgl. Autorengruppe 2016, S.170f. 
143 die nicht zusätzlich eine Kindertageseinrichtung besuchen 
144 Vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2016b 
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Abb. B 19: Anteil der Kinder mit mindestens einem Elternteil mit ausländischer Herkunft an den Kindern 
von 3 bis unter 6 Jahren in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege145 im Landkreis 
Wittenberg, in Sachsen-Anhalt, Westdeutschland, Ostdeutschland und Deutschland (2012 bis 2016)* 

 

* Stichtag jeweils 01.03.  

¹ vor 2014: früheres Bundesgebiet ohne Berlin 

² die ausgewiesenen Zahlen für Ostdeutschland schließen jeweils Berlin mit ein  
 vor 2014: neue Bundesländer mit Berlin 
 
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder: Kindertagesbetreuung regional, Ausgaben 2012 - 2016, 
eigene Darstellung 
 

Bei den Kindern von 3 bis unter 6 Jahren betrug der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund, d. h. 

mindestens ein Elternteil war ausländischer Herkunft, 2016 im Landkreis Wittenberg 4,7 %, in 

Sachsen-Anhalt 7,4 % und in Ostdeutschland 14,6 %. Der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund 

an den 3- bis unter 6-jährigen betreuten Kindern war in Deutschland mit 29,6 % und in 

Westdeutschland mit 33,4 % deutlich höher.146 

Tab. B 5: Anteil der Kinder mit ausländischer Herkunft mindestens eines Elternteils an betreuten Kindern 

in Kindertageseinrichtungen in den kreisangehörigen Städten im Landkreis Wittenberg (01.03.2016) 

Stadt 
Anteil Kinder mit ausländischer Herkunft mind. eines 

Elternteils an betreuten Kindern insgesamt in % 

Annaburg 8,8 

Bad Schmiedeberg 2,8  

Coswig (Anhalt) 1,7  

Gräfenhainichen 7,4  

Jessen (Elster) 4,5  

Kemberg 1,1  

Oranienbaum-Wörlitz 4,3  

Lutherstadt Wittenberg 6,2  

Zahna-Elster 2,2  

Landkreis Wittenberg 4,9  

Sachsen-Anhalt 6,7  

 
Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, aggregierte Daten Fachdienst Jugend und Schule Landkreis 

Wittenberg, eigene Berechnung und Darstellung 

                                                      
145 die nicht zusätzlich eine Kindertageseinrichtung besuchen 
146 Vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2016b, S.32ff. 

2012 2013 2014 2015 2016

Landkreis Wittenberg 3,9 4,1 4,0 3,8 4,7

Sachsen-Anhalt 6,1 6,3 6,1 6,5 7,4

Westdeutschland¹ 32,6 32,5 32,2 32,8 33,4

Ostdeutschland² 13,1 12,9 12,9 13,3 14,6

Deutschland 28,8 28,6 28,3 28,9 29,6
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Die Tabelle zeigt auf, welchen Anteil Kinder mit Migrationshintergrund an den betreuten Kindern in 

Kindertageseinrichtungen zum 01.03.2016 in den kreisangehörigen Städten im Landkreis Wittenberg 

und in Sachsen-Anhalt hatten. Bei diesen Berechnungen wurden Kinder aus den Betreuungsarten 

Kinderkrippe, Kindergarten und Hort zusammengefasst. Der Anteil der Kinder mit mindestens einem 

ausländischen Elternteil an den betreuten Kindern insgesamt betrug im Landkreis Wittenberg zum 

01.03.2016 4,9 %. Dabei variierte der Anteil in den einzelnen kreisangehörigen Städten zwischen  

1,1 % (Stadt Kemberg) und 8,8 Prozent (Stadt Annaburg). Zum 01.03.2016 betrug der prozentuale 

Anteil der betreuten Kinder, in deren Familie vorrangig nicht Deutsch gesprochen wurde, 2,1 %. 

In Sachsen-Anhalt lagen beide Werte über denen des Landkreises Wittenberg. Im Land betrug der 

Anteil der Kinder mit mindestens einem ausländischen Elternteil an den Kindern, die insgesamt 

betreut wurden, 6,7 % und der Anteil der Kinder, bei denen die vorrangig in der Familie gesprochene 

Sprache nicht Deutsch war, 3,4 %147 148 Bei der Interpretation der Daten ist zu beachten, dass der 

Anteil maßgeblich davon abhängt, wie viele Menschen mit Migrationshintergrund bzw. Fluchterfahrung 

in den einzelnen Städten zum jeweiligen Stichtag leben. Die Anzahl der Asylbewerber und betreuten 

Kinder mit Migrationshintergrund ist im Jahresverlauf starken Schwankungen und verschiedenen 

Einflussfaktoren wie Platzkapazitäten in den Kindertageseinrichtungen unterworfen. 

Jahresdurchschnittswerte könnten aussagekräftigere Werte als Monatsstichtage liefern.  

Ausländische Kinder und ihre Eltern sind in Kindertageseinrichtungen des Landkreises Wittenberg 

willkommen. Minderjährige Flüchtlinge bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang haben nach § 3 

Abs. 1 KiFöG Anspruch auf Betreuung und Förderung in Kindertageseinrichtungen, wenn ihr 

gewöhnlicher Aufenthalt im Landkreis Wittenberg liegt. Voraussetzung für den Besuch einer 

Einrichtung sind eine amtsärztliche Untersuchung sowie eine Impfberatung.  

Die Anmeldung für einen Platz erfolgt in den einzelnen Kindertagesstätten, bei den zuständigen 

Kommunen oder dem Träger der Einrichtung. Es besteht die Möglichkeit, entsprechend dem Wunsch- 

und Wahlrecht im Ort zwischen den verschiedenen Tageseinrichtungen auszuwählen, um den 

individuellen Bedürfnissen, den Neigungen und Interessen der Kinder zu entsprechen. Zur 

Sicherstellung chancengleicher Partizipation von Kindern mit Migrationshintergrund müssen ihre 

spezifischen Bedarfe an Förderung und Unterstützung berücksichtigt werden. Konzeptionell stehen 

verschiedene Angebote zur Verfügung. So gibt es u. a. zwei bilinguale Betriebskindertagesstätten 

(englisch-deutsch), in denen Muttersprachler die Kinder aktiv begleiten und Sprache altersgerecht 

vermitteln. Weiterhin nehmen Kindertageseinrichtungen an unterschiedlichen Förder- und 

Modellprojekten teil149, die bereits eingangs beschrieben wurden. 

In Sachsen-Anhalt gibt es die beiden Servicestellen ĂInterkulturelles Lernen in Kitañ und 

ĂInterkulturelles Lernen in Schulen in Sachsen-Anhaltñ. Dabei handelt es sich um Anlauf- und 

Beratungsstellen für pädagogische Fachkräfte aus Schulen und Kindertagesstätten. Sie bieten 

Unterstützung bei der Elternarbeit und bei der Entwicklung von Projekten und 

Handlungskonzeptionen. Sie stellen eine Online-Plattform und Materialien für die Erstellung von 

interkulturellen Lernangeboten zur Verfügung.150
 

 

 

                                                      
147 Vgl. Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, aggregierte Daten Fachdienst Jugend und Schule Landkreis Wittenberg, 
eigene Berechnung und Darstellung 
148 Unterschiede zur zuvor vorgestellten Statistik resultieren daraus, dass hier nur Kinder aus Kindertageseinrichtungen und 
auch Kinder aus der Betreuungsart Hort berücksichtigt wurden. 
149 Vgl. Landkreis Wittenberg 2017b, S.21 
150 Vgl. Landesnetzwerk Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt (LAMSA) e. V. o. J. 
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B 5 Personal in Kindertagesstätten und Kindertagespflege 

Das folgende Teilkapitel gibt einen Überblick über das Personal von Kindertageseinrichtungen und 

Kindertagespflege. Dabei werden Anzahl der Tätigen, deren Altersstruktur, deren Qualifikation und der 

Beschäftigungsumfang genauer betrachtet. 

B 5.1 Personalausstattung 

Am 01.03.2016 waren insgesamt 1.128 Personen in den Kindertageseinrichtungen im Landkreis 

Wittenberg tätig, davon waren 971 Personen (86,01 %) pädagogisches, Leitungs- und 

Verwaltungspersonal und 157 Personen hauswirtschaftlich/technisches Personal.151  

Der Frauenanteil des pädagogischen, Leitungs- und Verwaltungspersonals reduzierte sich von 99,6 % 

(2008) geringfügig, aber recht kontinuierlich, auf 96,5 % (2017) im Landkreis Wittenberg. In Sachsen-

Anhalt verminderte sich der Anteil der Frauen am pädagogischen, Leitungs- und Verwaltungspersonal 

zeitgleich von 98,4 % auf 94,8 %.152 

Abb. B 20: Entwicklung des pädagogischen, Leitungs- und Verwaltungspersonals im Landkreis 
Wittenberg (2008 bis 2017)* 

 

* Stichtag bis 2008 15.03., seit 2009 jeweils 01.03. 

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Kommunale Bildungsdatenbank, eigene Darstellung 
 

Das pädagogische, Leitungs- und Verwaltungspersonal erhöhte sich im Landkreis Wittenberg von 

2008 zu 2017 um 32,8 % (Sachsen-Anhalt: 34,9 %) und von 2015 zu 2017 um 7,9 % (Sachsen-

Anhalt: 8,3 %). Die Anzahl des pädagogischen Personals153 steigerte sich dabei von 2008 zu 2017 im 

Landkreis Wittenberg um 29,8 % (Sachsen-Anhalt: 30,9 %) und von 2015 zu 2017 um 8,7 % 

(Sachsen-Anhalt: 7,7 %).  

                                                      
151 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, aggregierte Daten Fachdienst Jugend und Schule Landkreis Wittenberg, eigene 
Berechnung und Darstellung 
152 Vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Kommunale Bildungsdatenbank und eigene Berechnung 
153 ĂPädagogisches Personal umfasst die Arbeitsbereiche Gruppenleitung, Zweit- bzw. Ergänzungskraft, Förderung von Kindern 
nach SGB VIII/SGB XII in der Tageseinrichtung (Eingliederungshilfe für behinderte Kinder) und gruppenübergreifend tätig.ñ 
(Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt 2017c) 
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Die rechnerische Zahl der Vollzeitstellen des pädagogischen Personals ist von 2008 zu 2017 im 

Landkreis Wittenberg um 41,1 % gestiegen, in Sachsen-Anhalt um 40,1 %. Werden die Jahre 2015 

und 2017 verglichen, erhöhte sich die rechnerische Zahl der Vollzeitstellen des pädagogischen 

Personals im Landkreis Wittenberg um 9,8 % und in Sachsen-Anhalt um 9,1 %. Wie bereits eingangs 

beschrieben, werden für Kinder unter 3 Jahren 0,18 Arbeitsstunden einer pädagogischen Fachkraft 

als Mindestpersonalschlüssel definiert, für Kinder von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht 0,08 

und für Schulkinder 0,05.154 

Der Ländermonitor Frühkindliche Bildungssysteme wies für den 01.03.2016 auf Grundlage der 

amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik für den Landkreis Wittenberg folgende Angaben zum 

Personalschlüssel in Kindertageseinrichtungen, also dem Verhältnis von der Anzahl der betreuten 

Kinder zu einer Fachkraft, aus: 

Tab. B 6: Personalschlüssel155 in Kindertageseinrichtungen im Landkreis Wittenberg (01.03.2016) 

Altersgruppe Personalschlüssel 

Krippengruppen (unter 3 Jahre) 1: 5,8 

Gruppen mit Kindern von 0 bis unter 4 Jahre 1: 6,8 

Kindergartengruppen (3 Jahre bis Schule) 1: 11,9 

Altersübergreifende Gruppen 1: 10,5 

 

Quelle: Ländermonitor Frühkindliche Bildungssysteme, eigene Darstellung 

Sachsen-Anhalt und der Landkreis Wittenberg wiesen 2016 für die Krippengruppen den gleichen 

Personalschlüssel auf, denn eine vollzeitbeschäftigte Fachkraft betreute rechnerisch 5,8 ganztags 

betreute Kinder. Der Personalschlüssel in Kindergartengruppen betrug in Sachsen-Anhalt 1:11,4 und 

im Landkreis Wittenberg 1:11,9. In Sachsen-Anhalt fielen die Werte damit besser aus als das 

ostdeutsche Mittel. Der Personalschlüssel verbesserte sich somit seit 2012 in Sachsen-Anhalt sowohl 

für die Krippengruppen (1:6,9) als auch für die Kindergartengruppen (1:12,5). Die Bertelsmann 

Stiftung empfiehlt für Kinder unter 3 Jahren einen Personalschlüssel von 1:3 und für Kinder ab 3 

Jahren einen Personalschlüssel von 1:7,5.156  

Auch die Betreuung von Kindern durch Tagespflegepersonen 157  ist in Sachsen-Anhalt möglich, 

wenngleich hierbei nur wenige Angebote im Land und im Landkreis Wittenberg im bundesweiten 

Vergleich bestehen.  

Tab. B 7: Entwicklung der Anzahl der Personen in der Kindertagespflege im Landkreis Wittenberg und in 
Sachsen-Anhalt (2008 bis 2017)* 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

WB 7 6 7 6 6 7 7 3 5 5 

SA 91 98 111 126 133 147 158 180 185 186 

 
* Stichtag bis 2008 15.03., seit 2009 jeweils 01.03. 

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Kommunale Bildungsdatenbank, Statistisches Landesamt 
Sachsen-Anhalt: Sozialleistungen. Tageseinrichtungen für Kinder und öffentlich geförderte Kindertagespflege, 
Ausgabe 2017, eigene Darstellung 
 
 

                                                      
154 Vgl. § 21 (2) KiFöG 
155 Es handelt sich um den Medianwert. Dies ist der Wert, welcher genau in der Mitte einer Datenverteilung liegt. Er wird auch 
als Zentralwert bezeichnet. 
156 Vgl. Bock-Famulla, Strunz & Löhle 2017, S.2 
157 Tagesmutter, Tagesvater 
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Die Tabelle gibt die Anzahl der Tagespflegepersonen von 2008 bis 2017 wieder. Es wird ersichtlich, 

dass die Anzahl der Personen in der Kindertagespflege im Landkreis Wittenberg sehr klein war, nur 

geringfügigen Schwankungen unterworfen war und sich von sieben Personen 2008 auf fünf Personen 

2017 verminderte. In Sachsen-Anhalt hingegen nahm die Anzahl der Personen in der 

Kindertagespflege im gleichen Zeitraum um 103,3 % zu. Im Landkreis Wittenberg waren im 

betrachteten Zeitraum alle Personen in der Kindertagespflege weiblich, in Sachsen-Anhalt reduzierte 

sich der Anteil der Frauen von 100 % (2008) auf 92,5 % (2017).  

B 5.2 Qualifikation des Personals 

Die nachfolgende Tabelle gibt den Anteil der Berufsausbildungsabschlüsse des pädagogischen, 

Leitungs- und Verwaltungspersonals in Kindertageseinrichtungen im Landkreis Wittenberg und in 

Sachsen-Anhalt am 01.03.2016 wieder.  

Tab. B 8: Berufsausbildungsabschlüsse158 des pädagogischen, Leitungs- und Verwaltungspersonals in 
Tageseinrichtungen im Landkreis Wittenberg und in Sachsen-Anhalt (01.03.2016) 

Berufsbildungsabschluss WB in % SA in % 

Hochschule 2,0 4,3  

Fachschule 91,6 86,0  

Berufsfachschule 2,1 3,2  

sonstige Ausbildungen 2,0  3,3  

in Ausbildung 1,4  2,2  

ohne Abschluss 1,0  1,0  

 
Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, aggregierte Daten Fachdienst Jugend und Schule Landkreis 
Wittenberg, eigene Berechnung und Darstellung 
 

Nur 1 % der pädagogisch Tätigen in Kindertageseinrichtungen im Landkreis Wittenberg und in 

Sachsen-Anhalt verfügte über keinen formalen Ausbildungsabschluss. Während in Sachsen-Anhalt 

4,3 % einen Hochschulabschluss, bspw. als Dipl.-Sozialpädagogen, Sozialarbeiter, Dipl.-Pädagogen, 

(Sozialpädagogen, Erziehungswissenschaftler), Dipl.-Heilpädagogen oder Staatlich anerk. 

Kindheitspädagogen (Master/Bachelor) hatten, waren es im Landkreis Wittenberg 2 %. Hingegen 

hatten im Landkreis Wittenberg 91,6 % und in Sachsen-Anhalt 86 % der pädagogisch Tätigen einen 

Abschluss von einer Fachschule. Dazu gehören zu einem großen Anteil Erzieher. Einen 

Berufsfachschulabschluss (bspw. Kinderpfleger, Familienpfleger oder soziale und medizinische 

Hilfeberufe) wiesen im Landkreis Wittenberg 2,1 % und in Sachsen-Anhalt 3,2 % auf. Über sonstige 

Berufsausbildungsabschlüsse, worunter bspw. sonstige soziale/sozialpädagogische Kurzausbildungen 

und Gesundheitsdienstberufe zählen, verfügte im Landkreis Wittenberg 2 % und in Sachsen-Anhalt 

3,3 % des pädagogischen, Leitungs- und Verwaltungspersonals. Noch in der Ausbildung befanden 

sich im Landkreis Wittenberg 1,4 % und in Sachsen-Anhalt 2,2 %.  

Von den fünf Tagespflegepersonen, welche am 01.03.2017 im Landkreis Wittenberg tätig waren, 

verfügten drei Personen über einen fachpädagogischen Berufsausbildungsabschluss und fünf 

Personen über einen abgeschlossenen Qualifizierungskurs.159  

 

 

                                                      
158 Allen Berechnungen liegen die exakten Zahlen zugrunde. Abweichungen bei Summen können durch Rundungsdifferenzen 
entstehen. 
159 Vgl. Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt 2017c 
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In Sachsen-Anhalt gibt es ein Landesmodellprojekt f¿r die neue Ausbildung zur ĂStaatlich gepr¿ften 

Fachkraft f¿r Kindertageseinrichtungenñ. Die Ausbildung umfasst drei Jahre, ist praxisorientiert und 

der theoretische Teil wird in Halle oder Stendal unterrichtet. Sie richtet sich an Personen unter 25 

Jahren, die über einen Realschulabschluss oder gleichwertigen Bildungsstand verfügen.160 

B 5.3 Alter des Personals 

Die Analyse der Altersgruppen des Personals von Kindertageseinrichtungen kann Hinweise auf 

zukünftigen Personalbedarf geben. Die Altersverteilung des pädagogischen, Leitungs- und 

Verwaltungspersonals in Kindertageseinrichtungen des Landkreises Wittenberg am 01.03.2017 

ähnelte der von Sachsen-Anhalt. Die Analyse der Altersstruktur von freien und öffentlichen Trägern im 

Landkreis Wittenberg 2016 und 2017 zeigt, dass die freien Träger einen höheren Anteil an Personal 

unter 30 Jahren und von 50 Jahren und älter hatten.  

In Sachsen-Anhalt hatten die freien Träger in den Jahren 2016 und 2017 einen höheren Anteil des 

pädagogischen, Leitungs- und Verwaltungspersonals, welches unter 30 Jahre war und einen 

geringeren Anteil an Personal, welches 50 Jahre und älter war, als die öffentlichen Träger.161 

Abb. B 21: Altersstruktur pädagogisches, Leitungs- und Verwaltungspersonal in 

Kindertageseinrichtungen im Landkreis Wittenberg (2008, 2010, 2012 bis 2017)* 

 

* Stichtag bis 2008 15.03., seit 2009 jeweils 01.03. 

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Kommunale Bildungsdatenbank, eigene Berechnung und 
Darstellung 
 

Wird die Entwicklung der Altersstruktur des Personals in Kindertageseinrichtungen von 2008 bis 2017 

betrachtet, fällt auf, dass die Altersgruppe der unter 30-Jährigen sowohl in Wittenberg (+ 14,4 

Prozentpunkte) als auch in Sachsen-Anhalt (+ 12,5 Prozentpunkte) deutlich angestiegen ist. Der Anteil 

des pädagogischen, Leitungs- und Verwaltungspersonals in Kindertageseinrichtungen zwischen 40 

bis unter 50 Jahren reduzierte sich hingegen sowohl im Landkreis Wittenberg (- 12,5 Prozentpunkte) 

als auch in Sachsen-Anhalt (- 15,4 Prozentpunkte).  

 

 

 

 

                                                      
160 Vgl. Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration o. J.d 
161 Vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Kommunale Bildungsdatenbank, eigene Berechnung 
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Tab. B 9: Durchschnittsalter pädagogisches, Leitungs- und Verwaltungspersonal in 
Kindertageseinrichtungen im Landkreis Wittenberg und in Sachsen-Anhalt (2012 bis 2016)* 

  2012 2013 2014 2015 2016 

WB 

insgesamt 45,9 46,3 45,1 45,3 44,8 

männlich 31,9 33,6 30,3 32,5 29,7 

weiblich 46,2 46,4 45,4 45,7 45,3 

SA 

insgesamt 45,7 45,3 44,9 44,8 44,5 

männlich 34,4 34,7 34,3 34,5 33,9 

weiblich 46,0 45,7 45,3 45,3 45,1 

 
* Stichtag jeweils 01.03. 
 
Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, unveröffentlichte Zuarbeit zur KiJuHi-Statistik 

 

Das Durchschnittsalter des pädagogischen, Leitungs- und Verwaltungspersonals in 

Tageseinrichtungen im Landkreis Wittenberg hat sich von 45,9 Jahre (2012) leicht erhöht auf 46,3 

Jahre (2013) und ist dann tendenziell leicht gesunken auf 44,8 Jahre (2016). Das Durchschnittsalter 

nach Geschlecht war ebenfalls Schwankungen unterworfen. Tendenziell ist dabei das 

Durchschnittsalter des männlichen pädagogischen, Leitungs- und Verwaltungspersonals in 

Tageseinrichtungen im Betrachtungszeitraum im Landkreis Wittenberg von 31,9 Jahre auf 29,7 Jahre 

und des weiblichen Personals von 46,2 Jahre auf 45,3 Jahre zurückgegangen.  

2008 waren von den sieben Personen in der Tagespflege im Landkreis Wittenberg zwei 30 bis unter 

40 Jahre, vier 40 bis unter 50 Jahre und eine 50 Jahre und mehr. Im Jahr 2017 war von den fünf 

Personen in der Kindertagespflege eine Person 40 bis unter 50 Jahre und vier 50 Jahre oder älter. In 

Sachsen-Anhalt hat sich im betrachteten Zeitraum der Anteil der Personen in der Kindertagespflege in 

der Altersgruppe 40 bis unter 50 Jahre um 9,5 Prozentpunkte auf 30,1 % gemindert, während der 

Anteil der Altersgruppe 30 bis unter 40 Jahre um 6 Prozentpunkte auf 29 % und in der Altersgruppe 

ab 50 Jahre um 7,5 Prozentpunkte auf 36 % stieg. 

B 5.4 Beschäftigungsumfang des Personals 

Abb. B 22: Beschäftigungsumfang162 des Personals in Kindertageseinrichtungen im Landkreis Wittenberg 
und in Sachsen-Anhalt (01.03.2016) 

 

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, aggregierte Daten Fachdienst Jugend und Schule Landkreis 
Wittenberg, eigene Berechnung und Darstellung 

 
 

                                                      
162 Allen Berechnungen liegen die exakten Zahlen zugrunde. Abweichungen bei Summen können durch Rundungsdifferenzen 
entstehen. 
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Während im Landkreis Wittenberg zum Stichtag 01.03.2016 46,4 % des Personals der 

Kindertageseinrichtungen mindestens 32 Wochenstunden beschäftigt war, betrug der Anteil in 

Sachsen-Anhalt 56,8 %. Bei einer genaueren Betrachtung der Abbildung wird zudem deutlich, dass im 

Landkreis Wittenberg mit 39,4 % ein höherer Anteil zwischen 21 bis unter 32 Wochenstunden 

beschäftigt war als in Sachsen-Anhalt (30,9 %). Dahingegen waren verhältnismäßig weniger 

Beschäftigte von Kindertageseinrichtungen im Landkreis Wittenberg mit 32 bis unter 38,5 

Wochenstunden (Landkreis Wittenberg: 31,1 %; Sachsen-Anhalt: 34,3 %) und 38,5 und mehr 

Wochenstunden (Landkreis Wittenberg 15,2 %; Sachsen-Anhalt: 22,5 %) eingestellt.  

 

B 5.5 Exkurs: Erzieherausbildung im Landkreis Wittenberg 

Die Bedarfe an Fachkräften für den Teilarbeitsmarkt frühe Bildung haben sich im Landkreis 

Wittenberg mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Förderung und Betreuung von Kindern in 

Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt (KiFöG) deutlich erhöht163. Dies 

liegt einerseits an der Erhöhung des Mindestpersonalschlüssels gem. § 21 Abs. 2 KiFöG und 

andererseits an der Einführung des Ganztagsanspruchs bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang (§ 

3 Abs. 1 KiFöG).  

Zudem betrug der Anteil der über 50-Jährigen des pädagogischen-, Leitungs- und 

Verwaltungspersonals in Kindertageseinrichtungen im Landkreis Wittenberg im Jahr 2017 bereits  

43,3 %. Durch die eingangs beschriebenen demografischen Entwicklungen, ist von einer steigenden 

Zahl älterer Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen auszugehen. Infolgedessen steigt der Bedarf an 

pädagogischen Fachkräften bei den Trägern der Kindertageseinrichtungen.  

 

Es ist anzunehmen, dass so zukünftig nicht genügend qualifiziertes Personal für 

Kindertageseinrichtungen vorgehalten werden kann. Die Betreuung, Bildung, Erziehung und 

Förderung der Kinder in Tageseinrichtungen muss jedoch durch eine ausreichende Zahl 

pädagogischer Fachkräfte gesichert werden (§ 21 Abs. 1 KiFöG). Geeignete pädagogische Fachkräfte 

sind gem. § 21 Abs. 3 Nr. 1 KiFöG an erster Stelle staatlich anerkannte Erzieher.  

 

                                                      
163 Vgl. Landkreis Wittenberg 2015a, S.33 
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Für das Arbeitsfeld Kindertageseinrichtungen befähigen neben dem Qualifikationsprofil staatlich 

anerkannter Erzieher die Ausbildungen zum staatlich anerkannten Sozialassistenten sowie zum 

staatlich anerkannten Kinderpfleger.164 Seit 2004 gibt es zudem Bachelor- und Masterstudiengänge, 

welche gezielt für das Arbeitsfeld Kindertageseinrichtung qualifizieren. 165  Von den verschiedenen 

möglichen Ausbildungswegen kann im Landkreis Wittenberg der staatlich geprüfte Sozialassistent 

absolviert werden, welcher die Tätigkeit der Erzieher und Heilerziehungspfleger unterstützen kann. 

Die 2-jährige Ausbildung wird durch die Berufsbildenden Schulen des Landkreises Wittenberg 

angeboten. Außerdem kann die zweijährige Berufsfachschule Sozialpflege absolviert werden, welche 

einen Hauptschulabschluss voraussetzt und mit dem Realschulabschluss/erweiterten 

Realschulabschluss abschließt.  

Bundesweit ist die Anzahl der Fachschulen für Sozialpädagogik sowie die Zahl der Absolventen einer 

Erzieherausbildung in den letzten Jahren deutlich gestiegen.166  Weil auch zukünftig im Landkreis 

Wittenberg mit einem Anstieg der Auszubildenden zu rechnen ist, wäre die Neueinführung des 

Bildungsganges ein bedeutender Gewinn. Der Landkreis Wittenberg hat daher zum Schuljahr 2016/17 

sowie zum Schuljahr 2017/18 die Neueinf¿hrung des Bildungsganges ĂFachschule f¿r 

Sozialpªdagogikñ beantragt. Die wohnortnahe Ausbildung w¿rde die Chance für eine höhere Zahl von 

Absolventen und einen Verbleib der Fachkräfte im Landkreis Wittenberg erhöhen. Die Wege für die 

Fachschüler würden sich verringern, eine engere Verzahnung von Theorie und Praxis wäre möglich, 

d. h. eine engere Zusammenarbeit zwischen einer örtlichen Fachschule und den z.Zt. 120 

Tageseinrichtungen (Stand Oktober 2017) im Landkreis Wittenberg. Angesichts des 

Fachkräftebedarfs ist eine aktive Rekrutierungspolitik vor Ort zwingend erforderlich.167 

Außerdem könnten auch die in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegenen 

Gastschülerzahlen an den Berufsschulzentren ĂHugo Junkersñ in Dessau-RoÇlau und ĂAugust von 

Parsevalñ in Bitterfeld-Wolfen wieder reduziert werden (sh. Abb. B 23). Die für das Schuljahr 

2017/2018 vorliegenden Gastschulanträge lassen vermuten, dass die durch den Landkreis Wittenberg 

geleisteten Beiträge weiter steigen werden. Auch für die Schüler bzw. die Personensorgeberechtigten 

entstehen durch die auswärtige Beschulung unnötige finanzielle Belastungen. Durch die auswärtige 

Beschulung entstehen zudem deutlich längere Schülerbeförderungszeiten.  

Sowohl die dargestellte Entwicklung der Gastschülerzahlen als auch die Schülerzahlen in den 

Berufsfachschulen an der BbS Wittenberg (sh. Abb. B 24), bestätigen den langfristigen Bedarf für die 

Neueinf¿hrung des Bildungsganges ĂFachschule f¿r Sozialpªdagogikñ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
164 Vgl. Deutsches Jugendinstitut e. V. (DJI) 2017, S.119 
165 früh- bzw. kindheitspädagogische Studiengänge: Kindheitspädagogik, Erziehungswissenschaft, Soziale Arbeit, 
Sozialpädagogik  
166 Vgl. Deutsches Jugendinstitut e. V. (DJI) 2017, S.139 
167 Vgl. Landkreis Wittenberg 2015a, S.33 
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Abb. B 23: Gastschulverhältnisse in Dessau-Roßlau und Anhalt-Bitterfeld (Schuljahre 2014/15 bis 
2016/17) 

 

Quelle: Landkreis Wittenberg, Schulentwicklungsplanung 

Abb. B 24: Schüler der Berufsfachschule Sozialassistenz und Berufsfachschule Sozialpflege an der BbS 
Wittenberg (Schuljahre 2014/15 bis 2016/17) 

 

Quelle: Landkreis Wittenberg, Schulentwicklungsplanung 

Es ist anzunehmen, dass auch die Ausbildungsgänge Sozialassistenz und Sozialpflege an den 

Berufsbildenden Schulen des Landkreises Wittenberg an Attraktivität gewinnen würden, da ein 

Großteil der absolvierenden Schüler eine Erzieherausbildung anstrebt. Die Ausbildung zum 

Sozialassistenten wird daher meist als Vorstufe zur Erzieherausbildung genutzt, was sich auch in dem 

geringen Anteil an Absolventen der Sozialassistenzausbildung in den Kindertageseinrichtungen 

widerspiegelt.168 

Darüber hinaus ist die Einführung der Fachoberschule Sozialwesen erstrebenswert. Hier könnten 

Schüler mit Realschulabschluss in zwei Jahren (Klassenstufen 11 und 12) die Fachhochschulreife 

erwerben. So wäre ein Studium an einer beliebigen Fachhochschule im direkten Anschluss möglich.  

 

 

                                                      
168 Vgl. Deutsches Jugendinstitut e. V. (DJI) 2017, S.120 
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B 6 Frühe Hilfen und Kinderschutzfachstelle 

Frühe Hilfen sollen Eltern u. a. über Bildungsangebote unterstützen und befähigen ihren 

Erziehungsauftrag zu erfüllen. Die Kinderschutzfachstelle ist Träger von Fortbildungsangeboten für 

pädagogische Fachkräfte, insbesondere zur Thematik des Kinderschutzes.  

Frühe Hilfen 

Der Begriff Frühe Hilfen beschreibt das breite Feld der Hilfsangebote für werdende Eltern und 

Familien mit jungen Kindern. Der Schwerpunkt der Unterstützungsangebote liegt dabei auf Familien 

mit Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren.  

Ziel  

Á gesunde und sichere Entwicklung der Kinder sowie individuelle Entfaltung 

Á (werdende) Eltern durch Unterstützung entlasten und in Erziehungs- und 

Beziehungskompetenz stärken 

Á Unterstützungsbedarfe möglichst früh erkennen und Angebote vermitteln 

Á negativen Entwicklungsverläufen vorbeugen und Wohlergehen der Kinder schützen 

Angebote 

Á universelle Angebote für alle Eltern (primäre Prävention) 

Á gezielte Angebote für belastete Familien mit Risikofaktoren, z. B. Überforderung der Eltern oder 

Einschränkung der Gesundheit des Kindes (sekundäre Prävention)                      

Á Netzwerke für Eltern und Koordinierungsstelle helfen Angebote zu vermitteln 

Schwerpunkte bei der Umsetzung 

Á Netzwerkkoordination (Zusammenarbeit im Netzwerk, Kommunikations- und 

Informationsstruktur, Präventionsangebote, Öffentlichkeitsarbeit) 

Á Einsatz von Familienhebammen 

Á Willkommensbesuche 

Netzwerkstelle Kinderschutz 

Der Landkreis Wittenberg betreibt eine eigene Kinderschutzfachstelle. Präventive Aufgabe des 

Kinderschutzes ist es, verbindliche Strukturen der Zusammenarbeit der zuständigen Leistungsträger 

und Institutionen im Kinderschutz mit dem Ziel aufzubauen und weiterzuentwickeln, sich gegenseitig 

über das jeweilige Angebot und Aufgabenspektrum zu informieren, strukturelle Fragen der 

Angebotsgestaltung und -entwicklung zu klären sowie Verfahren im Kinderschutz aufeinander 

abzustimmen. Die Kinderschutzfachstelle ist damit eine wichtige Anlaufstelle für die Fachberatung 

weiterer Institutionen, Einrichtungen und Organisationen. Zur Weiterentwicklung der Kompetenzen 

aller Beteiligten im Umgang mit Anliegen des Kinderschutzes werden außerdem Fortbildungen, 

Fachtage, Fachvorträge und Workshops zum Thema Kinderschutz organisiert und durchgeführt. 

Neben Sensibilisierung und fachlicher Weiterbildung der Fachkräfte werden Bedarfe der einzelnen 

Netzwerkpartner erarbeitet. Die Kinderschutzfachstelle des Fachdienstes Jugend und Schule 

gewährleistet zudem die Organisation von fachspezifischen Arbeitskreisen.  
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B 7 Übergang in die Grundschule 

Die Menschen haben in ihrem Lebensverlauf eine Vielzahl von Bildungsübergängen zu bestreiten. Die 

persönliche Lebenssituation verändert sich innerhalb dieser Prozesse zum Teil entscheidend und 

erfordert individuelle Bewältigungsstrategien innerhalb der neuen Bildungssituation. Der frühe 

Bildungsübergang vom Elementar- in den Primarbereich ist von besonderer Bedeutung für die Kinder 

und angehörigen Familien. Wie bereits eingangs erläutert, stellen frühkindliche Bildungserfahrungen 

die Weichen für erfolgreiches lebenslanges Lernen. Kinderkrippe und Kindergarten nehmen somit 

vermehrt Aufgaben als Bildungseinrichtungen wahr. Dabei geht es auch um die Vorbereitung auf den 

Primarbereich durch das Hinwirken auf Anschlussfähigkeit und Kompetenzentwicklung für weitere 

Lernprozesse. Mit dem Übergang geht ein institutioneller Systemwechsel der Bildungsinstanzen 

einher. Während der konzeptionelle Schwerpunkt der Kindertageseinrichtungen auf der spielerischen 

Begleitung und Förderung der Kinder basiert, müssen sie sich in der Schule an neue zeitliche und 

räumliche Strukturen gewöhnen, wobei vor allem das Lernen im Mittelpunkt des Tagesablaufes steht.  

Für diesen ersten großen Bildungsübergang ist die Zusammenarbeit zwischen Eltern und beteiligten 

Akteuren, wie Leitungsebenen der Schulen und Kindertageseinrichtungen, Schulträgern, 

Sprachförderkräften, sozialpädagogischen Fachkräften, Sozialarbeitern, Schulaufsicht sowie weiteren 

relevanten Trägern, wie Jugendhilfe und Verwaltungseinheiten von großer Bedeutung. Weitere 

wesentliche Erfolgsfaktoren sind die Abstimmung von Bildungs- und Erziehungskonzepten sowie die 

Steuerung und Gestaltung durch die Kommune als Bildungsort. Kommunales Bildungsmanagement 

fokussiert dabei auch die nachhaltige Gestaltung und strategische Koordinierung von 

Bildungsübergängen in der Region. Mit Hilfe eines Übergangsmanagements können nicht nur der 

Übergang zwischen einzelnen Bildungsinstitutionen optimaler gestaltet, sondern auch regionale 

Kooperationspartnerschaften sowie Netzwerkstrukturen analysiert und verbessert werden.  

Die beteiligten Akteure werden aktiv unterstützt, der fachliche Austausch innerhalb der Kommune 

gefördert und somit die Verzahnung und Durchlässigkeit des Bildungsübergangs verbessert. Beim 

Übergang Kindertagesstätte - Schule kommt es maßgeblich darauf an, Kinder und deren Familien zu 

unterstützen, indem bspw. in einem partnerschaftlichen Kontext über frühkindliche sowie 

sozialpädagogische Angebote berichtet wird.  
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Von Bedeutung ist die Entwicklung und Vereinbarung eines lokalen Konzeptes oder einer Strategie für 

den Übergang, welcher strategisch und zentral koordiniert wird. Weitere mögliche Ansatzpunkte sind 

Leitbilder, Entwicklungslinien, Leitfäden oder Handbücher sowie die (Weiter-)Entwicklung von 

Qualitätskriterien und Kooperationsvereinbarungen. Wichtig sind zudem begleitende Steuerungs- und 

Umsetzungsgruppen sowie regelmäßige Analyse-, Steuerungs- und Evaluationsprozesse, welche 

durch ein kommunales Bildungsmonitoring unterstützt werden können. 

Dazu gehören auch regelmäßige Austauschformen wie Konferenzen, Informationsabende, Gremien, 

Beiräte, Stammtische oder Übergangsteams. Mögliche Maßnahmen sind Elternarbeit, 

Informationshefte, Schnuppertage oder der Einsatz von Instrumenten, die im Rahmen des Übergangs-

Qualitätsmanagements entwickelt werden, wie Handreichungen mit definierten Kompetenzbereichen 

inklusive konkretisierter Indikatoren, Übergangsbögen, Interviews, Sprachförderkataloge und 

Fortbildungen.169  

In der frühkindlichen Bildung gibt es verschiedene Übergänge, die Berücksichtigung finden sollten: 

Übergang vom Elternhaus in die Krippe oder den Kindergarten, von der Krippe in den Kindergarten, 

vom Kindergarten in die Schule oder von zu Hause in die Schule. Auch Tagesmütter und Horte sind 

für ein erfolgreiches Übergangsmanagement von Bedeutung.  

Sprachbildung- und Sprachentwicklung sind wichtige Bausteine für eine gelingende 

Kompetenzentwicklung und sollten für alle Kinder in den Alltag der Kindertagesstätte integriert 

werden. Die Professionalisierung sollte durch zeitliche und personelle Ressourcen weiter unterstützt 

werden.  

In Sachsen-Anhalt gab es bereits einheitliche Verfahren zur Sprachstandfeststellung, welche 

gesetzlich verankert waren, jedoch wieder eingestellt wurden. Zumeist wurden neben mangelnder 

Praktikabilität der Verfahren vor allem die Ergebnisse kritisiert, da diese in hohem Maße von der 

Tagesform der Kinder anhängig waren und so keine ganzheitliche Betrachtung des sprachlichen 

Entwicklungsstandes zuließen. Für die Feststellung eines Förderbedarfs im Bereich der sprachlichen 

Entwicklung werden in 13 Bundesländern ein bis zwei Jahre vor der Einschulung landesweite 

Sprachstandserhebungen durchgeführt. Dabei werden sehr unterschiedliche Verfahren angewendet. 

So differiert der Anteil der Kinder, bei denen ein Sprachförderbedarf festgestellt wird, zwischen 15 % 

in Brandenburg und 50 % in der Stadtgemeinde Bremerhaven. Oftmals erfolgen bei diesen Kindern 

zusätzliche Sprachfördermaßnahmen. Sachsen-Anhalt und zuletzt Nordrhein-Westfalen haben die 

landesweiten Sprachstandserhebungen abgeschafft. In diesen Ländern werden anstelle dessen 

Verfahren der Sprachentwicklungsbegleitung eingesetzt, bei denen das Sprachverhalten der Kinder 

systematisch beobachtet und dokumentiert sowie sprachliche Bildung in den Alltag der Kinder 

integriert wird.170 

Der Anteil der in einem Sprachtest als sprachförderbedürftig diagnostizierten 3- bis 5-Jährigen 

2013/14 betrug insgesamt 22 %. Bei den Jungen machte der Anteil dieser Kennzahl 25 %, bei den 

Mädchen 20 % aus. Wird nach dem höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss der Eltern 

differenziert, so betrug der Anteil der in einem Sprachtest als sprachförderbedürftig diagnostizierten 3- 

bis 5-Jährigen bei hohem Schulabschluss der Eltern 20 %, bei mittlerem Schulabschluss 29 % und bei 

niedrigem Schulabschluss 39 %. Wird nach der Familiensprache unterschieden, so belief sich der 

Anteil der in einem Sprachtest als sprachförderbedürftig diagnostizierten 3- bis 5-Jährigen auf 20 %, 

wenn die Familiensprache Deutsch ist und 39 % wenn die Familiensprache nicht Deutsch ist.171  

                                                      
169 Vgl. Transferinitiative Kommunales Bildungsmanagement, Agentur TransMit 2017, S.1ff. 
170 Vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2016, S.66 
171 Vgl. ebd., S.251 
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Sprachförderung und Sprachbildung werden im Rahmen der aktuellen Zuwanderung, insbesondere 

auch im Bereich der frühkindlichen Bildung, weiter an Bedeutung gewinnen. Förderliche Instrumente 

speziell für die Integration und Sprachbildung von Neuzugewanderten im Landkreis Wittenberg sind 

bspw. mehrsprachige Materialien in der Kindertagesstätte wie Bücher, Anamnese- und 

Entwicklungsbögen.  

B 7.1 Ergebnisse der Schuleingangsuntersuchung 

Der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst (KJGD) im Fachdienst Gesundheit der Kreisverwaltung 

Wittenberg schützt und fºrdert die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. ĂGesundheitliche 

Störungen sollen möglichst frühzeitig erkannt werden, um Entwicklungsstörungen vorzubeugen bzw. 

notwendige Hilfen zur Verh¿tung von Gesundheitsschªden zu vermitteln.ñ172 Der schulärztliche Dienst 

führt verschiedene Untersuchungen der Kinder in Kindertagesstätten und Schulen durch und berät 

Eltern und Erzieher zu verschiedenen Themen. Zudem führt er Untersuchungen nach dem 

Jugendarbeitsschutzgesetz und Begutachtungen zu Fragen der Eingliederungshilfe von Kindern mit 

drohender oder manifester Behinderung durch.  

Die schulpflichtig werdenden Kinder werden durch die Erziehungsberechtigten in den zuständigen 

Grundschulen ca. 1,5 Jahre vor Beginn der Schulpflicht angemeldet. Diese melden dem Kinder- und 

Jugendärztlichen Dienst die zu untersuchenden Kinder, welche dann ein Jahr vor der Einschulung in 

Anwesenheit der Eltern im Gesundheitsamt, in der Schule oder im Kindergarten untersucht wurden. 

Seit 2016 werden alle Einschüler im Gesundheitsamt untersucht, da dort optimale einheitliche 

Bedingungen vorherrschen.  

In der Schuleingangsuntersuchung (SEU) wird der körperliche, geistige, seelische und soziale 

Entwicklungsstand der Kinder untersucht. Dadurch können Bedarfe notwendiger Fördermaßnahmen 

und Behandlungen erkannt und eingeleitet werden.173 Die Ergebnisse werden anonymisiert und mit 

dem Einverständnis der Eltern zum Landesamt für Verbraucherschutz weitergeleitet und zentral für 

das Land Sachsen-Anhalt ausgewertet. Aufgrund stärkerer Abweichungen der 

Untersuchungsmethoden in Sachsen-Anhalt wurde 2011 eine Arbeitsgruppe gebildet, die eine 

Standardisierung der Befundung, Dokumentation und elektronischen Erfassung der 

Schuleingangsuntersuchung erarbeitete. 2014 hat der Landkreis bereits an der Pilotphase der neu 

standardisierten Untersuchung teilgenommen. Ab 2015 ist das neue Untersuchungs- und 

Dokumentationsmodell verbindliche Grundlage für alle Gesundheitsämter Sachsen-Anhalts. Somit ist 

ein Vergleich von Untersuchungsergebnissen erst ab 2015 sinnvoll. Die Eltern füllen einen 

Anamnesebogen aus, der u. a. verschiedene soziodemografische Variablen erfasst.  

Aufgrund der großen Bedeutsamkeit der Vorsorgeuntersuchungen für das Erkennen von 

Entwicklungsstörungen und Erkrankungen wird während der Einschulungsuntersuchung Einsicht in 

die Untersuchungshefte der Kinder genommen. 90,5 % der Kinder im Landkreis Wittenberg konnten 

das U-Heft bei der Schuleingangsuntersuchung für das Schuljahr 2017/18 vorweisen. Dabei variierte 

der Anteil der vorgelegten U-Hefte je betrachtetem Sozialraum174 zwischen 85,1 % (Wittenberg Stadt) 

und 97 % (Zahna-Elster).  

 

 

 

                                                      
172 Landkreis Wittenberg/Fachdienst Gesundheit 2016, S.14 
173 Vgl. Landkreis Wittenberg/Fachdienst Gesundheit 2016, S.13f. 
174 Sozialraum = die 9 kreisangehörigen Städte des Landkreises, Lutherstadt Wittenberg ist unterteilt in Stadt und Umland 
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Abb. B 25: Anteil vorgelegter Untersuchungshefte der Einschüler 2017/18 im Landkreis Wittenberg (2016) 

 

Anmerkung: Für die bessere Lesbarkeit wird bei der Y-Achse nur der Ausschnitt von 75 % bis 100 % dargestellt. 

Quelle: Landkreis Wittenberg, Fachdienst Gesundheit 

Exemplarisch wird die Teilnahmehäufigkeit der U7a dargestellt. Diese ist seit 2008 Leistung der 

gesetzlichen Krankenversicherung und wird um den 3. Geburtstag (34. - 36. Lebensmonat) 

durchgeführt. Bei 86,7 % der vorgelegten U-Hefte wurde die U7a im Landkreis nachgewiesen. In den 

verschiedenen Sozialräumen variieren die Inanspruchnahmen von 82,2 % bis 91,5 %. 

Abb. B 26: Teilnahmehäufigkeit der Einschüler 2017/18 an der Vorsorgeuntersuchung U7a im Landkreis 
Wittenberg (2016) 

 

Anmerkung: Für die bessere Lesbarkeit wird bei der Y-Achse nur der Ausschnitt von 75 % bis 100 % dargestellt. 

Quelle: Landkreis Wittenberg, Fachdienst Gesundheit 

Die Teilnahmehäufigkeit an U-Untersuchungen nimmt im Landkreis Wittenberg und in Sachsen-Anhalt 

mit zunehmendem Alter der Kinder ab. Die Inanspruchnahme der U-Untersuchungen im Landkreis 

Wittenberg ist trotz ansteigender Teilnahmezahlen noch nicht zufriedenstellend. Hier möchte der 
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Fachdienst Gesundheit gemeinsam mit den Kinderärzten und -einrichtungen die Eltern noch stärker 

sensibilisieren und erinnern. 2016 wurde die Vernetzung des Fachdienstes Gesundheit mit den 

Kindertageseinrichtungen intensiviert. Die Kindertagesstätten werden nun als ersten Schritt im 

jährlichen Entwicklungsgespräch die Inanspruchnahme der U-Untersuchungen erfassen und diese 

dem Fachdienst Gesundheit melden. Ab 2018 werden im Landkreis Wittenberg die 3-jährigen Kinder 

in Kindertageseinrichtungen wieder untersucht. Bei dem Screening soll der Fokus zum einem auf der 

Beeinträchtigung von Sinnesorganen (Seh-/Hörtest) und zum anderem auf der Erfassung des 

Entwicklungsstandes liegen. Ziel ist es, möglichst frühzeitig Kinder mit auffälligen Befunden zu 

erfassen und in die geeigneten Maßnahmen zu bringen.175 

Wünschenswert ist auch die optimierte Vernetzung mit den Kinderärzten. Im Land Brandenburg 

melden die Kinderärzte dem Gesundheitsamt die Nichtteilnahme an U-Untersuchungen, welches die 

Familien zum Gesprªch einlªdt. Erfahrungen zeigen, dass die Einrichtung eines ĂEinladewesensñ die 

Teilnahmezahl an U- und J-Untersuchungen signifikant erhöht.176 

Die Screeningbefunde der Schuleingangsuntersuchung der Untersuchungsjahre 2015 und 2016 

zeigen die große Bedeutung dieser zusätzlichen Pflicht-Vorsorgeuntersuchung, denn ein nicht 

unbeachtlicher Teil der Eltern wird auf erstmaligen oder erneuten Handlungsbedarf von notwendigen 

Maßnahmen hingewiesen. Abbildung B 28 gibt die Ergebnisse der SEU der Untersuchungsjahre 2015 

und 2016 wieder. Die Befundhäufigkeit der Einschüler liegt in den meisten Fällen über dem des 

Landesdurchschnitts, wobei anzumerken ist, dass dem Land nur Ergebnisse mit Zustimmung der 

Eltern übermittelt werden (nicht zugestimmt Untersuchungsjahr 2015 = 9,7 %; 2016 = 6,8 %). In der 

Gruppe der ĂNicht-Zustimmerñ befinden sich vor allem Kinder mit einer erhöhten Rate an 

Förderbedarf/pathologischen Befunden, ähnlich den Zahlen von Kindern mit niedrigem Sozialstatus177, 

so dass die zum Land übermittelten Zahlen zu positiv ausfallen. 

Abb. B 27: Screeningergebnisse der Schuleingangsuntersuchung im Landkreis Wittenberg (2015 und 
2016) 

 

Quelle: Landkreis Wittenberg, Fachdienst Gesundheit 

                                                      
175 Vgl. Landkreis Wittenberg/Fachdienst Gesundheit 2017 
176 Vgl. Landkreis Wittenberg/Fachdienst Gesundheit 2016, S.19 
177 Berechnung auf Grundlage des ĂBrandenburger Sozialstatusñ 
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Abb. B 28: ausgewählte Screeningergebnisse der Schuleingangsuntersuchung in Sachsen-Anhalt (2015 
und 2016) 

 

Quelle: Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt: Gesundheitsberichterstattung des Landes Sachsen-

Anhalt, Dokumentation der Schuleingangsuntersuchungen der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der 

Gesundheitsämter, eigene Darstellung 

Die Screeningbefunde der Untersuchungsjahre 2015 und 2016 zeigten in 

etwa gleichbleibende körperliche Befunde wie Beeinträchtigungen der 

Sehschärfe, Hörstörungen und Schädigungen der unteren Extremitäten 

auf. Neben den körperlichen Befunden werden auch 

Entwicklungsrückstände besonders in den einzelnen Teilbereichen wie 

Artikulationsstörungen, Feinmotorik, geistige Entwicklung und Grobmotorik 

erfasst. Auch diese Zahlen liegen über dem Landesdurchschnitt. Die 

Erfassung der geistigen Entwicklung wird u. a. durch Farb- und 

Zahlenkenntnisse und Simultanerfassen geprüft. 

Die Rangfolge der Screeningbefunde ist zum Vorjahr weitgehend gleich 

geblieben. Von den neun häufigsten Screeningbefunden sind immerhin sechs 

Entwicklungsverzögerungen. Die Häufigkeit von Sprachstörungen treten gegenüber dem Vorjahr 

vermehrt auf, was auch dem Trend im Land entspricht. Kognitive, feinmotorische und grobmotorische 

Entwicklungsrückstände haben sich zum Vorjahr kaum verändert. Die bei der 

Schuleingangsuntersuchung diagnostizierten Verhaltensauffälligkeiten divergierten zwischen den 

einzelnen kreisangehörigen Städten des Landkreises Wittenberg. Ein Großteil der Kinder mit 

diagnostizierten Sehstörungen wird durch den Fachdienst Gesundheit erstmalig zum Augenarzt 

überwiesen.178 

Abb. B 29: Entwicklungsstörungen der Einschüler im Landkreis Wittenberg (2015 und 2016) 

 

Quelle: Landkreis Wittenberg, Fachdienst Gesundheit 

                                                      
178 Vgl. Landkreis Wittenberg/Fachdienst Gesundheit 2017 
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Die Kinder mit geistigen Entwicklungsrückständen erhielten teilweise bereits Förderung in Form von 

ambulanter heilpädagogischer Frühförderung, integrativer Förderung oder fallen erstmalig auf. Das 

Gesundheitsamt spricht für einen Teil der Kinder Empfehlungen zur ambulanten Frühförderung 

(heilpädagogische Förderung in der Kindertagesstätte oder durch das Augustinuswerk mit ein bis zwei 

Fördereinheiten in der Woche), integrativen Förderung (als Integrativplatz in der Kindertagesstätte) 

oder die Rückstellung der Einschulung um ein Jahr aus.179 

Abb. B 30: Schulempfehlungen für die Einschüler im Landkreis Wittenberg (2015 und 2016) 

 

Quelle: Landkreis Wittenberg, Fachdienst Gesundheit 

Im Untersuchungsjahr 2016 bestand bei 9,8 % der Einschüler ambulanter Frühförderbedarf, wobei der 

Anteil der Neuüberweisungen mit 60,2 % deutlich höher war, als der sich bereits in Behandlung 

Befindenden (39,8 %). Bei 9,5 % der Einschüler 2017/18 wurde die sonderpädagogische Überprüfung 

durch Begutachtung oder Sonderlehrer empfohlen. Für 4,3 % der Kinder wurde den Eltern eine 

Rückstellung der Einschulung um ein Jahr empfohlen, um Entwicklungsdefizite für den erfolgreichen 

Eintritt in die Schuleingangsphase abzubauen.  

Abb. B 31: Förderbedarfe der Einschüler nach Sozialstatus im Landkreis Wittenberg (2016) 

 

Quelle: Landkreis Wittenberg, Fachdienst Gesundheit 

In der Abbildung B 31 werden die festgestellten Förderbedarfe der Einschüler 2017/18 nach 

Sozialstatus dargestellt. Der größte Anteil an Kindern mit Förderbedarf (von gering bis hoch) entfällt 

auf die Familien mit niedrigem Sozialstatus. 

                                                      
179 Vgl. Landkreis Wittenberg/Fachdienst Gesundheit 2016, S.23 
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Abb. B 32: Übergewicht und Adipositas bei Einschülern im Landkreis Wittenberg (2015 und 2016) 

 

Quelle: Landkreis Wittenberg, Fachdienst Gesundheit 

Im Rahmen der Schuleingangsuntersuchung wurde auch das Gewicht der Kinder beurteilt. Die 

Ergebnisse aus den beiden Untersuchungsjahren lagen im Landkreis bei Adipositas und Übergewicht 

etwas unter dem Landesdurchschnitt. Regional im Landkreis gab es jedoch große Unterschiede. 

Dabei reichte der Anteil der Kinder mit Übergewicht und Adipositas im Untersuchungsjahr 2016 von  

6,5 % (Bad Schmiedeberg) bis 18,4 % (Annaburg). Der Fachdienst Gesundheit führt mit den Eltern 

einfühlsame Aufklärungsgespräche und reicht Informationsmaterialien aus. Zudem verweist er auf 

behandelnde Kinderärzte (zur Durchführung engmaschiger Gewichtsverlaufskontrollen und ggf. 

Diagnostik) und empfiehlt eine professionelle Ernährungsberatung. 

Laut den Elternangaben im Anamnesebogen der Schuleingangsuntersuchung waren 

Befindlichkeitsstörungen relativ selten. 180  Im Rahmen der Schuleingangsuntersuchung wird der 

Impfausweis und altersgerechte Impfstand der Kinder nach STIKO-Empfehlung überprüft. Zudem wird 

bei jedem Kind eine Impfberatung durchgeführt und Eltern werden auf fehlende Impfungen 

hingewiesen.181 

Für eine erfolgreiche Integration von Neuzugewanderten sind für die Zukunft interkulturelle Module für 

die Schuleingangsuntersuchung wünschenswert. So sind die Untersuchung der Sprachentwicklung 

sowie die Übersetzung des Anamnesebogens in verschiedene Herkunftssprachen von großer 

Bedeutung. Ohne angepasste Module können migrationsspezifische 

Sprachentwicklungsverzögerungen und Sprachförderbedarfe nur schwer erkannt werden.182 

 

 

                                                      
180 Vgl. Landkreis Wittenberg/Fachdienst Gesundheit 2017 
181 Vgl. Landkreis Wittenberg/Fachdienst Gesundheit 2015, S.27 
182 Vgl. Stadt Leipzig, der Oberbürgermeister, Amt für Jugend, Familie und Bildung, Abteilung Bildung 2016, S.26 
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B 7.2 Exkurs: Schulreihenuntersuchungen und gesundheitsbezogene Projekte im 

Landkreis 

Schulreihenuntersuchung 

Eine weitere Pflichtaufgabe des Kinder- und Jugend Gesundheitsdienstes (KJGD) in Sachsen-Anhalt 

ist die Durchführung der Schulreihenuntersuchungen (SRU) der Schüler der dritten und sechsten 

Klassen. Auch die Screeningbefunde dieser Untersuchung verdeutlichen die Relevanz der 

Überprüfung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Eine Vielzahl der Befunde der 9- bis 12-

Jährigen wurde erstmals erhoben und war mit einer Überweisung zur weiteren fachärztlichen 

Behandlung verbunden.183 

Abb. B 33: ausgewählte Screeningergebnisse der Untersuchungen der 6. Klassen im Landkreis 
Wittenberg (Schuljahre 2014/15 und 2015/16) 

 

Quelle: Landkreis Wittenberg, Fachdienst Gesundheit 

ĂDie drei hªufigsten Screeningbefunde bei den Sch¿lern der 3. und 6. Klassen sind Störungen im 

Bewegungsapparat184, Adipositas und Übergewicht und Sehstºrungen.ñ185 Auffälligkeiten wurden bei 

jedem 5. - 6. Schüler der 3. und 6. Klassen festgestellt. Ungefähr die Hälfte der Untersuchten wurde 

erstmalig oder erneut zum Orthopäden überwiesen. Die Untersuchungsergebnisse des Fachdienstes 

Gesundheit zeigen eine deutliche Zunahme von Übergewicht und Adipositas vom Vorschulalter bis 

zur 6 Klasse.186 Jeder fünfte 11- bis 12-Jährige der Untersuchten war bereits übergewichtig oder 

adipös. In einigen betrachteten Sozialräumen war es bereits jeder dritte Schüler der 6. Klasse. Der 

Fachdienst Gesundheit empfiehlt die Schaffung von sportlichen Freizeitmöglichkeiten. Auch 

Befindlichkeitsstörungen wie Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Schwindel und Schlafstörungen 

steigen mit zunehmendem Alter an.187 Detaillierte Informationen zu den Untersuchungsergebnissen 

sind den Jahresberichten des Fachdienstes Gesundheit zu entnehmen.  

Der Kinder- und Jugendzahnärztliche Dienst führt verschiedene zahnärztliche 

Vorsorgeuntersuchungen sowie Gruppen- und Intensivprophylaxen bei Kindern zwischen 18 

Lebensmonaten und 12 Jahren in Kindertageseinrichtungen und verschiedenen Schulformen durch. 

Zahn- und Zahnfleischerkrankungen sowie Zahnfehlstellungen können so frühzeitig erkannt und 

                                                      
183 Vgl. Landkreis Wittenberg/Fachdienst Gesundheit 2016, S.26 
184 Unter Störungen des Bewegungsapparates sind Veränderungen der Wirbelsäule wie z. B. Skoliose, Hohlrundrücken, 
Flachrücken, Haltungsschwächen, Beckenschiefstand, Veränderungen im Bereich der unteren Extremitäten wie z. B. X-Beine, 
O-Beine, Beinverkürzungen oder Fußfehlstellungen (z. B. Knick-Senk-Füße) zu verstehen. (Landkreis Wittenberg/Fachdienst 
Gesundheit 2016, S.26) 
185 Landkreis Wittenberg/Fachdienst Gesundheit 2016, S.26 
186 Vgl. Landkreis Wittenberg/Fachdienst Gesundheit 2015, S.33 
187 Vgl. Landkreis Wittenberg/Fachdienst Gesundheit 2016, S.28 
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behandelt und Eltern umfassend beraten werden.188 Im Vergleich der Schuljahre 2007/08 bis 2015/16 

aller 6- und 7-jährigen Erstklässler zeichnet sich eine Verbesserung der Zahngesundheit in dieser 

Altersgruppe erkennbar ab. Allerdings kleinräumig, regional betrachtet bestehen deutliche 

Unterschiede. Aus diesem Grund werden ab dem Schuljahr 2017/18 intensivierte 

gruppenprophylaktische Maßnahmen in den sogenannten Brennpunkten in Absprache mit den 

Einrichtungen und den Eltern durchgeführt. 203F

189
 

 

Gesundheitsbezogene Projekte des Landkreises 

 

Projekt ĂZuckerfreier Vormittagñ in Grundschulen und Kindertageseinrichtungen 

Beim zuckerfreien Vormittag erhalten Kinder ein zahngesundes Frühstück am Vormittag, welches aus 

kauaktiven, zuckerfreien Pausensnacks und Getränken besteht. Dies fördert die Speichelbildung und 

den bewussten Umgang mit Süßigkeiten sowie süßen Getränken und kräftigt die für die 

Sprachentwicklung wichtige Kaumuskulatur. Seit 1999 wird das Projekt im Landkreis Wittenberg mit 

steigenden Teilnehmerzahlen der Kinder aus Kindertageseinrichtungen und Grundschulen 

durchgeführt.190  

Bio-Brotboxaktion der Schulanfänger 

Das Projekt richtet sich an die Grund- und Förderschüler im Landkreis Wittenberg. Sie erhalten ein 

gesundes Frühstück in einer wiederverwendbaren Brotbox. Viele Einrichtungen führen mit den 

Schülern ein gemeinsames Klassenfrühstück durch oder veranstalten einen Projekttag.191 

Impfprojekt 10. Klassen 

Das Gesundheitsdienstgesetz des Landes Sachsen-Anhalt ermächtigt öffentliche Gesundheitsdienste, 

bestimmte Zielgruppen zu impfen. Das Land stellt die entsprechenden Impfstoffe zur Verfügung und 

das Landesamt für Verbraucherschutz koordiniert die Bereitstellung. Diese Ressourcen wurden seit 

mehr als 10 Jahren im Landkreis Wittenberg für die 10. Klassen der Sekundarschulen und ab 

Schuljahr 2009/10 auch für die 9. Klassen der Hauptschulen verwendet.  

Der Fachdienst Gesundheit führt zudem eine ausführliche Impfberatung durch und verweist zu Kinder- 

bzw. Hausärzten. Mehr als die Hälfte der Impfungen diente der Schließung von Impflücken von 

Meningitis C.192 193
 

Koordinierung der Familienhebammen 

Seit 2013 wurden in allen Kommunen Sachsen-Anhalts Koordinierungsstellen für den Einsatz und die 

fachliche Begleitung von Familienhebammen etabliert. Im Landkreis Wittenberg ist diese Stelle beim 

Fachdienst Gesundheit verortet, welcher in engem Zusammenwirken mit dem Fachdienst Jugend und 

Schule, insbesondere der Netzwerkstelle ĂFr¿he Hilfen und Kinderschutzñ die Anbindung an 

bestehende lokale Netzwerke sicherstellt. Seit 2015 kann durch zusätzliche Familienhebammen das 

gesamte Landkreisgebiet abgedeckt werden.194 

 

 

 

                                                      
188 Vgl. Landkreis Wittenberg/Fachdienst Gesundheit 2015, S.39 
189 Vgl. Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt o. J.b 
190 Vgl. Landkreis Wittenberg/Fachdienst Gesundheit 2016, S.28 
191 Vgl. Landkreis Wittenberg/Fachdienst Gesundheit 2015, S.48 
192 Vgl. Landkreis Wittenberg/Fachdienst Gesundheit 2016, S.28 
193 Vgl. Landkreis Wittenberg/Fachdienst Gesundheit 2017 
194 Vgl. Landkreis Wittenberg/Fachdienst Gesundheit 2015, S.49f. 
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B 7.3 Einschulungen 

Mit der Einschulung tritt das Kind in das allgemeinbildende Schulsystem ein. Das Schulgesetz des 

Landes Sachsen-Anhalt (SchulG LSA) legt fest, dass alle Kinder, welche bis zum 30. Juni das sechste 

Lebensjahr vollenden, zu Beginn des folgenden Schuljahres schulpflichtig werden. Eine amtsärztliche 

Untersuchung ist vor der Aufnahme in die Schule durchzuführen. Erziehungsberechtigte können einen 

Antrag auf vorzeitige Aufnahme in die Schule stellen. Demnach können also Kinder, welche bis zum 

30. Juni das fünfte Lebensjahr vollendet haben, unter bestimmten Voraussetzungen mit Beginn des 

Schuljahres in die Schule aufgenommen werden. Grundvoraussetzung hierfür ist, dass die Kinder 

hinsichtlich ihrer kognitiven, physischen und sozialen Entwicklung bereits für den Besuch einer Schule 

geeignet sind.195 

Bereits schulpflichtige Kinder, deren Entwicklung jedoch nicht ausreichend ausgeprägt ist, sodass 

eine erfolgreiche Partizipation am Unterricht nicht zu erwarten ist, werden an Grund- und 

Förderschulen individuell gefördert. In Ausnahmefällen kann der Einstieg in das Schulsystem 

verschoben werden. Hierzu ist eine Abstimmung der Schulbehörde mit den Eltern des betreffenden 

Kindes erforderlich.196 

In Sachsen-Anhalt bilden die ersten beiden Schuljahre die Schuleingangsphase, welche sich am 

Entwicklungsstand und dem Lernvermögen der Kinder orientiert. Die Schuleingangsphase kann 

innerhalb von ein bis zu drei Jahren durchlaufen werden.197
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
195 Vgl. § 37 (1), (2) SchulG LSA 
196 Vgl. § 37 (3) SchulG LSA 
197 Vgl. § 4 (3) SchulG LSA 
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Abb. B 34: Anzahl der Schulanfänger insgesamt und nach Geschlecht im Landkreis Wittenberg 
(Schuljahre 2007/08 bis 2015/16) 

 

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Kommunale Bildungsdatenbank, eigene Darstellung 

Die Abbildung fasst die Anzahl der Schulanfänger im Landkreis Wittenberg für die Schuljahre 2007/08 

bis 2015/16 zusammen. Die Anzahl der Schulanfänger an Grund- und Förderschulen im Landkreis 

Wittenberg betrug 978 Schüler im Schuljahr 2007/08, schwankte im Zeitverlauf und belief sich auf 986 

Schüler im Schuljahr 2015/16, wovon genau die Hälfte weiblich war. Der Anteil der weiblichen Schüler 

an den Schulanfängern war in den davor liegenden Jahren immer geringer als der Anteil der 

männlichen Schüler. 

Tab. B 10: Anzahl und Anteil198 der Schulanfänger nach Art der Einschulung, Schulform und Geschlecht 
im Landkreis Wittenberg (Schuljahr 2015/16) 

Schuljahr 2015/16 insgesamt in % 
weibliche Schüler männliche Schüler 

Anzahl in % Anzahl in % 

Einschulungen insgesamt 986 100,0 493 50,0 493  50,0 

  

davon vorzeitig 14 1,4 8 1,6 6 1,2 

davon fristgemäß 942 95,5 476 96,6 466 94,5 

davon verspätet 30 3,0 9 1,8 21 4,3 

Einschulung Grundschule 973 98,7 488 99,0 485 98,4 

  

davon vorzeitig 14 1,4 8 1,6 6 1,2 

davon fristgemäß 934 96,0 471 96,5 463 95,5 

davon verspätet 25 2,6 9 1,8 16 3,3 

Einschulung Förderschule 13 1,3 5 1,0 8 1,6 

  
davon fristgemäß 8 61,5 5 100,0 3 37,5 

davon verspätet 5 38,5 0 0 5 62,5 

 

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt: Bildung. Allgemeinbildende Schulen. 

Schuljahresanfangsstatistik, Ausgabe 2016, Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Kommunale 

Bildungsdatenbank, eigene Berechnung und Darstellung 

Die Tabelle gibt die Anzahl der vorzeitigen, fristgemäßen und verspäteten Einschulungen insgesamt 

und differenziert nach Grundschulen und Förderschulen im Landkreis Wittenberg für das Schuljahr 

2015/16 wieder. Insgesamt waren im Schuljahr 2015/16 von den 986 Einschulungen im Landkreis 

Wittenberg 95,5 % fristgemäß, 3 % verspätet und 1,4 % vorzeitig. In Sachsen-Anhalt waren im 

gleichen Schuljahr 2,6 % der Einschulungen verspätet und 1,4 % der Kinder wurden vorzeitig 

                                                      
198 Allen Berechnungen liegen die exakten Zahlen zugrunde. Abweichungen bei Summen können durch Rundungsdifferenzen 
entstehen. 
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eingeschult (vgl. Tab. BA 4). Differenziert nach Geschlecht zeigte sich, dass ein höherer Anteil 

(96,6 %) der 493 Mädchen fristgemäß (Jungen: 94,5 %) und ein geringerer Anteil (1,8 %) verspätet im 

Landkreis Wittenberg eingeschult wurde (Jungen: 4,3 %). Werden die Schuljahre 2011/12 bis 2014/15 

verglichen, zeigte sich, dass der Landkreis Wittenberg immer einen höheren Anteil an verspätetet 

eingeschulten Kindern als das Land aufwies, auch wenn nach Geschlecht unterschieden wird.  

Nur 1,3 % der Schüler wurden 2015/16 im Landkreis Wittenberg an einer Förderschule eingeschult 

(Sachsen-Anhalt 3,3 %). Von diesen 13 Einschulungen in eine Förderschule im Landkreis Wittenberg, 

erfolgten 38,5 % verspätet (Sachsen-Anhalt 19,9 %). Dabei wurden alle fünf Mädchen fristgemäß und 

zwei Drittel der acht Jungen verspätet eingeschult. Von den 8.773 eingeschulten Mädchen in 

Sachsen-Anhalt wurden 2,3 % an Förderschulen eingeschult. Dabei erfolgten 82,4 % der 

Einschulungen von diesen Mädchen fristgemäß. Von den in Sachsen-Anhalt eingeschulten 9.172 

Jungen wurden 4,2 % an Förderschulen eingeschult (Landkreis Wittenberg: 1,6 %). 78,9 % dieser 

Einschulungen waren fristgerecht, im Landkreis Wittenberg waren es hingegen nur 37,5 %.  

Von den 973 Einschulungen in Grundschulen im Landkreis Wittenberg im Schuljahr 2015/16 waren 

96 % fristgemäß und 2,6 % verspätet. Von den 485 Jungen, die in Grundschulen eingeschult wurden, 

wurden 95,5 % fristgemäß eingeschult (Mädchen: 96,5 %) und 3,3 % verspätet (Mädchen: 1,8 %).  

Der Anteil fristgemäß eingeschulter Schulanfänger im Landkreis Wittenberg bewegte sich von 2012/13 

(95,1 %) bis 2015/16 (95,6 %) auf sehr ähnlichem Niveau. Dabei reduzierte sich der Anteil verspätet 

eingeschulter Kinder von 3,6 % (2012/13) auf 3 % (2015/16) (vgl. Tab. BA 5). Es ist jedoch zu 

konstatieren, dass im Schuljahr 2007/08 nur 0,3 % der Kinder verspätet eingeschult wurden. Zum 

Schuljahr 2008/09 stieg der Anteil auf 2 % und zum Schuljahr 2009/10 nochmals auf 3,7 %. Wird der 

Zeitraum von 2012/13 bis 2015/16 hinsichtlich des Geschlechts untersucht, zeigte sich, dass von den 

Mädchen mit durchschnittlich 1,4 % ein leicht höherer Anteil vorzeitig eingeschult wurde (Durchschnitt 

Jungen: 1,1 %). In Bezug auf den Anteil verspätet eingeschulter Schulanfänger wird der 

Geschlechtsunterschied deutlicher: Von den Jungen wurden von 2012/13 bis 2015/16 durchschnittlich 

4,2 % verspätet eingeschult, von den Mädchen hingegen nur durchschnittlich 2,5 %. Insgesamt 

wurden in diesem Zeitraum durchschnittlich 96,2 % der Mädchen und 94,7 % der Jungen regulär 

eingeschult (vgl. Tab. BA 6 und Tab. BA 7).  

B 8 Zusammenfassung 

Insgesamt wurden zum 01.03.2017 im Landkreis Wittenberg 8.017 Kinder in Kindertagespflege199 

oder Kindertageseinrichtungen betreut. Dabei gab es 118 Kindertageseinrichtungen, in denen 8.839 

genehmigte Plätze vorgehalten und 8.004 Kinder betreut wurden. Die Mehrheit der Einrichtungen 

betreute dabei Kinder aller Altersgruppen und 22 % betreuten Kinder integrativ. Ausschließlich durch 

die Kindertagespflege, also von Tagesmüttern oder Tagesvätern, wurden 13 Kinder betreut. Die 

Inanspruchnahme von Tagesmüttern oder -vätern für die Betreuung von Kindern ist damit im 

Landkreis Wittenberg noch geringer als in Sachsen-Anhalt.  

Der Landkreis Wittenberg hat seit Jahren sehr hohe Betreuungsquoten im bundesweiten Vergleich. Er 

hatte mit 61,5 % zum Stichtag 01.03.2016 die deutschlandweit zweithöchste und in Sachsen-Anhalt 

höchste Betreuungsquote von Kindern unter 3 Jahren. Bei den Kindern von 1 bis unter 2 Jahren hatte 

der Landkreis Wittenberg mit 84,5 % die höchste Betreuungsquote in Deutschland. Bei den Kindern 

von 3 bis unter 6 Jahren hatte der Landkreis Wittenberg mit 97 % in Sachsen-Anhalt die zweithöchste 

Betreuungsquote. Wissenschaftlich unbestritten ist, dass die Weichen für eine gelingende 

Bildungsbiografie und Berufskarriere im frühen Kindesalter gestellt werden, weshalb eine spezifische 

                                                      
199 die nicht zusätzlich eine Tageseinrichtung oder eine Ganztagsschule besuchen 
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Förderung der Kinder möglichst früh ansetzen sollte. Langfristig gilt es demnach, das hohe Niveau im 

Hinblick auf die Betreuungsquoten zu halten. 

Ein weiterer wichtiger Aufgabenbereich ist in der Sicherung eines umfassenden, wohnortnahen 

Angebots für neu zugewanderte Kinder und deren Familien zu sehen, damit auch diese Zielgruppe 

von frühkindlichen Bildungsangeboten optimal profitieren kann. Zur Unterstützung der sprachlichen 

Entwicklung der Kinder sollen zukünftig die Rahmenbedingungen frühkindlicher Sprachförderung in 

Kindertageseinrichtungen im Landkreis Wittenberg erfasst werden, um die Bedarfe, bspw. für 

mehrsprachige Lernmaterialien, zu analysieren.  

Weiterhin beeinflussen die personellen Rahmenbedingungen in der Kindertagesbetreuung 

maßgeblich die Qualität von Bildungsprozessen. Im Landkreis Wittenberg verfügten 2 % des 

pädagogischen, Leitungs- und Verwaltungspersonals in Kindertageseinrichtungen 2016 über einen 

Hochschulabschluss, 91,6 % über einen Fachschulabschluss, in der Regel als Erzieher, und 2,1 % 

über einen Berufsfachschulabschluss. 

2016 betrug das Durchschnittsalter des Personals im Landkreis Wittenberg 44,8 Jahre (2012: 45,9 

Jahre), wobei das männliche pädagogische sowie Leitungs- und Verwaltungspersonal in 

Kindertageseinrichtungen mit durchschnittlich 29,7 Jahren deutlich jünger war, als das weibliche mit 

45,3 Jahren. Wenngleich das Durchschnittsalter im Landkreis und im Land leicht gesunken ist, wird 

die Neueinstellung von qualifiziertem pädagogischen Nachwuchs im Bereich der frühkindlichen 

Bildung weiterhin eine wichtige Aufgabe für die Zukunft sein.  

Im überregionalen Vergleich wiesen Sachsen-Anhalt und der Landkreis Wittenberg 2016 einen 

ungenügenden Personalschlüssel auf. In den Krippengruppen betreute sowohl im Landkreis 

Wittenberg als auch in Sachsen-Anhalt rein rechnerisch eine vollzeitbeschäftigte Fachkraft 5,8 

ganztags betreute Kinder. Der Personalschlüssel für Kindergartengruppen war mit 1:11,9 im Landkreis 

höher als im Land. Hier ist eine weitere Verbesserung der Betreuungssituation entsprechend der 

Empfehlung der Bertelsmann Stiftung anzustreben, um eine ausreichende Qualität der frühkindlichen 

Bildung sicherzustellen.  
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C. Allgemeinbildende Schulen  

C 1 Einführung 

Neben der frühkindlichen Bildung legt der Erwerb von Wissen, Kompetenzen und Kenntnissen an den 

allgemeinbildenden Schulen den Grundstein für eine erfolgreiche Bildungs- und Erwerbsbiografie. Das 

Schulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (SchulG LSA) bestimmt den Erziehungs- und 

Bildungsauftrag der Schulen. Dieser gilt gleichermaßen für öffentliche Schulen und Schulen in freier 

Trägerschaft.200 Gemäß § 1 Abs. 1 hat jeder junge Mensch, unabhängig von seiner Herkunft oder 

seiner wirtschaftlichen Lage, ein Recht auf fördernde Erziehung, Bildung und Ausbildung 

entsprechend seiner Begabungen und Fähigkeiten.201 

Alle Kinder und Jugendlichen, die in Sachsen-Anhalt wohnen, sind verpflichtet, die Schule zu 

besuchen. Dabei gilt die Vollzeitschulpflicht. Sie regelt, dass Schulpflichtige mindestens neun Jahre 

Schulen der Primarstufe und der Sekundarstufe I besuchen. Im Anschluss können sie ihre insgesamt 

12-jährige Schulpflicht an einer allgemeinbildenden oder berufsbildenden Schule absolvieren.202  

Gemäß § 11a SchulG LSA sind Schulen und Schulbehörden (Ministerium für Bildung und 

Landesschulamt) für die kontinuierliche Qualitätssicherung schulischer Arbeit verantwortlich. Diese 

umfasst die Organisation und die gesamte Bildungs- und Erziehungstätigkeit der Schule und 

beinhaltet insbesondere die interne und externe Evaluation, internationale, nationale und regionale 

Schulleistungsuntersuchungen, landeszentrale und schulinterne Leistungserhebungen sowie die Fort- 

und Weiterbildung der Lehrkräfte und des pädagogischen Personals. 203  ĂSchultrªger der 

Grundschulen sind die Gemeinden.ñ204 ĂSchultrªger der anderen Schulformen sind die Landkreise und 

die kreisfreien Stªdte.ñ205  ĂDie Schultrªger haben das Schulangebot und die Schulanlagen im 

erforderlichen Umfang vorzuhalten, mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und 

ordnungsgemäß zu unterhalten sowie unter Berücksichtigung der Ziele der Schulentwicklungsplanung 

aufzuheben oder einzuschränken. Zu den erforderlichen Schulanlagen der Schulen mit 

überregionalem Einzugsbereich können auch Schülerwohnheime gehören, wenn der Bedarf von der 

Schulbehºrde im Einvernehmen mit dem Schultrªger festgestellt ist. [é] Die Schultrªgerschaft gehºrt 

zum eigenen Wirkungskreis der Schulträger. Sie sollen ihren Schulen Mittel zur eigenen 

Bewirtschaftung zuweisen.ñ206 

Nationale und internationale Studien beschäftigen sich mit dem Zusammenhang von sozialer 

Herkunft, Bildungsbeteiligung und Bildungsverläufen. Zwischen den Schulleistungen und dem 

soziokulturellen Hintergrund (z. B. gesellschaftliche Stellung oder Migrationshintergrund) besteht ein 

signifikanter Zusammenhang. 207  Schulleistungsuntersuchungen haben ergeben, dass bei 

Übergangsentscheidungen zum einen primäre Ungleichheiten in den erworbenen Kompetenzen, 

welche in Zusammenhang mit der sozialen Herkunft stehen, zum Tragen kommen. Zum anderen 

haben sekundäre soziale Ungleichheiten einen Einfluss. Dabei geht es um Disparitäten, welche aus 

unterschiedlichem Entscheidungsverhalten von Familien verschiedener sozialer Ausgangslagen 

resultieren.208 

                                                      
200 Vgl. Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt 2015a, S.12 
201 Vgl. § 1 (1) SchulG LSA 
202 Vgl. § 40 (1) bis (3) SchulG LSA 
203 Vgl. Land Sachsen-Anhalt o. J. 
204 § 65 (1) SchulG LSA 
205 § 65 (2) SchulG LSA 
206 § 64 (1), (3) SchulG LSA 
207 Vgl. Institut der deutschen Wirtschaft Köln 2016, S.56 
208 Vgl. Döbert 2007, S.45 

https://bildung.sachsen-anhalt.de/schulen/schulinhalte-und-qualitaet/evaluation/
https://bildung.sachsen-anhalt.de/schulen/schulinhalte-und-qualitaet/leistungserhebungen/
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Nach wie vor steht der Bildungsgrad von Kindern in Zusammenhang mit dem Bildungsstand der 

Eltern. Eine frühzeitige Einschulung begünstigt intergenerationale Bildungsmobilität und verringert 

damit den relativen Vorteil, welchen Kinder von Eltern mit höherer Qualifikation haben. Die 

Wahrscheinlichkeit für einen intergenerationalen Aufstieg ist für Menschen mit Migrationshintergrund 

geringer.209 

Kinder, die in materieller Armut aufwachsen, erbringen oftmals schlechtere schulische Leistungen. 

Dieser Effekt verstärkt sich, wenn Kinder dauerhaft in Armut leben.210 Studien belegen, dass sich der 

Bildungsverlauf in Deutschland zwischen Kindern, die von Armut betroffen und jenen, die in guter 

materieller Versorgung aufgewachsen sind, stark unterscheidet. Der sozioökonomische Status der 

Eltern beeinflusst die Entwicklungs- und Bildungschancen der Kinder. Zum Eintritt in die Schule 

ergeben sich bspw. große Unterschiede in Bezug auf Sprache, kognitive Fähigkeiten und soziale 

Kompetenzen. Auch Leistungsmotivation und die Fähigkeit zur Emotionsregulation werden durch die 

familiäre Situation beeinflusst.211  

Kinder, die von Armut betroffen sind, besuchen eher eine Hauptschule und seltener ein Gymnasium. 

Laubstein et al. haben festgestellt, dass nur ca. 33 % der Untersuchten mit Armutsgefährdung einen 

altersregulären Übergang von der Sekundarstufe I in die Sekundarstufe II oder berufliche Ausbildung 

bewerkstelligen konnten.212  

In den bisherigen PISA-Erhebungen wurde gezeigt, dass soziale Disparitäten mit der 

Bildungsbeteiligung und der Kompetenz in Zusammenhang stehen. Der nationale Bericht zu PISA 

betrachtet neben Indizes zu Sozialstatus, Bildungsniveau und vorhandenem Kapital auch eine 

Klassifizierung nach beruflicher Stellung der Eltern. Die Analysen zeigen, dass in Deutschland ein 

deutlicher Zusammenhang zwischen der sozialen Herkunft der Eltern und dem 

naturwissenschaftlichen Kompetenzniveau der fünfzehnjährigen Schüler besteht. Die Abstände im 

Kompetenzniveau zwischen sozialen Schichten haben sich in den letzten Jahren verringert. Trotzdem 

bleibt die Verringerung sozialer Disparitäten beim Kompetenzerwerb und bei der Bildungsbeteiligung 

vorrangige bildungspolitische Aufgabe. 

Mangelnde Kompetenzen gehen oftmals einher mit dem Nichterreichen von Schulabschlüssen, 

Maßnahmenkarrieren, Ausbildungs- und Arbeitslosigkeit und geringem Einkommen. Geeignete 

Fördermaßnahmen und adressatenspezifische Präventionsprogramme können jedoch die Größe der 

Risikogruppe und die Schulabbrecherquote reduzieren. Von großer Bedeutung ist die spezifische 

Förderung junger Menschen. Die Beschulung von Jugendlichen mit besonderem Bedarf an Förderung 

an allgemeinbildenden Schulen gilt als wirksam. Als förderlich zeigte sich zudem die Verbindung von 

außerschulischen und schulischen Lernorten. Zielführend ist weiter eine verbesserte Beratung von 

Eltern und Kindern bei Bildungsübergängen. 

Es wurden statistische Zusammenhänge zwischen der Arbeitslosenquote und dem Anteil der 

Schulabbrecher sowie dem Anteil der Beschäftigten ohne Berufsabschluss und dem Anteil an 

Jugendlichen ohne Hauptschulabschluss nachgewiesen. Die Zusammenarbeit von Akteuren, ein 

großes Angebot an Maßnahmen, Beratung sowie Schulsozialarbeit können Bildungsarmut auch trotz 

schlechterer sozioökonomischer Ausgangslagen reduzieren.213 

 

 

                                                      
209 Vgl. Institut der deutschen Wirtschaft Köln 2016, S.56ff. 
210 Vgl. Tophoven, Wenzig & Lietzmann 2016, S.24 
211 Vgl. Rönnau-Böse 2015 
212 Vgl. Vgl. Tophoven, Wenzig & Lietzmann 2016, S.24 
213 Vgl. Institut der deutschen Wirtschaft Köln 2016, S.56ff. 
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Internationale und nationale Schulleistungsuntersuchungen und Vergleichsarbeiten 

Die Beteiligung Deutschlands an PISA (Programme for International Student Assessment) erfolgt auf 

Beschluss der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland 

(KMK) und des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). Die untersuchten 

Grundbildungsdomänen sind Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften. Eine Neuerung war die 

Umstellung auf computerbasiertes Testen. Im internationalen Vergleich nutzen die befragten Schüler 

den Computer im Unterricht eher wenig. PISA 2015 hatte den Fokus auf Naturwissenschaften und 

zeigt die Ergebnisse der mittlerweile sechsten Erhebungsrunde. 214  ĂDie naturwissenschaftliche 

Kompetenz fünfzehnjähriger Schülerinnen und Schüler in Deutschland liegt mit 509 Punkten erneut 

signifikant (um 16 Punkte) über dem OECD-Durchschnitt. Deutschland gehört damit zu einer Gruppe 

von Staaten, die der Spitzengruppe mit Japan, Estland, Finnland und Kanada folgt.ñ215 Verglichen mit 

dem letzten Erhebungsjahr mit diesem Schwerpunkt gibt es keine signifikanten Veränderungen. 

Festzustellen ist jedoch ein bedeutsamer Rückgang der naturwissenschaftlichen Kompetenz an 

deutschen Gymnasien. Zudem haben Jungen im OECD-Durchschnitt allgemein und in Deutschland 

insbesondere eine signifikant bessere naturwissenschaftliche Kompetenz gezeigt.216 

Alle fünf Jahre erfolgt in Deutschland die internationale Untersuchung PIRLS/IGLU (Progress in 

International Reading Literacy Study). Die Grundschul-Lese-Untersuchung findet in der  

4. Jahrgangsstufe statt und prüft Verstehensprozess und Leseintention. 217  TIMSS (Trends in 

International Mathematics and Science Study) ermöglicht ebenfalls den internationalen Vergleich von 

Schulleistungen. Dabei werden Kinder am Ende der 4. Jahrgangsstufe hinsichtlich ihrer 

mathematischen und naturwissenschaftlichen Kompetenzen untersucht.218 

Stichprobenerweiterungen im Rahmen von IGLU-E bzw. PISA-E dienten als erste Ländervergleiche, 

um die 2004 verabschiedeten Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz zu überprüfen. Die 

Ländervergleiche werden in der Jahrgangsstufe 4 und 9 durchgeführt.219 Weitere Vergleichsarbeiten, 

bzw. in einigen Bundesländern Lernstandserhebungen werden im Rahmen von VERA in der 

Jahrgangstufe 3 und 8 durchgeführt. Dabei geht es um die Untersuchung der Kompetenzen der 

Schüler in den Fächern Deutsch und Mathematik.220 

Im Kapitel allgemeinbildende Schulen wird zunächst ein Überblick über die Struktur des 

allgemeinbildenden Schulsystems in Sachsen-Anhalt und die Angebotsstruktur im Landkreis 

Wittenberg gegeben. Im folgenden Abschnitt wird die Entwicklung der Schülerzahlen in der 

Grundschule sowie der Übergang auf weiterführende Schulen thematisiert. Anschließend wird die 

Entwicklung der Ganztagsschulen und der Schülerzahlen an weiterführenden allgemeinbildenden 

Schulen aufgezeigt. Bildungsverläufe werden anhand verschiedener Kennzahlen wie 

Schulformwechsel, Übergangsquote und Klassenwiederholungen beschrieben. Dem Bildungserfolg im 

Landkreis Wittenberg wird besondere Beachtung durch die ausführliche Analyse der Schulabgänger 

nach Abschlussarten geschenkt. Das folgende Kapitel zeigt Kennzahlen zu Schülern mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf und zu Schülern mit Migrationshintergrund auf. Der 

anschließende Abschnitt stellt die Schulsozialarbeit mit besonderem Fokus auf die Netzwerkstelle 

ĂSchulerfolg sichernñ im Landkreis Wittenberg dar. Der nachfolgende Exkurs beschäftigt sich mit 

Jugendbildung im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe. Das Abschlusskapitel widmet sich dem 

Thema Regionales Übergangsmanagement.  

                                                      
214 Vgl. Reiss, Sälzer, Schiepe-Tiska, Klieme u. a. 2016, S.3f. 
215 ebd. 
216 Vgl. ebd.  
217 Vgl. Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland o. J.a 
218 Vgl. Technische Universität Dortmund, Fakultät Erziehungswissenschaft, Psychologie und Soziologie 2015 
219 Vgl. Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland o. J.b 
220 Vgl. Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen ï Wissenschaftliche Einrichtung der Länder an der Humboldt-
Universität zu Berlin e. V. o. J.  
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C 2 Allgemeinbildendes Schulsystem in Sachsen-Anhalt 

Abb. C 1: Struktur des allgemeinbildenden Schulsystems in Sachsen-Anhalt 

 

Quelle: Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt, Bildungsbericht 2015 Sachsen-Anhalt  
 

Gemäß dem Schulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (SchulG LSA) gliedert sich das Schulwesen in 

Schulformen und Schulstufen.  

Die Schulformen sind:    

1. Allgemeinbildende Schulen       2. Berufsbildende Schulen 

a) die Grundschule,    

b) die Sekundarschule,    

c) die Gesamtschule,    

d) die Gemeinschaftsschule,    

e) das Gymnasium,    

f) die Förderschule, 

g) Schulen des zweiten Bildungsweges: 
Abendsekundarschule, Abendgymnasium 
und Kolleg.  

a) die Berufsschule, 

b) die Berufsfachschule, 

c) die Fachschule, 

d) die Fachoberschule, 

e) das Fachgymnasium. 

 

Die Schulstufen gliedern sich in: 

1. die Primarstufe (1. bis 4. Schuljahrgang) 

2. die Sekundarstufe I (5. bis 10. Schuljahrgang und die Abendsekundarschule) 

3. die Sekundarstufe II (umfasst 11. bis 13. Schuljahrgang der allgemeinbildenden Schulen, die 
berufsbildenden Schulen, das Abendgymnasium und das Kolleg.)221 

                                                      
221 Vgl. § 3 (1) bis (4) SchulG LSA 
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Grundschule 

In der Grundschule werden Schüler des 1. bis 4. Schuljahrganges unterrichtet, wobei der 1. und  

2. Schuljahrgang die Schuleingangsphase bilden.222 ĂDie Grundschule vermittelt ihren Sch¿lern im 

Unterricht Grundkenntnisse und Grundfertigkeiten und entwickelt die verschiedenen Fähigkeiten in 

einem für alle Schüler gemeinsamen Bildungsgang. Bei der Unterrichtsgestaltung sind die 

individuellen Voraussetzungen der Schüler mit ihren unterschiedlichen kognitiven, sozialen, 

emotionalen und motorischen Entwicklungen zu beachtenñ.223 Der Unterricht wird durch die Tätigkeit 

von pädagogischen Mitarbeitern ergänzt und unterstützt.224 

Sekundarschule 

Die Sekundarschule besuchen Schüler des 5. bis 10. Schuljahrganges. 

Sie vermittelt allgemeine und berufsorientierte Bildung, wobei ab dem 7. 

Schuljahrgang eine auf Abschlüsse bezogene Differenzierung 

vorgenommen wird.  

Hauptschulabschlussbezogener Unterricht umfasst die Schuljahrgänge 7 

bis 9, wobei der erfolgreiche Besuch des 9. Schuljahrganges zum Erwerb 

des Hauptschulabschlusses führt. Im Rahmen einer besonderen 

Leistungsfeststellung kann der qualifizierte Hauptschulabschluss erworben 

werden, welcher zum Besuch des 10. Schuljahrganges der 

Sekundarschule berechtigt.  

Realschulabschlussbezogener Unterricht umfasst die Schuljahrgänge 7 bis 10. Der erfolgreiche 

Besuch der 10. Klasse und die bestandene Abschlussprüfung führen zum Erwerb des 

Realschulabschlusses. Der erweiterte Realschulabschluss setzt das Erreichen besonderer Leistungen 

voraus und berechtigt zum Besuch des 10. Schuljahrganges des Gymnasiums und zum Eintritt in das 

Fachgymnasium.225
 

 

 

 

                                                      
222 Vgl. § 4 (1), (3) SchulG LSA 
223 § 4 (1) SchulG LSA 
224 Vgl. § 4 (2) SchulG LSA 
225 Vgl. § 5 (1), (3) bis (5) SchulG LSA 




















































































































































































































































































































































































































